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Bodo Cichy: Zum neuen Nachrichtenblatt 

Wenn das weit über die Grenzen unseres Landes hin- 
aus geschätzte „Nachrichtenblatt der Denkmalpflege in 
Baden-Württemberg" sich seinen vielen Freunden ge- 
rade jetzt in einem veränderten Gewand und mit ei- 
ner Reihe von neuen Absichten vorstellen kann, dann 
ist das ein glücklicher Zufall. Denn nicht aus planvol- 
lem Trachten, sondern aus purer Zufälligkeit geht 
diese Vorstellung zeitlich zusammen mit zwei Ereignis- 
sen, die für die Denkmalpflege unseres Landes von 
hervorragender Bedeutung sind: Das Inkrafttreten des 
lange erwarteten Gesetzes zum Schutz der Kulturdenk- 
male, des Denkmalschutzgesetzes, und die Vereinigung 
der bisher auf vier eigenständige Ämter verteilten staat- 
lichen Denkmalpflege zu einem Landesdenkmalamt. 
Vor Jahren schon und jedenfalls noch zu der Zeit, da 
Denkmalschutzgesetz und Landesdenkmalamt eher 
ferne Wunschgebilde als rasch realisierbar scheinende 
Vorstellungen waren, wurde das in der Folge stetig 
sich mehrende Verlangen wach, dem äußeren Gesicht 
des Nachrichtenblattes einen gefälligeren Zuschnitt zu 
geben, die Spannweite seiner Informationen zu ver- 
größern und die Nachrichten selbst etwas mehr auf das 
allgemeine Verständnis auszurichten, sie also aus der 
bisher durchgehaltenen strengen Wissenschaftlichkeit 
zu entlassen und sie mit Rücksicht auf die überwie- 
gende Mehrzahl der Leser in vertretbarem Maße zu 
popularisieren. 
Solchen Wünschen wollen die Neuerungen genügen, 
die ersichtlich werden aus dem Vergleich der alten mit 
der neuen Form unseres Blattes. Wenn wir dieses jetzt 
und künftig „Denkmalpflege in Baden-Württemberg" 
heißen und es ein „Nachrichtenblatt des Landesdenk- 
malamtes" sein lassen wollen, dann nicht aus bloßer 
Neuerungssucht, sondern, weil es die Denkmalpflege 
in unserem Lande als das zentrale Thema vor allem 
anderen herauszustellen gilt. 
Der Wandel im Titel bedeutet jedoch nicht zugleich 
auch eine grundsätzliche Änderung in der Zielsetzung 
und Aufgabenstellung. Die Zeitschrift soll sein und 
bleiben, was das alte Nachrichtenblatt unter der Be- 
treuung von Herrn Rudi Keller, Freiburg, durch nun 
bald fünfzehn Jahre war: ein lebendiger Mittler zwi- 
schen den Denkmalpflegern des Landes und all denen, 
die an der denkmalpflegerischen Arbeit und an den 
Geschicken unseres kulturellen Erbes reger und unmit- 
telbarer Anteil nehmen wollen, als dies allein mit 
Hilfe der landläufigen Publikationsorgane möglich wer- 
den kann. Und es soll werden, was das alte Nachrich- 
tenblatt aus manchem Grund noch nicht oder nur zu 
einem Teil sein konnte: eine Art Rechenschaftsbericht 
über das verantwortungsvolle Tun der staatlichen 
Denkmalpflege und die Vermittlung von Erfahrungen 

aus diesem Tun, die dazu taugen können, den nicht 
allein dem Denkmalpfleger, sondern der Allgemein- 
heit überantworteten Auftrag zu erfüllen, durch Schutz 
und Pflege aktiv beizutragen zum Erhalt einer bereits 
viel zu stark dezimierten kulturellen Hinterlassenschaft. 
Es liegt in der Entstehungsgeschichte des alten Nach- 
richtenblattes begründet, wenn dieses die Denkmal- 
pflege in unserem Lande fast ausschließlich in ihrer 
spektakulärsten, weil augenfälligen und jedermann of- 
fen zugänglichen Tätigkeit vorstellte, nämlich als die 
Pflege von Bau- und Kunstdenkmalen. Nur zu selten 
konnten Berichte über Ausgrabungen in Kirchen den 
wissenschaftlichen Auftrag andeuten, welchen die 
Denkmalpflege als eine den historischen Wissenschaf- 
ten eng verpflichtete Aufgabe auch besitzt. Zudem 
blieb es durch solche einengende Ausrichtung versagt, 
die ganze Reichweite des denkmalpflegerischen Tuns 
zu verdeutlichen. 
Denkmalpflege war und ist vielgesichtig. Die direkte 
Pflege und durch sie der unmittelbare Schutz dessen, 
was an körperlich greifbarem, sichtbarem Bau- und 
Kunstwerk aus der Vergangenheit auf uns gekommen 
ist, bedeuten nur einen, wenn auch den umfänglich- 
sten und wichtigsten Teil ihrer Pflichten. Hier wirkt 
die Denkmalpflege speziell als Bau - und Kunst- 
denkmalpflege. Daneben sieht sie sich mit ei- 
ner rapide anwachsenden Fülle von Problemen kon- 
frontiert, die ihr bei dem Bemühen um den Erhalt der 
ihr anempfohlenen Kulturdenkmale erwachsen aus 
dem Willen und der Notwendigkeit zur Sanierung 
unserer alten Städte, aus dem Zwang zur Verbesserung 
der Verkehrswege und aus ähnlichen, auf die vitalen 
Interessen unserer eigenen Zeit gerichteten Erforder- 
nissen. In diesem Bereich tritt die Denkmalpflege als 
Bau-, Planungs- und Sanierungsbera- 
tung auf. Aber sie ist auch gerichtet auf die im Bo- 
den unsichtbar aufbewahrten Kulturrelikte. Hier hat 
sie als Bodendenkmalpflege und als Ar- 
chäologie des Mittelalters einen nicht 
hoch genug einzuschätzenden und vom Denkmal- 
schutzgesetz entsprechend gewürdigten wissenschaftli- 
chen Auftrag zu erfüllen. Endlich hat sie hinzuwirken 
auf Pflege, Erhaltung und Sammlung von oft immate- 
riellen Kulturgütern, mit denen vorab die Volks- 
kunde zu tun hat, und sie hat besorgt zu sein um 
die Betreuung von Stätten, an denen dingliche Kultur- 
werte außerhalb staatlich verwalteter Institute aufbe- 
wahrt werden: in Heimatmuseen, privaten Archiven 
und dergleichen. 
Die ganze breite, hier nur in wesentlichen Zügen um- 
rissene Skala von denkmalpflegerischen Aufgaben soll 
es sein, von der unser Blatt Nachricht geben will. Und 
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wenn es sich dazu nach außen hin eines neuen Ge- 
sichtes bedient und auch hinsichtlich der Typografie 
andere Wege geht als bisher, dann mag man in dem 
Bemühen um eine mehr dem heutigen Geschmack 
verpflichtete Gestaltung eine nicht nur symbolische 

Parallele erkennen zu dem in seiner Aufgabe angeleg- 
ten Streben des Denkmalpflegers, einen Brückenschlag 
zu gewinnen zwischen der vorrangigen Verpflichtung 
gegenüber dem Alten und dem Eingebundensein in 
die Erfordernisse unserer Tage, 

ORGANISATIONSPLAN DES LANDESDENKMALAMTES BADEN-WÜRTTEMBERG 

ZENTRALSTELLE STUTTGART | FREIBURG 

AUSSENSTELLE KARLSRUHE 

Itubingen 
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G. s. Graf Adelmann; Zum neuen Landesdenkmalamt 

Das Denkmalschutzgesetz vom 25. 5. 1971 für Baden- 
Württemberg hat neben den eingehenden Rechtsbe- 
stimmungen und Definitionen auch die Organisation 
der staatlichen Denkmalpflege neu geordnet. Statt der 
bisherigen Zersplitterung in die Staatlichen Ämter für 
Denkmalpflege für die vier Regierungsbezirke hat ab 
1. lanuar 1972 mit dem Inkrafttreten des Gesetzes das 
Landesdenkmalamt in Stuttgart als Landesoberbehörde 
für den Denkmalschutz mit Außenstellen in Freiburg, 
Karlsruhe und Tübingen die Aufgaben der Denkmal- 
pflege zentralisiert übernommen. 

Es war ein langer Weg, bis diese Organisationsform 
gefunden wurde. Erst im 19. Jahrhundert wurde er- 
kannt, daß der Staat den Schutz und die Pflege der 
Kulturdenkmäler als eine staatliche Aufgabe von ho- 
hem Rang zu übernehmen hatte. 

Etwa bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hatten sich 
einzelne Persönlichkeiten als Forscher oder Sammler 
meist mit ganz speziellen Wünschen der Kulturgüter 
angenommen. So begann 1583 Herzog Ludwig von 
Württemberg Bodenfunde wie Münzen, Bronzewaffen, 
Schmuckstücke und die römischen Denksteine im Lust- 
haus zu Stuttgart zu sammeln. Herzog Eberhard III. 
befahl 1670, alle gefundenen Altertümer abzuliefern. 
Noch weiter geht die Verfügung der Markgräflichen 
Regierung von Baden-Durlach von 1756, die zu einem 
Bericht über die in jeder Pfarrei, an Kirchen oder sonst- 
wo befindlichen Antiquitäten auffordert. Die Aufzäh- 
lung derartiger Bestrebungen zur wissenschaftlichen 
Erforschung und auch zum Schütze einzelner Kunst- 
werke ließe sich leicht vermehren. 

In der I. Hälfte des 19. Jahrhunderts waren einzelne 
Persönlichkeiten, wie etwa Friedrich Weinbrenner in 
Baden oder Job. Daniel G. Memminger in Württem- 
berg, führend in den historischen und konservatori- 
schen Bestrebungen, die ihren Niederschlag in der 
Gründung zahlreicher historischer Vereine fanden, — 
ein hoch zu veranschlagendes Verdienst um die Denk- 
malpflege. So entstanden bereits 1805 in Donaueschin- 
gen die Gesellschaft der Freunde vaterländischer Ge- 
schichte, 1843 dann vor allem der Württembergische 
Altertumsverein mit dem Ziel, die Denkmäler der Vor- 
zeit, die Geschichts- und Kulturwert haben, vor Zer- 
störung oder Entfremdung, vor Beschädigung oder Ver- 
unstaltung zu bewahren. 1844 folgte unter Leitung des 
späteren Konservators August v. Bayer der Badische 
Altertumsverein. 

Alle diese auf breiter Basis angelegten Bemühungen 
führten endlich zu der Bestallung staatlicher Denkmal- 

pfleger. Nachdem Bayern 1835, Preußen 1843 vorange- 
gangen waren, wurde im März 1853 Hofmaler v. Bayer 
zum Konservator der Kunstdenkmäler in Baden er- 
nannt. Württemberg folgte kurz danach 1858 mit der 
neugeschaffenen Stelle eines Konservators, die der Ul- 
mer Gymnasialprofessor Konrad Dietrich Haßler er- 
hielt, Abgeordneter im Landtag und einst auch in der 
Frankfurter Paulskirche, Mitgründer des 1841 entstan- 
denen Vereins für Kunst in Ulm und Oberschwaben. 
Den Pionieren der Denkmalpflege folgten bis zum 
heutigen Tage als Denkmalpfleger Kunsthistoriker, 
Architekten und Archäologen. Unter ihnen sind be- 
kannte Namen wie Eduard Paulus d. J., Eugen Grad- 
mann, Peter Goeßler in Württemberg, in Baden Franz 
Xaver Kraus und Joseph Sauer, hier in der Sonderstel- 
lung als Konservatoren der kirchlichen Baudenkmäler, 
Gelehrte von europäischem Ruf. Die Schriften „Erhal- 
ten und Gestalten. 100 Jahre Denkmalpflege in Ba- 
den" |1954), „Staatliche Denkmalpflege in Württem- 
berg 1858—1958" (1960), wie auch der Aufsatz des Ver- 
fassers in „Baden-Württemberg — Staat, Wirtschaft, 
Kultur" (1963) berichten ausführlicher über die Ge- 
schichte der Denkmalpflege in den beiden Ländern. — 
Nachzuholen ist noch der Hinweis auf die Sonderstel- 
lung des seit 1849 preußischen Hohenzollern, wo seit 
1897 eine Kommission zur Erhaltung und Erforschung 
der Denkmäler bestand und ein ehrenamtlich tätiger 
Landeskonservator im Rahmen des Landeskommunal- 
verbandes die Aufgaben der Denkmalpflege versah. 
Die Verwaltungsreform wird ab 1. 1. 1973 dieser Son- 
derstellung ein Ende bereiten. 

Aus den anfänglichen Ein-Mann-Betrieben mit gerin- 
gen Rechten und Mitteln entwickelte sich die Organi- 
sation der Denkmalpflege in beiden Ländern und dann 
im vereinigten Land Baden-Württemberg seit 1952 
nach dem Gebot der mehr und mehr sich häufenden 
Aufgaben. Spezialisten konnten so auf Gebieten ein- 
gesetzt werden, denen die anfangs tätigen Heimat- 
freunde nicht mehr gewachsen waren. 

Im Vordergrund stehend und Ausgangspunkt für die 
praktische Arbeit blieb lange die wissenschaftliche Er- 
fassung der Bau- und Kunstdenkmäler als Grundla- 
genforschung. Inventare der einzelnen Verwaltungs- 
räume auf dem Gebiet der Bau- und Kunstgeschichte 
erschienen laufend, in Baden seit 1887, in Württem- 
berg seit 1889. Die „Badischen Fundberichte" (seit 1925) 
und die „Fundberichte aus Schwaben" (seit 1891) — 
ohne die Denkmalpflege wäre ihre Herausgabe nicht 
möglich gewesen — verzeichnen alle bekannt gewor- 
denen Funde der Vor- und Frühgeschichte. Daneben 
haben zahlreiche wissenschaftliche Reihen und das 
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Nachrichtenblatt der Denkmalpflege (1958-70) viele 
Ergebnisse der Forschung und der praktischen Denk- 
malpflege festgehalten. So steht das neue Landesdenk- 
malamt in der Tradition vieler Denkmalpfleger, die 
ihre reiche Erfahrung an die Jüngeren weitergegeben 
haben. 

Denkmalpflege ist heute zwar vereinzelt ein Lehrfach 
der Universitäten. Aber nur in der praktischen Aus- 
übung und in der Übernahme von Erfahrungen mit 
der Grundlage als Kunsthistoriker, Architekt oder Ar- 
chäologe kann sie erlernt werden. So bleibt sie, ein 
Vorteil, nicht reine Theorie, sondern dem täglichen 
Leben mit seinen Erfolgen und Mißerfolgen verbun- 
den. 

Ziel und Aufgabe der Denkmalpflege sind in § 1 des 
Gesetzes klar zum Ausdruck gebracht, der Gegenstand 
des Denkmalschutzes dann in § 2; Kulturdenkmale, 
an deren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstleri- 
schen oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffent- 
liches Interesse besteht. Ab 1. Januar 1972 ist also der 
Umfang denkmalpflegerischer Arbeit und sind die zu 
ihrer Bewältigung erforderlichen rechtlichen Möglich- 
keiten wesentlich erweitert. Waren diese, abgesehen 
von Südbaden mit seinem für das neue Gesetz vielfach 
vorbildhaften Denkmalschutzgesetz von 1949, durch 
die alte Württembergische und Badische Bauordnung 
auf Gebäude, und dabei auch nur auf deren Äußeres 
beschränkt, so kennzeichnet bereits das Wort „Kultur- 
denkmal" jetzt die volle Breite aller Sachen, deren Er- 
haltung nach § 2 DSchG im öffentlichen Interesse 
liegt, seien es nun vor- und frühgeschichtliche Funde 
oder Grabhügel, Gebäude, Dome, Kapellen, Burgen 
und Schlösser, sogar ganze Straßenzüge und Ortsbilder, 
Skulpturen oder Altäre, Malereien, auch die an der 
Wand, viel wichtiges Kunstgewerbe, wie Textilien 
oder Vasa sacra, Rathäuser und Bauernhäuser, roma- 
nische und gotische Dachstühle, Dokumente des Hand- 
werks überhaupt, Archivalien, Bibliotheken und Samm- 
lungen, Zeugnisse der Volkskunst, usw. usw., um nur 
diesen kleinen Ausschnitt zu geben. 

Eine wichtige Aufgabe des Landesdenkmalamtes wird 
es sein, alles zu erfassen und unter allgemeinen Schutz 
zu stellen oder in das Denkmalbuch zum besonderen 
Schutz eintragen zu lassen. Trotz der pauschalen 
Schutzfrist von 10 Jahren, werden sich die notwendi- 
gen Fachleute nicht leicht finden lassen, die hier hilfs- 
weise mitzuwirken haben. 

nungsgebiete wie etwa „Mittlerer Neckarraum", Orts- 
und Straßenbilder waren vor dem letzten Krieg ein 
kaum gekanntes Gebiet der Denkmalpflege. Der auch 
heute noch wichtige Akzent der Pflege von Einzelob- 
jekten verlagert sich zunehmend zu den „Gesamtan- 
lagen" (§ 19), den Ensembles, der Erhaltung der indi- 
viduellen Struktur von Kernen alter Städte und Ort- 
schaften. 

In der Abteilung I ist auch die Archäologie des Mittel- 
alters angesiedelt, ein junger und wichtig gewordener 
Wissenschaftszweig. Die Methode gleicht zwar der der 
Bodendenkmalpflege, doch betreffen ihre Grabungen 
meist die gleichen Objekte, mit denen auch die sonsti- 
ge Bau- und Kunstdenkmalpflege umzugehen hat. 

Schließlich gehören hierher die beiden Landesstellen 
für Volkskunde in Stuttgart und Freiburg, deren Be- 
deutung für Heimatforschung und Heimatpflege be- 
reits Mitte der 20er Jahre Peter Goeßler veranlaßte, 
dem Stuttgarter Landesamt für Denkmalpflege eine 
eigene Abteilung Volkstum anzugliedern. August 
Lämmle, ihr erster Leiter, wurde in der Öffentlichkeit 
weit bekannt. 

Die Bodendenkmalpflege als Abteilung II ist der zwei- 
te Ast des Landesdenkmalamtes. War sie in Karlsruhe, 
Stuttgart und Tübingen bereits Teil der Staatlichen 
Ämter für Denkmalpflege gewesen, so ist seit dem 
I. Januar 1972 auch das bisher selbständige Staatliche 
Amt für Ur- und Frühgeschichte in Freiburg konse- 
quenterweise der dortigen Außenstelle zugeordnet 
worden. Die Aufgaben der vor- und frühgeschichtli- 
chen Forschung unseres Landes werden in gleicher 
Weise wie die der Bau- und Kunstdenkmalpflege 
durch Altstadtsanierungen, aber auch durch neue Sied- 
lungsvorhaben oder den Ausbau der Verkehrswege in 
zunehmendem Umfange gestellt. 

Die neue Organisation des Landesdenkmalamtes, die 
neuen verwaltungsmäßigen Verknüpfungen werden 
im Anfang durch ihre Ungewohntheit noch manche 
Kinderkrankheiten durchmachen müssen. Die eigent- 
liche Denkmalpflege an den Objekten und an den 
Strukturen wird aber wie bisher von bewährten und 
sich mühenden Denkmalpflegern ausgeführt, ohne in- 
neren Bruch, in der Tradition der Vorgänger. 

Das Landesdenkmalamt hat eine allgemein verbind- 
liche Organisationsform gebildet. Zwei große und 
gleichrangige Sachgebiete sind maßgebend für die Glie- 
derung (vgl. das Organisationsschema auf Seite 2) so- 
wie für Art und Durchführung denkmalpflegerischer 
Tätigkeit: 

Abteilung I — Bau- und Kunstdenkmal- 
pflege; Abteilung II — Bodendenkmalpfle- 
g e. Diese beiden Sachgebiete bildeten bereits zu be- 
ginn der Denkmalpflege den Kern. Sie sind es auch 
heute noch. 

Der Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege ist ein- 
gegliedert die Bau- und Planungsberatung. Sie gewinnt 
zunehmend an Bedeutung. Altstadt-Sanierungen, Pla- 

ZUM AUTOR; Graf Adelmann, Dr. phil. und Hauptkon- 
servatoi, hat die Leitung des Landesdenkmalamtes inne. 
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Die baden-württembergischen Denkmalpfleger (1) 

Es würde ein schlechtes Beginnen und eine halbe Sa- 
che sein, von Denkmalpflege zu berichten, ohne von 
denjenigen zu sprechen, die kraft ihres Auftrags an der 
vordersten Front dieser Denkmalpflege in unserem 
Lande tätig sind. Deshalb soll in den vier Heften des 
Jahrganges 1972 versucht werden, die Denkmalpfleger 
Baden-Württembergs wenigstens skizzenhaft in ihrem 
Werdegang und in ihrer Persönlichkeit zu charakteri- 
sieren. Dies auch, weil vor allem sie es ja sind, aus 
deren Feder die Nachrichten unseres Blattes stammen, 
und weil über diesen Weg zu hoffen ist, dem Leser 
könnten so die wieder und wieder auftauchenden 
Autorennamen etwas blutvoller, persönlicher werden, 
als sie es als bloße Namen bleiben müssen. 

Ein solchcs Anliegen kann sich freilich nicht darin er- 
schöpfen, dürre Daten zu Ämtern und Funktionen auf- 
zureihen. Die Denkmalpfleger unseres Landes erfüllen 
zwar einen gleichlautenden und gleichsinnigen Auf- 
trag, sind aber weit davon entfernt, unpersönliche, 
über einen vereinheitlichenden Kamm geschorene Voll- 
zugsorgane zu sein. Sie sind Individualisten, geprägt 
jeweils durch ihren ganz eigenen Lebens- und Ausbil- 
dungsgang. Jeder von ihnen bringt einen persönlich 
gefärbten Teil an Wissen und Können ein, der, gefil- 
tert durch die personengebundene Eigenart und stän- 
dig bereichert durch die Erfahrung am Objekt und den 
kollegialen Austausch, in den Dienst an der gemein- 
samen Sache gestellt wird. 

Die Personen, die Menschen mit ihren individuellen 
Zügen bekannt zu machen, das ist hier die Absicht. 
So sind es denn eher Lebensbilder als herkömmliche 
Lebensläufe, die, in gebotener Kürze und vom Betrof- 
fenen selbst entworfen, die berufenen Denkmalpfleger 
zeigen und auch davon reden sollen, wo deren spe- 
zielle Verantwortlichkeit im Rahmen der denkmalpfle- 
gerischen Gesamtaufgabe angesiedelt ist. 

Im vorliegenden Heft treten zunächst jene Denkmal- 
pfleger ins Bild, denen im neuen Landesdenkmalamt 
neben der praktischen Tätigkeit die wichtigsten leiten- 
den Aufgaben überantwortet wurden. Sie gehören alle 
jener Generation an, die das zweifelhafte Vergnügen 
hatte, das makabre Erleben des Krieges und langjähri- 
ger Gefangenschaft auszukosten. Gemeinsam wie diese 
persönlichkeitsprägende Erfahrung ist ihnen aber auch 
die Hingabe an ihre verantwortungsvolle Aufgabe, von 
der sie bei aller Eigenfärbung meinen, sie zu erfüllen, 
sei die lohnendste und schönste Sache der Welt. 

GEORG SIGMUND GRAF ADELMANN Dr. phil. 
Leiter des Landesdenkmalamtes 

Als Sohn eines preußischen Landrats aus altem schwä- 
bischem Geschlecht 1913 im Eifelstädtchen Bitburg ge- 
boren, blieben die nahe Front des Ersten Weltkrieges, 
der Rückzug der unterlegenen deutschen Armee und 
die Zeit der Besetzung des Rheinlands als nachhaltig- 
ste Kindheitserlebnisse in der Erinnerung. Durch lange 
Jahre dann in Köln ansässig, scheinen die ersten Im- 
pulse für den späteren, der Kunst verpflichteten Beruf 
gekommen zu sein aus dem Erlebnis der 1000-Jahr- 
Ausstellung der Rheinlande und ihrer Kunstschätze 
(1925). Die dort gezeigte sogenannte „Adelmannsche 
Madonna" schuf ein eher persönliches Verhältnis, und 
ein damals in jugendlicher Begeisterung entstandener 
Aufsatz über den Lochner-Altar des Kölner Domes 
deutet schon bei dem Zwölfjährigen eine aufkeimende 
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Neigung zu den Dingen der Kunst an. Diese wurde 
auch befruchtet durch den täglichen, eher zwangsläu- 
figen „Museumsdienst", den der junge Adelmann dem 
kunstsammelnden, 1926 freilich schon früh verstorbe- 
nen Vater zu leisten hatte. Bestimmend für den wei- 
teren Lebensweg wurden in der Folge die tatkräftige 
und karitativ wirkende Mutter, aber auch die vielfälti- 
gen Anregungen, die aus dem Kreise der zehn Ge- 
schwister kamen. 

In Frankfurt wurde das Studium der Philosophie an- 
gegriffen, das in Köln, Berlin und München in das der 
Kunstgeschichte überging. Die Kriegs jähre schufen eine 
unliebsame Unterbrechung, der 1946 dann bei Georg 
Weise in Tübingen mit einer Arbeit über die Einflüsse 
der deutschen Spätgotik auf den Manierismus die Pro- 
motion folgte. 

Der junge Doktor hat Glück und findet noch 1946 
beim Württembergischen Landesamt für Denkmalpfle- 
ge auf seinen künftigen Weg. Die Zustände sind aller- 
dings erbärmlich. Das Amt notdürftig im Keller der 
Landesbibliothek in Stuttgart untergebracht, die Mög- 
lichkeiten und mehr noch die Mittel stehen in keinem 
Verhältnis zu den Aufgaben, die der Krieg mit seinen 
Zerstörungen geschaffen hat. Es muß allenthalben im- 
provisiert werden, und als erste Aufgabe von Gewicht 
wird Graf Adelmann die Herstellung des Inventars der 
Kunstdenkmäler im ehemaligen Oberamt Wangen im 
Allgäu zugeschrieben. Nach dessen Drucklegung (1954) 
soll die Inventarisation im Landkreis Mergentheim 
folgen, ein Vorhaben, das bald schon hinter die bren- 
nenden und drängenden Verpflichtungen aus der 
praktischen Denkmalpflegetätigkeit zurücktreten und 
abgebrochen werden muß. Unter der Anleitung von 
Landeskonservator Richard Schmidt tritt die Arbeit am 
Bau- und Kunstdenkmal ganz in den Mittelpunkt, und 
seit 1955 steht Graf Adelmann beim Staatlichen Amt 
für Denkmalpflege in Stuttgart diesem Aufgabenbe- 
reich verantwortlich vor. 

Eine Vielzahl von großen und lohnenden Aufgaben, 
die Erneuerung der Stiftskirche Ellwangen, der Kloster- 
kirchen Schöntal und Neresheim, des Münsters zu 
Ulm, lassen Ende 1969 die Berufung zum Leiter des 
Stuttgarter Denkmalamtes etwas schwer werden, da 
sie mit der Würde eine Einbuße an Freiheit für die 
praktische Tätigkeit einträgt. Doch bleibt die Verbin- 
dung eng, auch jetzt, da Graf Adelmann zum Leiter 
des neuen Landesdenkmalamtes berufen wurde. 

Vielfältig sind die Verpflichtungen von Graf Adelmann 
im öffentlichen und kirchlichen Lehen: seit 1958 zwei- 
ter Vorsitzender des Schwäbischen Heimatbundes; 1962 
Stadtrat in Ludwigsburg; 1965 Kreisverordneter; 1969 
Mitglied der Kommission für geschichtliche Landes- 
kunde in Baden-Württemberg; Mitglied des Deutschen 
Nationalkomitees von ICOMOS. 

Neben all diesen Aufgaben steht in der Mitte seines 
Handelns und Denkens die Familie mit den fünf Kin- 
dern, die zunächst in Heutingsheim ein fast ländliches 
Leben führte, seit 1961 dann in Ludwigsburg ansässig 
ist und hier in einem Hause wohnt, das als eingetra- 
genes Baudenkmal alle Sorgen und Nöte solchen Be- 
sitzes und auch die Partnerschaft mit der staatlichen 
Denkmalpflege aus erster Hand vermittelt. Die weni- 
gen freien Stunden, die Amt und Familie gewähren, 
gelten den Hobbys Geschichte, Landeskunde, Genealo- 
gie und Heraldik. 

BODO CICHY Dr. phil. 
Leiter der Abteilung I (Bau- und Kunstdenkmalpflege) 

1924 in Stuttgart geboren, ist Cichy ungeachtet des 
vom Vater eingebrachten schlesisdien Namens als ein 
Schwabe von echtem Schrot und Korn eher dem müt- 
terlichen Schlag nachgeraten. Am Geburtsort und in 
Ulm sammelte er mit durchaus zwiespältiger, weil von 
der Vorliebe für künstlerisches Gestalten, Geschichte 
und Sport einseitig verbogener Begeisterung seine 
schulischen Erfahrungen, ehe er mit den Altersgenos- 
sen am Krieg teilhaben durfte. Zuletzt Führer einer 
Fallschirmjäger-Sturmkompagnie, ging er 1945 am Be- 
ginn der Reichswaldoffensive statt zur anfangs in ju- 
gendlicher Leichtgläubigkeit noch erhofften Endsieg- 
feier für vier Jahre in englische Gefangenschaft. Bitte- 
res und lehrreiches Erleben zugleich, wurde diese zur 
entscheidenden Schaltstation in seinem Werdegang. 

Bar jeder brauchbaren Lebensweisheit, erschien dem 
gerade zwanzigjährigen Abiturienten mit Kriegserfah- 
rung die Zukunft in einer stacheldrahtumwehrten 
Welt einigermaßen dunkel. In Berlin jedoch schon 
während des Krieges von den kunsthistorischen Vor- 
lesungen Wilhelm Finders in seiner kaum noch ent- 
deckten, wenn auch in Form von Malerei und plasti- 
scher Bildnerei bereits aktiv gepflegten Neigung zum 
Künstlerischen angesprochen, war es dem Kunstwissen- 
schaftler Hans Weigert und dem Sinologen Werner 
Speiser leicht, in diese scheinbare Ausweglosigkeit ein 
Ziel zu setzen und den Weg in Richtung Kunst und 
Kunstgeschichte zu weisen. 
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In der klösterlich-fmchtbaien Abgeschiedenheit der 
Gefangenenlager wurde zunächst die erste Dienstprü- 
fung für Volksschullehrer durchlitten. Aber neben die- 
ses bewußt auf Zukunftssicherung gerichtete, leiden- 
schaftslos betriebene Tun trat alsbald ein durch das 
aufgezwungene Quasimönchtum gefördertes, mit freu- 
digem Eifer verfolgtes zweigleisiges Studium der Ar- 
chitektur und der Kunstgeschichte. Im Dauerbrand 
ferienloser Belehrung rasch flügge geworden, waren 
Jahre eigener Vorlesungstätigkeit begleitet vom Ent- 
stehen einer Arbeit über die frühgotische Kathedral- 
baukunst in England, mit der Cichy, 1948 nach Stutt- 
gart zurückgekehrt, an der dortigen TH Studiosus und 
am Tag der Währungsreform mit vierzig neuen Mark 
in der Tasche Ehemann geworden, 1952 dann bei Da- 
gobert Frey und Georg Weise in Tübingen promovier- 
te. Klassische Archäologie bei Bernhard Schweizer. Vor- 
geschichte bei Kurt Sittel und Philosophie rundeten 
das Studienprogramm. 

Zwischenzeitlich zweifach mit Nachwuchs gesegnet, 
verbot der magere Geldbeutel die Erfüllung des Wun- 
sches, ins akademische Lehramt zu gehen. So wurde 
der Kunstbuchverlag zu Cichys erster beruflicher Heim- 
statt. Cheflektor namhafter Verlage in Stuttgart und 
Köln, hat er während fast zehn Jahren bei einigen 
hundert Kunstbüchern Pate gestanden, ein rundes 
Dutzend von ihnen aus fremden Sprachen übertragen, 
andere illustriert oder künstlerisch gestaltet und da 
bei wie durch den engen persönlichen Kontakt mit 
Gelehrten und Künstlern vielfältigen Einblick gewon- 
nen in alle Bereiche der Kunst und der Kunstwissen- 
schaften. 

Die Verlagsarbeit gab auch den Mut und die entschei- 
denden Impulse zur eigenen Schriftstellerei. Die mitt- 
lerweile achtzehn größeren Buchveröffentlichungen aus 
seiner Feder reichen thematisch von der Vor- und 
Frühzeit bis hin zur Moderne, handeln von Baukunst, 
Malerei und Plastik und wurden in viele Sprachen 
übersetzt. Insoweit erfolgreich, fand Cichy im Buch 
zwar Befriedigung, nicht aber Erfüllung. Vom Schreib- 
tisch weg drängte es ihn nach praktischer Betätigung, 
— und diese konnte bei der vielschichtigen Interessen- 
lage nur Denkmalpflege heißen. 

Seit 1961 ist Cichy für das Staatliche Amt für Denk- 
malpflege in Stuttgart tätig geworden. Das Glück stand 
ihm bei einigen seiner ergebnisreichen Kirchengrabun- 
gen (Langenau, Murrhardt, Brenz) und auch bei dem 
zweijährigen Versuch zur Seite, die dunkle Geschichte 
des Römerkastells Heidenheim-Aquileia ausgräberisch 
zu erhellen. Populärwissenschaftliche Bücher geben 
von diesen Unternehmen Bericht. 

1967 trat Cichy dann ganz zur Denkmalpflege übet 
und hat seitdem die Bau- und Kunstdenkmalpflege in 
Nordwürttemberg betreut. Beim neuen Landesdenk- 
malamt sind ihm die Leitung der Abteilung Bau- und 
Kunstdenkmalpflege und — Verbindung zur eigenen 
Schriftstellerei und lektoralen Erfahrung — die Besor- 
gung des Nachrichtenblattes übertragen worden. Daß 
ihm diese schönen Aufgaben, denen er leidenschaftlich 
verwachsen ist, zur Pflege seiner alten Lieben, des 
Sports und der Malerei, nur kümmerlichen Raum las- 
sen, wird eher von Frau und Kindern als von ihm 
selbst bedauert. 

MARTIN HESSELBACHER Dipl. Ing. 
Leiter der Außenstelle Freiburg 

Kindheit und Jugendzeit des 1908 in Karlsruhe gebo- 
renen Martin Hesselbacher wurden geprägt durch ein 
weltoffenes und kulturell ausstrahlendes Elternhaus. 
Der Vater war Pfarrer und Volksschriftsteller; die Mut- 
ter entstammte einer alten Dynastie von Gelehrten, 
Pfarrern und Künstlern, die sich in direkter Linie vom 
herzoglich-württembergischen Hofbaumeister Heinrich 
Schickhardt d. J. (1558—1634) ableitet. 

Vom Vater und einem Lehrer wurde noch während 
der Volksschulzeit die Liebe zu alten Bauwerken ge- 
weckt. Carl Frommeis „Zeichenwerk" und die „Burgen 
und Schlösser Badens" von Schuster, die dieser dem 
Vater Hesselbacher dediziert hatte, wurden alsdann zu 
Fundgruben für erste zeichnerische Versuche. Auf Wan- 
derungen füllten sich Skizzenbücher mit Zeichnungen 
nach Bauwerken aller Art, und der Entschluß reifte, 
später einmal Architekt zu werden. 

Dem Abitur folgte das Architekturstudium an den 
Technischen Hochschulen Karlsruhe und Dresden mit 
besonderem Interesse für Bau- und Kunstgeschichte bei 
Wulzinger, Karlsruhe, und Reuter, Dresden. 1934 Di- 
plom-Examen, danach praktische Tätigkeit in einem 
Mannheimer Großbauunternehmen und bei einer 
Flughafenhauleitung in Stendal (Altmark). Die Große 
Staatsprüfung zum Regierungshaumeister 1939 in Ber- 
lin. Berufung an die Hochbauabteilung des Badischen 
Finanzministeriums in Karlsruhe. — Dies die steno- 
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grammhafte Skizze des bemflichen Werdegangs nicht 
bis zum Höhepunkt, sondern bis zum Tiefstand in 
Hesselbachers Leben: Krieg! Im Sommer 1942 wird er 
als einfacher Landser in vorderster Linie beim Vor- 
marsch auf Stalingrad schwer verwundet und aus dem 
Inferno erlöst. Doch halten ihn Krieg und Gefangen- 
schaft bis 1948 in Fesseln. In die badische Heimat zu- 
rückgekehrt, wird er als Regierungsbaurat in die Hoch- 
hauabteilung des Südbadischen Finanzministeriums in 
Freiburg berufen, und im Sommer 1950 übernimmt er 
ebenda die Leitung des Staatlichen Klinikbaubüros. 

Der Jugendwunsch, Architekt zu werden, hat sich also 
erfüllt. Aber er konnte die alteingesessene Liebe zum 
Alten in der Kunst, vorab der Baukunst, nie völlig 
verdrängen. Schon seit 1949 engagierte sich Hessel- 
bacher als ehrenamtlicher Denkmalpfleger für den 
Landkreis Freiburg in Sachen Denkmalpflege. Sie 
wuchsen ihm durch die umfängliche Beratungstätig- 
keit bei vielen Denkmalpflegefällen und insbesondere 
beim Wiederaufbau der im Krieg völlig zerstörten 
Stadt Breisach am Rhein so sehr ans Herz, daß das 
Ansinnen, im Herbst 1956 die Leitung des Amtes für 
Denkmalpflege in Freiburg zu übernehmen, freudig 
angenommen wurde. 

Die Leidenschaftlichkeit, mit der Hesselbacher insbe- 
sondere den Aufgaben der Bau- und Kunstdenkmal- 
pflege verbunden ist, fand Ausdruck in ungezählten 
Vorträgen, die er als ein taugliches Mittel zur Förde- 
rung und Verbreitung des Denkmalpflegegedankens 
ringsum im Lande hielt. Gleichsinnig ausgelegt ist das 
halbe Hundert wissenschaftlicher Publikationen, mit 
dem er über seine Arbeit und ihre Probleme berich- 
tete. Größere und kleinere, immer aber mit hervorra- 
gendem, oft eigenhändig gezeichnetem Bildmaterial 
ausgestattete Aufsätze, haben sie häufig zur Bereiche- 
rung des Nachrichtenblattes der Denkmalpflege beige- 
tragen, das in vielen Teilen Hesselbachers Zutun zu 
verdanken ist. 

Die allenthalben gern gesehene Vitalität, mit der Hes- 
selbacher, der im neuen Landesdenkmalamt die Lei- 
tung der Außenstelle Freiburg innehat, seiner denk- 
malpflegerischen Aufgabe nachgeht, hat ihm Anerken- 
nung, aber auch zusätzliche Verpflichtungen eingetra- 
gen: Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses und 
der Bau- und Kunstkommission des „Freiburger Mün- 
sterbauvereins"; Mitglied des Stadträtlichen Bauaus- 
schusses Freiburg. Seine Verdienste um die Denkmal- 
pflege wurden durch die Verleihung des Heimatpreises 
des Landkreises Lahr 1967 für diesen engeren Bezirk 
besonders gewürdigt. 

Erstaunlich, daß Hesselbacher neben all dem Raum 
bleibt, seine nun schon 25jährige Tätigkeit im Leben 
der evangelischen Kirche beizubehalten und seinen 
Hobbys nachzugehen: Viel Musik! Klavierspiel nach 
Bach, Beethoven, Mozart, mit einer Vorliebe für freie 
Improvisation, Choralphantasien und ähnliches. Auch 
das Basteln und Reparieren von Spielzeug für Kinder 
und Enkel findet Platz, und eine versteckte Liebe zielt 
auf das Ingangsetzen alter Uhren. 

HEINRICH NIESTER Dr. phil. 
Leiter der Außenstelle Karlsruhe 

Heinrich Niester wurde 1909 im westfälischen Mün- 
ster geboren, wo er auch die Schule besuchte und 1929 
das Abitur machte. An den Universitäten Graz und 
Münster studierte er Germanistik, mittlere und neuere 
Geschichte, Zeitungswissenschaften und Kunstgeschich- 
te, wobei die letztere ihm nach anfänglicher Unent- 
schiedenheit bald zum Hauptfach wurde. Mit einer 
Arbeit über ein baugeschichtliches Thema promovierte 
er 1936 bei Professor Wackernagel in Münster. 

Für die nachfolgenden zweieinhalb Jahre fand er als 
Volontär am Westfälischen Landesmuseum für Kunst- 
und Kulturgeschichte in Münster ein erstes Unterkom- 
men und die Gelegenheit, das im Studium angelernte 
Wissen zu vertiefen und zu verbreitern. Vom Museum 
an das damalige Badische Landesamt für Denkmalpfle- 
ge in Karlsruhe empfohlen, verdiente sich Niester sei- 
ne eisten denkmalpflegerischen Sporen bei der Inven- 
tarisation der Bau- und Kunstdenkmäler des Stadtkrei- 
ses Baden-Baden, doch unterbrach der Krieg den wei- 
teren Weg empfindlich. Bald nach dessen Beginn ein- 
gezogen, mußte Niester durch sieben Jahre als Soldat 
und später dann Kriegsgefangener dem lieb geworde- 
nen Beruf entsagen. 

Als er 1947 wieder nach Karlsruhe zurückkehrte, traf 
er hier gänzlich veränderte Verhältnisse an. Der Pfle- 
gebezirk war zusammengeschrumpft und nach Maß- 
gabe der Zersplitterung in Besatzungszonen auf den 
amerikanisch verwalteten Teil des ehemaligen Landes 
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Baden, den späteren Regierungsbezirk Nordbaden, ein- 
geengt worden. Und Niestet sah seine Aufgabe jetzt 
vor allem darin, zusammen mit dem ebenfalls wieder 
tätig gewordenen Amtsleiter Professor Lacroix den 
Wiederaufbau der denkmalpflegerischen Arbeit und 
die Wiederherstellung der vom Kriegsgeschehen schwer 
gezeichneten Denkmäler im Lande zu betreiben. 

Auch die Folgejahre sahen Niester fast ausschließlich 
mit der konservatorischen Pflege der Kulturdenkmale 
des nordbadischen Landesteiles beschäftigt. Doch ver- 
blieb Zeit, die gewonnene Erfahrung und vertiefte 
Kenntnis des Landes und seiner Schätze dem Papier 
anzuvertrauen. In Gemeinschaft mit Professor Lacroix 
entstand der Band „Kunstwanderungen in Baden", 
und der eigenen Feder entstammen die Texte zu ei- 
nem kleineren Buch über Burgen, Schlösser und Her- 
rensitze in Baden. Über seine konservatorische Tätig- 
keit und die Arbeit des Staatlichen Amtes für Denk- 

malpflege in Karlsruhe hat sich Niester häufig schrift- 
lich geäußert, oft in den Spalten dieses Nachrichten- 
blattes. 
Nach dem tragischen Tod von Professor Lacroix wurde 
Niestet 1966 vom Kultusministerium zum Leiter des 
Denkmalamtes Karlsruhe berufen, dem er auch jetzt 
nach dessen Umwandlung zur Außenstelle Karlsruhe 
des neuen Landesdenkmalamtes Baden-Württemberg 
vorsteht. 

Heinrich Niester, seit 1942 verheiratet und Vater 
zweier Töchter, lebt seinem denkmalpflegerischen Be- 
ruf, findet aber in den Werken der schönen Literatur 
und der klassischen Musik einen notwendigen Aus- 
gleich. Seine angeborene Freude an körperlicher Betä- 
tigung muß sich angesichts der Aufgabenfülle indes 
begnügen mit gelegentlicher Gartenarbeit und mit den 
freilich regelmäßig durchgehaltenen, ausgedehnten 
Wanderungen in Begleitung seiner Frau. 

WOLFRAM NOESKE Dipl. Ing. 
Leiter der Außenstelle Tübingen 

In Königsberg 1913 geboren. Der Vater Baumeister in 
vierter Generation. Nachhaltigstes fugenderlebnis die 
Burgen des deutschen Ritterordens, die fast alle zu be- 
suchen glückliche Umstände zuließen. Nach Abitur 
und Arbeitsdienst zu einem Bildhauer. Hiervon unbe- 
friedigt, erzwingt die Ungewißheit darüber, was tun. 

ein langes Wandern ohne Plan kreuz und quer durch 
Deutschland mit Suchen und Fragen ohne Antwort. 

fantzens Buch „Das niederländische Architekturbild" 
löst den Knoten und führt zu dem ersten Entschluß: 
Aufnahme des Studiums in München 1935 bei den 
Professoren Jantzen (Kunstgeschichte), Buschor (Klassi- 
sche Archäologie), Zeiss (Vor- und Frühgeschichte). 
Sechs Semester mit Eifer studiert, aber auch von der 
Frage geplagt, ob der eigene wissenschaftliche Eros aus- 
reichende Flugkraft habe. 

Gespräche im bayerischen Denkmalamt vermitteln 
den Ratschlag und bestimmen den zweiten Entschluß, 
zugleich das Studium der Architektur aufzunehmen, 
da ein Denkmalpfleger mit solch zweifacher Ausrü- 
stung wohlversehen sei. Niemand denkt an kommen- 
de Umwälzungen, ein Doppelstudium erscheint rich- 
tig. Doch 1939 Einberufung — Wehrdienst, der sich mit 
Krieg und Gefangenschaft bis 1947 ausweitet. Also 
wieder von vorne! 

1951 setzt die Diplom-Hauptführung an der TH Han- 
nover Ende und Anfang zugleich. Das Thema der Di- 
plomarbeit „Das römisch-germanische Museum von St. 
Maria im Capital" führt nach Köln und damit zur Be- 
gegnung mit Emil Steffann, dem damals maßgeblichen 
Kirchenbauer in Deutschland. Unter seiner Führung 
werden die Worte „Körper" und „Raum" zu konkre- 
ten Begriffen. Der Wiederaufbau von St. Franziskus in 
Köln bringt konservatorische Fragen ins Blickfeld. Das 
Angebot einer neu geschaffenen Stelle beim Konserva- 
tor dieser mit denkmalpflegerischen Problemen maßlos 
gesegneten Stadt wird darum freudig angenommen. 
Und damit schließt sich ein Kreis. 

1967 erfolgt die Berufung nach Tübingen, hier die Lei- 
tung des Staatlichen Amtes für Denkmalpflege zu über- 
nehmen. Aufgaben der Bau- und Kunstdenkmalpflege 
im Betreuungsbereich Südwürttemberg treten in den 
Mittelpunkt; sie werden auch künftig dort bleiben in- 
nerhalb der Funktion, im neuen Landesdenkmalamt 
die Außenstelle Tübingen zu leiten. 

Auf die Frage nach seinem Hobby folgt die Antwort: 
„Nun ja — Denkmalpflege." 
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Wintersemester 1935 in Tübingen mit dem Studium 
der Vorgeschichte und der Nebenfächer Anthropologie 
und Geologie. Je ein Semester verbrachte er an den 
Universitäten Königsberg und München, um Anfang 
1941 dann bei Gustav Riek in Tübingen mit einer Ar- 
beit über die „Hallstattzeit in Württemberg" zu pro- 
movieren. 

Nach einer nur wenige Monate dauernden praktischen 
Tätigkeit am Landesmuseum in Trier, teilte Zürn das 
Schicksal der Altersgenossen: er wurde zur Wehrmacht 
eingezogen, geriet 1945 bei Berlin in russische Gefan- 
genschaft, ging in polnischen Gewahrsam über und ar- 
beitete dort als Zwangskumpel in einem oberschlesi- 
schen Bergwerk, als Holzfäller an der Weichsel und 
zuletzt für zwei Jahre als Maurerhandlanger in War- 
schau. Erst im April 3949 kehrte er in die Heimat zu- 
rück. 

Uber lange Jahre einer wissenschaftlich produktiven, 
finanziell aber eher dürftigen Werkvertragstätigkeit 
wuchs er hinein in den Aufgabenbereich, der ihm 1954 
als dem Nachfolger von Oskar Paret verantwortlich 
übertragen wurde: die Bodendenkmalpflege in Nord- 
württemberg. Ihr hat er sich verschrieben und ihr auch 
seinen ganz eigenen Stempel aufgedrückt. Mit einer 
Reihe von Arbeiten blieb er zwar seinem Promotions- 
thema, der württembergischen Hallstattzeit, treu, doch 
widmete er seine Schaffenskraft in gleichem Maße auch 
den anderen Themenkreisen seines Aufgabengebietes. 
Eine ganze Anzahl von Publikationen legen geschätz- 
tes Zeugnis dafür ab. Im neuen Landesdenkmalamt 
wurde der erfahrene Denkmalpfleger mit der Leitung 
der Abteilung II Bodendenkmalpflege beauftragt. 

Das persönliche Bild Zürns ist ohne Zigarre kaum vor- 
stellbar, nur meint er, gut müsse sie sein. Mit seiner 
Frau reisen oder per pedes und mit Rucksack zu wan- 
dern, ist sein liebstes Hobby, und als seinen sehnlich- 
sten Wunsch bezeichnet er, sich an den Wochenenden 
allemal in sein auch zum späteren Ruhesitz bestimm- 
tes Häuschen in Altensteig absetzen zu können. 

HARTWIG ZÜRN Dr. rer. nat. 
Leiter der Abteilung II (Bodendenkmalpflege) 

Hartwig Zürn wurde 1916 als Sohn eines Bezirksno- 
tars im Schwarzwaldstädtchen Altensteig geboren. 
Nach der üblichen Schulzeit mit Abitur in Freuden- 
stadt und halbjährigem Arbeitsdienst begann er im 

DIETER HERTER, Verfasser der nebenstehenden Be- 
trachtung zum neuen baden-württembergischen Denk- 
malschutzgesetz, gilt im Kreise der hauptamtlichen 
Denkmalpfleger als eine Art Ehrenmitglied. Das kei- 
neswegs allein, weil der 1930 in Stuttgart geborene 
Doktor der Jurisprudenz als Referent für die Fragen 
der Denkmalpflege im Kultusministerium quasi von 
amtswegen und mehr zufällig mit den Dingen und 
Sorgen der Denkmalpflege umzugehen hat. Diesen 
Status hat ihm vielmehr die ganz persönliche Art ein- 
getragen, in welcher er sich seiner Aufgabe annimmt 
und in der er sich einsetzt für die Bewältigung der 
ihm obliegenden, eher theoretischen Probleme der 
Landesdenkmalpflege. 

Das profunde Wissen, das Herter sich während der 
langjährigen Mitwirkung am Zustandekommen des 
Denkmalschutzgesetzes in Sachen dieser neuen Geset- 

zesmaterie gewonnen hat, kommt über den Weg kol- 
legialer Beratung der Denkmalpflege zugute und da- 
mit letzthin auch all denen, die sich als Eigentümer 
oder Besitzer schützenswerten Kulturgutes gleichsam 
auf der anderen Seite vom neuen Gesetz angespro- 
chen sehen. 

Herter, der sich auch der Erarbeitung der vielfältigen 
Bestimmungen zur Durchführung des Gesetzes zu wid- 
men hatte und hat, wird in den Heften dieses Nach- 
richtenblattes in zwangloser Abfolge zu einzelnen, all- 
gemein besonders interessierenden Teilen des Geset- 
zesinhalts Stellung nehmen. Diese Erläuterungen sol- 
len vor allem dem in Rechtsfragen weniger bewander- 
ten Laien Sinn und Wirkung des Gesetzes etwas deut- 
licher und besser begreifbar machen, als dies der aus 
einsichtigem Grund knapp gehaltene Gesetzestext sel- 
ber tun kann (vergleiche die Beilage zu diesem Heft). 
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Beilage zu DENKMALPFLEGE IN BADEN-WÜRTTEMBERG 1. Jahrgang Heft 1/1972 

DAS BADEN-WÜRTTEMBERGISCHE DENKMALSCHUTZGESETZ 

Der Landtag von Baden-Württemberg hat im Mai 1971 
ein Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale verabschie- 
det, das nach Inhalt und Absicht bedeutsam ist. Mit 
seinem Inkrafttreten am 1. 1. 1972 stellt sich die Ar- 
beit von Denkmalschutz und Denkmalpflege unter lan- 
deseinheitliche Grundsätze, wo bisher eine Fülle von 
verschiedenartigen Vorschriften eher Verwirrung als 
Klarheit und Gleichheit haben gelten lassen. 

Das Gesetzeswerk, Ergebnis vieljährigen Ringens und 
Mühens um den Ausgleich oft diametral entgegenge- 
setzter Interessen, ist für die künftige denkmalpflege- 
rische Tätigkeit in unserem Lande von solchem Ge- 
wicht, daß es nachstehend in ungekürzter Form zum 
Abdruck kommen soll. Zwanglos sich folgende Ab- 
handlungen werden in unserer Zeitschrift zum Ge- 
setzesinhalt erläuternde Kommentare geben. 

Gesetz 

zum Sdiutz der Kulturdenkmale 

(Denkmalsdiutzgesetz) 

Vom 25. Mai 1971 

Der Landtag hat am 6. Mai 1971 das folgende Gesetz 
beschlossen, das hiermit verkündet wird: 

Erster Abschnitt 

Denkmalschutz und Denkmalpflege 

§ 1 
Aufgabe 

(1) Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmal- 
pflege, die Kulturdenkmale zu schützen und zu pfle- 
gen, insbesondere den Zustand der Kulturdenkmale zu 
überwachen sowie auf die Abwendung von Gefähr- 
dungen und die Bergung von Kulturdenkmalen hinzu- 
wirken. 

(2) Diese Aufgabe wird vom Land und im Rahmen ih- 
rer Leistungsfähigkeit von den Gemeinden erfüllt. 

Zweiter Abschnitt 

Gegenstand und Organisation des Denkmalschutzes 

§ 2 
Gegenstand des Denkmalschutzes 

(1) Kulturdenkmale im Sinne dieses Gesetzes sind Sa- 
chen, Sachgesamtheiten und Teile von Sachen, an de- 
ren Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen 
oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches 
Interesse besteht. 

(2) Zu einem Kulturdenkmal gehört auch das Zube- 
hör, soweit es mit der Hauptsache eine Einheit von 
Denkmalwert bildet. 

(3) Gegenstand des Denkmalschutzes sind auch 

a) die Umgebung eines Kulturdenkmals, soweit sie für 
dessen Erscheinungsbild von erheblicher Bedeutung 
ist (§ 15 Abs. 3) sowie 

b) Gesamtanlagen (§ 19). 

§ 3 
Denkmalsdiutzbehöiden 

(1) Denkmalschutzbehörden sind: 

a) Das Kultusministerium als oberste Denkmalschutz- 
behörde, 

b) die Regierungspräsidien als höhere Denkmalschutz- 
behörden, 

c) die unteren Verwaltungsbehörden als untere Denk- 
malschutzbehörden, 

d) das Landesdenkmalamt als Landesoberbehörde für 
den Denkmalschutz. 

(2) Die oberste und die höhere Denkmalschutzbehörde 
entscheiden nach Anhörung des Landesdenkmalamtes. 
Die untere Denkmalschutzbehörde entscheidet im Ein- 
vernehmen mit dem Landesdenkmalamt; kommt kein 
Einvernehmen zustande, so entscheidet die höhere 
Denkmalschutzbehörde. 

(3) Ist das Land als Eigentümer oder Besitzer betroffen, 
entscheidet die höhere Denkmalschutzbehörde im Ein- 
vernehmen mit der für die Verwaltung des Kultur- 
denkmals zuständigen Landesbehörde. 

§ 4 
Denkmalrat 

(1) Bei den höheren Denkmalschutzbehörden wird je 
ein Denkmalrat gebildet. Der Denkmalrat soll von der 
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höheren Denkmalschutzbehörde bei allen Entscheidun- 
gen von grundsätzlicher Bedeutung gehört werden. 

(2) Die Mitglieder des Denkmalrats werden von der 
obersten Denkmalschutzbehörde auf die Dauer von 
fünf Jahren berufen. Die Mitgliederzahl kann bis zu 
16 Personen betragen. Dem Denkmalrat sollen insbe- 
sondere Vertreter der Denkmalschutzbehörden, der 
Staatlichen Hochbauverwaltung, der Kirchen, der kom- 
munalen Landesverbände und der Kulturdenkmalei- 
gentümer sowie weitere Personen angehören, die mit 
den Fragen des Denkmalschutzes vertraut sind. 

(3) In den Sitzungen führt der Regierungspräsident 
oder sein Vertreter den Vorsitz. Die Mitglieder des 
Denkmalrats sind ehrenamtlich tätig. 

(4) Die oberste Denkmalschutzbehörde erläßt eine Ge- 
schäftsordnung für den Denkmalrat, die auch das Be- 
rufungsverfahren und das Vorschlagsrecht regelt. Die 
Geschäftsordnung kann bestimmen, daß der Denkmal- 
rat Fachausschüsse bildet, an die Aufgaben delegiert 
werden können. 

§ 5 
Entschädigungen 

Die oberste Denkmalschutzbehörde kann mit Zustim- 
mung des Finanzministeriums durch Rechtsverord- 
nung die Entschädigung und den Reisekostenersatz für 
die Mitglieder des Denkmalrats und die Beauftragten 
der Denkmalschutzbehörden regeln. Dabei können 
Durchschnittssätze festgesetzt werden. 

Dritter Abschnitt 

Allgemeine Schutzvorschriften 

§ 6 
Erhaltungspflidit 

Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen haben 
diese im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten und 
pfleglich zu behandeln. Das Land trägt hierzu durch 
Zuschüsse nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel bei. 

§ 7 
Maßnahmen und Zuständigkeit 

der Denkmalschutzbehöiden 

(1) Die Denkmalschutzbehörden haben zur Wahrneh- 
mung ihrer Aufgaben diejenigen Maßnahmen zu tref- 
fen, die ihnen nach pflichtgemäßem Ermessen erforder- 
lich erscheinen. Die Vorschriften der §§ 6, 7 und 9 des 
Polizeigesetzes finden sinngemäß Anwendung. 

(2) Soweit ein Vorhaben einer Genehmigung nach die- 
sem Gesetz bedarf, kann diese mit Bedingungen oder 
Auflagen verknüpft werden. 

(3) Bedarf ein Vorhaben nach anderen Vorschriften ei- 
ner Genehmigung, tritt die Zustimmung der Denkmal- 
schutzbehörde an die Stelle der Genehmigung nach 
diesem Gesetz. 

(4) Soweit nicht etwas Abweichendes bestimmt ist, ist 
die untere Denkmalschutzbehörde zuständig. Erscheint 
bei Gefahr im Verzug ein rechtzeitiges Tätigwerden 
der zuständigen Denkmalschutzbehörde nicht erreich- 
bar, so kann das Landesdenkmalamt oder, falls auch 
dieses nicht rechtzeitig tätig werden kann, die Polizei 
die erforderlichen vorläufigen Maßnahmen treffen. 
Die zuständige Behörde ist unverzüglich zu unterrich- 
ten. 

(5) Ist ein Stadt- oder Landkreis oder eine Große Kreis- 
stadt als Eigentümer oder Besitzer betroffen, so ent- 
scheidet die höhere Denkmalschutzbehörde. 

§ 8 
Allgemeiner Schutz von Kulturdenkmalen 

(1) Ein Kulturdenkmal darf nur mit Genehmigung der 
Denkmalschutzbehörde 

a) zerstört oder beseitigt werden, 

b) in seinem Erscheinungsbild beeinträchtigt werden, 
oder 

c) aus seiner Umgebung entfernt werden, soweit diese 
für den Denkmalwert von wesentlicher Bedeutung 
ist. 

(2) Dies gilt für bewegliche Kulturdenkmale nur, wenn 
sie allgemein sichtbar oder zugänglich sind. 

§ 9 
Sammlungen 

Von den Genehmigungspflichten nach diesem Gesetz 
sind Kulturdenkmale ausgenommen, die von einer 
staatlichen Sammlung verwaltet werden. Die oberste 
Denkmalschutzbehörde kann andere Sammlungen von 
den Genehmigungspflichten ausnehmen, soweit sie 
fachlich betreut werden. 

§ 10 
Auskunfts- und Duldungspflichten 

(1) Eigentümer und Besitzer sind verpflichtet, Auskünf- 
te zu erteilen, die zur Erfüllung der Aufgaben des 
Denkmalschutzes notwendig sind. 

(2) Die Denkmalschutzbehörden oder ihre Beauftrag- 
ten sind berechtigt, Grundstücke und zur Verhütung 
dringender Gefahr für Kulturdenkmale Wohnungen 
zu betreten und Kulturdenkmale zu besichtigen, so- 
weit es zur Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschut- 
zes erforderlich ist. Sie sind zu den erforderlichen wis- 
senschaftlichen Erfassungsmaßnahmen — wie der In- 
ventarisation — berechtigt; insbesondere können sie in 
national wertvolle oder landes- oder ortsgeschichtlich 
bedeutsame Archive oder entsprechende andere Samm- 
lungen Einsicht nehmen. Artikel 13 GG wird insoweit 
eingeschränkt. 

(3) Kirchen, die nicht dauernd für die Öffentlichkeit 
zugänglich sind, dürfen nur mit Zustimmung betreten 
werden, öffentliche Kirchenräume dürfen nur außer- 
halb des Gottesdienstes besichtigt werden. 
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§ 11 
Kultuidenkmale, die dem Gottesdienst dienen 

(1) Die Denkmalschutzbehörden haben bei Kultur- 
denkmalen, die dem Gottesdienst dienen, die gottes- 
dienstlichen Belange, die von der Oberen Kirchenbe- 
hörde oder der entsprechenden Stelle der betroffenen 
Religionsgemeinschaft festzustellen sind, vorrangig zu 
beachten. Vor der Durchführung von Maßnahmen set- 
zen sich die Denkmalschutzbehörden mit der Oberen 
Kirchenbehörde oder der entsprechenden Stelle der be- 
troffenen Religionsgemeinschaft ins Benehmen. 

(2) § 7 Abs. 1, § 8 sowie § 15 Abs. 1 und 2 finden kei- 
ne Anwendung auf Kulturdenkmale, die im kirchli- 
chen Eigentum stehen, soweit sie dem Gottesdienst 
dienen und die Kirchen im Einvernehmen mit der 
obersten Denkmalschutzbehörde eigene Vorschriften 
zum Schütze dieser Kulturdenkmale erlassen. Vor der 
Durchführung von Vorhaben im Sinne der erwähnten 
Bestimmungen ist das Landesdenkmalamt zu hören. 
Ergibt sich weder mit ihm noch mit der höheren 
Denkmalschutzbehörde eine Einigung, so entscheidet 
die Obere Kirchenbehörde im Benehmen mit der ober- 
sten Denkmalschutzbehörde. 

(3) Der Achte Abschnitt des Gesetzes ist auf kirchen- 
eigene Kulturdenkmale nicht anwendbar. 

Vierter Abschnitt 

Zusätzlicher Schutz für eingetragene Kulturdenkmale 

§ 12 
Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung 

(1) Kulturdenkmale von besonderer Bedeutung genie- 
ßen zusätzlichen Schutz durch Eintragung in das Denk- 
malbuch. 

(2) Bewegliche Kulturdenkmale werden nur eingetra- 
gen, 

a) wenn der Eigentümer die Eintragung beantragt, 
oder 

b) wenn sie eine überörtliche Bedeutung haben oder 
zum Kulturbereich des Landes besondere Beziehun- 
gen aufweisen, oder 

c) wenn sie national wertvolles Kulturgut darstellen, 
oder 

d) wenn sie national wertvolle oder landes- oder orts- 
geschichtlich bedeutsame Archive darstellen, oder 

e) wenn sie auf Grund internationaler Empfehlungen 
zu schützen sind. 

(3) Die Eintragung ist zu löschen, wenn ihre Voraus- 
setzungen nicht mehr vorliegen. 

§ 13 
Eintragungsverfahren 

(1) Für die Eintragung und Löschung ist die höhere 
Denkmalschutzbehörde zuständig. 

(2) Die oberste Denkmalschutzbehörde wird ermäch- 
tigt, durch Rechtsverordnung die näheren Bestimmun- 
gen über das Eintragungs- und Löschungsverfahren zu 
treffen. Dabei kann bestimmt werden, daß in beson- 
deren Fällen die Verwaltungsakte öffentlich bekannt- 
gegeben werden können. 

(3) Die Eintragung wirkt für und gegen den Rechts- 
nachfolger. 

§ 14 
Denkmalbuch 

(1) Das Denkmalbuch wird von der höheren Denk- 
malschutzbehörde geführt. 

(2) Die Einsicht in das Denkmalbuch ist jedermann 
gestattet, der ein berechtigtes Interesse darlegt. 

§ 15 
Wirkung der Eintragung 

(1) Ein eingetragenes Kulturdenkmal darf nur mit Ge- 
nehmigung der Denkmalschutzbehörde 

a) wiederhergestellt oder instandgesetzt werden, 

b) in seinem Erscheinungsbild oder seiner Substanz 
verändert werden, 

c) mit An- oder Aufbauten, Aufschriften oder Werbe- 
einrichtungen versehen werden, 

d) von seinem Stand- oder Aufbewahrungsort inso- 
weit entfernt werden, als bei der Eintragung aus 
Gründen des Denkmalschutzes verfügt wird, das 
Kulturdenkmal dürfe nicht entfernt werden. 

Einer Genehmigung bedarf auch die Aufhebung der 
Zubehöreigenschaft im Sinne von § 2 Abs. 2. 

(2) Aus einer eingetragenen Sachgesamtheit, insbeson- 
dere aus einer Sammlung, dürfen Einzelsachen nur mit 
Genehmigung der Denkmalschutzbehörde entfernt 
werden. Die höhere Denkmalschutzbehörde kann all- 
gemein genehmigen, daß Einzelsachen im Rahmen 
der ordnungsgemäßen Verwaltung entfernt werden. 

(3) Bauliche Anlagen in der Umgebung eines einge- 
tragenen Kulturdenkmals, soweit sie für dessen Er- 
scheinungsbild von erheblicher Bedeutung sind, dür- 
fen nur mit Genehmigung der Denkmalschutzbehörde 
errichtet, verändert oder beseitigt werden. Andere Vor- 
haben bedürfen dieser Genehmigung, wenn sich die 
bisherige Grundstücksnutzung ändern würde. Die Ge- 
nehmigung ist zu erteilen, wenn das Vorhaben das 
Erscheinungsbild des Denkmals nur unerheblich oder 
nur vorübergehend beeinträchtigen würde oder wenn 
überwiegende Gründe des Gemeinwohls unausweich- 
lich Berücksichtigung verlangen. 

§ 16 
Anzeigepflichten 

(1) Eigentümer und Besitzer haben Schäden oder Män- 
gel, die an eingetragenen Kulturdenkmalen auftreten, 
und die ihre Erhaltung gefährden können, unverzüg- 
lich einer Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 
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(2) Wird ein eingetragenes Kulturdenkmal veräußert, 
so haben Veräußerer und Erwerber den Eigentums- 
wechsel innerhalb von einem Monat einer Denkmal- 
schutzbehörde anzuzeigen. 

§ 17 
Vorläufiger Schutz 

Die höhere Denkmalschutzbehörde kann anordnen, 
daß Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sachen, 
mit deren Eintragung als Kulturdenkmal in das Denk- 
malbuch zu rechnen ist, vorläufig als eingetragen gel- 
ten. Die Anordnung tritt außer Kraft, wenn die Ein- 
tragung nicht binnen eines Monats eingeleitet und 
spätestens nach sechs Monaten bewirkt wird. Bei Vor- 
liegen wichtiger Gründe kann diese Frist um höchstens 
drei Monate verlängert werden. 

§ 18 
Besonderer Schutz bei Katastrophen 

(1) Die oberste Denkmalschutzbehörde wird ermäch- 
tigt, durch Rechts Verordnung die zum Schutz eingetra- 
gener Kulturdenkmale für den Fall von Katastrophen 
erforderlichen Vorschriften zu erlassen. Dabei können 
insbesondere die Eigentümer und Besitzer verpflichtet 
werden, 

a) den Aufbewahrungsort von Kulturdenkmalen zu 
melden, 

b) Kulturdenkmale mit den in internationalen Ver- 
trägen vorgesehenen Kennzeichen versehen zu las- 
sen, 

c) Kulturdenkmale zu bergen, besonders zu sichern, 
bergen oder besonders sichern zu lassen oder sie 
zum Zwecke der vorübergehenden Verwahrung an 
Bergungsorten auf Anordnung der Denkmalschutz- 
behörde abzuliefern, 

d) die wissenschaftliche Erfassung von Kulturdenkma- 
len oder sonstige zu ihrer Dokumentierung, Siche- 
rung oder Wiederherstellung von der Denkmal- 
schutzbehörde angeordnete Maßnahmen zu dulden. 

Soweit in der Rechtsverordnung eine Ablieferungs- 
pflicht vorgesehen wird, ist anzuordnen, daß die abge- 
lieferten Sachen unverzüglich den Berechtigten zurück- 
zugeben sind, sobald die weitere Verwahrung an ei- 
nem Bergungsort zum Schutz der Kulturdenkmale 
nicht mehr erforderlich ist. 

(2) Die Ermächtigung nach Absatz 1 kann von der 
obersten Denkmalschutzbehörde durch Rechtsverord- 
nung auf die nachgeordneten Denkmalschutzbehörden 
übertragen werden. 

Fünfter Abschnitt 

Gesamtanlagen 

§ 19 

(1) Die höhere Denkmalschutzbehörde ist ermächtigt, 
im Einvernehmen mit der Gemeinde Gesamtanlagen, 

insbesondere Straßen-, Platz- und Ortsbilder, an deren 
Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder 
heimatgeschichtlichen Gründen ein besonderes öffent- 
liches Interesse besteht, durch Rechtsverordnung unter 
Denkmalschutz zu stellen. 

(2) Veränderungen an dem geschützten Bild der Ge- 
samtanlage bedürfen der Genehmigung der unteren 
Denkmalschutzbehörde. Die Genehmigung ist zu er- 
teilen, wenn die Veränderung das Bild der Gesamtlage* vgl.Anm. 
nur unerheblich oder nur vorübergehend beeinträditi- Se'te VI/ 
gen würde oder wenn überwiegende Gründe des Ge- 
meinwohls unausweichlich Berücksichtigung verlan- 
gen. Die Denkmalschutzbehörde hat vor ihrer Ent- 
scheidung die Gemeinde zu hören. 

Sechster Abschnitt 

Fund von Kulturdenkmalen 

§ 20 
Zufällige Funde 

(1) Wer Sachen, Sachgesamtheiten oder Teile von Sa- 
chen entdeckt, von denen anzunehmen ist, daß an ih- 
rer Erhaltung aus wissenschaftlichen, künstlerischen 
oder heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches 
Interesse besteht, hat dies unverzüglich einer Denk- 
malschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Der 
Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vier- 
ten Werktages nach der Anzeige in unverändertem 
Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutz- 
behörde oder das Landesdenkmalamt mit einer Ver- 
kürzung der Frist einverstanden sind. Diese Verpflich- 
tung besteht nicht, wenn damit unverhältnismäßig ho- 
he Kosten oder Nachteile verbunden sind und die 
Denkmalschutzbehörde es ablehnt, hierfür Ersatz zu 
leisten. 

(2) Das Landesdenkmalamt und seine Beauftragten 
sind berechtigt, den Fund auszuwerten und, soweit es 
sich um bewegliche Kulturdenkmale handelt, zu ber- 
gen und zur wissenschaftlichen Bearbeitung in Besitz 
zu nehmen. 

(3) Die Gemeinden sind verpflichtet, die ihnen be- 
kanntwerdenden Funde unverzüglich dem Landesdenk- 
malamt mitzuteilen. 

§ 21 
Nachforschungen 

Nachforschungen, insbesondere Grabungen, mit dem 
Ziel, Kulturdenkmale zu entdecken, bedürfen der Ge- 
nehmigung des Landesdenkmalamtes. 

§ 22 
Giahungsschutzgebiete 

(1) Die höhere Denkmalschutzbehörde ist ermäditigt, 
Gebiete, die begründeter Vermutung nach Kulturdenk- 
male von besonderer Bedeutung bergen, durch Rechts- 
verordnung zu Grabungsschutzgebieten zu erklären. 
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(2) In Grabungsschutzgebieten dürfen Arbeiten, durch 
die verborgene Kulturdenkmale zutage gefördert oder 
gefährdet werden können, nur mit Genehmigung des 
Landesdenkmalamtes vorgenommen werden. Die bis- 
herige land- und forstwirtschaftliche Nutzung bleibt 
unberührt. 

§ 23 
Sdiatziegal 

Bewegliche Kulturdenkmale, die herrenlos sind oder 
die so lange verborgen gewesen sind, daß ihr Eigentü- 
mer nicht mehr zu ermitteln ist, werden mit der Ent- 
deckung Eigentum des Landes, wenn sie bei staatlichen 
Nachforschungen oder in Grabungsschutzgebieten ent- 
deckt werden oder wenn sie einen hervorragenden 
wissenschaftlichen Wert haben. 

Siebenter Abschnitt 

Entschädigung 

§ 24 

(1) Soweit Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes ent- 
eignende Wirkung haben, ist eine angemessene Ent- 
schädigung zu leisten. Die Grundsätze der Entschädi- 
gung bei förmlicher Enteignung (§ 27) sind entspre- 
chend anzuwenden. 

(2) Kommt eine Einigung über die Entschädigung nicht 
zustande, so entscheidet die höhere Denkmalschutz- 
behörde. 

Achter Abschnitt 

Föimlidie Enteignung 

§ 25 
Voraussetzungen der Enteignung 

(1) Die Enteignung ist zulässig, soweit die Erhaltung 
eines eingetragenen Kulturdenkmals oder seines Er- 
scheinungsbildes oder die Erhaltung eines geschützten 
Straßen-, Platz- oder Ortsbildes auf andere zumutbare 
Weise nicht gesichert werden kann.** 

(2) Die Enteignung ist außerdem zulässig 

a) bei Funden, soweit auf andere Weise nicht sicher- 
zustellen ist, daß ein Kulturdenkmal wissenschaft- 
lich ausgewertet werden kann oder allgemein zu- 
gänglich ist, 

b) bei Kulturdenkmalen, soweit auf andere Weise 
nicht sicherzustellen ist, daß sie wissenschaftlich 
erfaßt werden können. 

(3) Zum Zwecke von planmäßigen Nachforschungen 
ist die Enteignung zulässig, wenn eine begründete Ver- 
mutung dafür besteht, daß durch die Nachforschung 
Kulturdenkmale entdeckt werden, 

(4) § 92 des Bundesbaugesetzes gilt entsprechend. 

§ 26 
Gegenstand der Enteignung 

Durch die Enteignung können 

a) das Eigentum oder andere Rechte an Grundstücken 
oder beweglichen Sachen entzogen oder belastet 
werden, 

b) Rechte entzogen werden, die zum Erwerb, zum Be- 
sitz oder zur Nutzung von Grundstücken oder be- 
weglichen Sachen berechtigen, oder die den Ver- 
pflichteten in der Benutzung von Grundstücken 
oder beweglichen Sachen beschränken, 

c) Rechtsverhältnisse begründet werden, die Rechte 
der in Buchst, b) bezeichneten Art gewähren. 

§ 27 
Entsdiädigungsgmndsätze 

(1) Für die Enteignung ist eine angemessene Entschä- 
digung in Geld zu leisten. 

(2) Die Entschädigung wird gewährt 

a) für den durch die Enteignung eintretenden Rechts- 
verlust, 

b) für andere durch die Enteignung eintretende Ver- 
mögensnachteile. 

(3) Vermögensvorteile, die dem Entschädigungsberech- 
tigten (§ 28) infolge der Enteignung entstehen, sind 
bei der Festsetzung der Entschädigung zu berücksich- 
tigen. Hat bei der Entstehung eines Vermögensnach- 
teils ein Verschulden des Entschädigungsberechtigten 
mitgewirkt, so gilt § 254 des Bürgerlichen Gesetzbu- 
ches entsprechend. 

(4) Für die Bemessung der Entschädigung ist der Zeit- 
punkt maßgebend, in dem die Enteignungsbehörde 
über die Enteignung entscheidet. 

(5) Dinglich Berechtigte, die durch die Einwirkung in 
ihren Rechten betroffen werden, sind, soweit sie nicht 
unmittelbar entschädigt werden, nach Maßgabe der 
Artikel 52 und 53 des Einführungsgesetzes zum Bür- 
gerlichen Gesetzbuch auf die Entschädigung des Eigen- 
tümers angewiesen. 

§ 28 
Entsdiädigungsbereditigtei 

und Entsdiädigungsveipfliditetei 

(1) Entschädigung kann verlangen, wer in seinem 
Recht durch Enteignung beeinträchtigt wird und da- 
durch einen Vermögensnachteil erleidet. 

(2) Zur Leistung der Entschädigung ist der Enteig- 
nungsbegünstigte verpflichtet. 

§ 29 
Bemessung der Entschädigung 

(1) Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung 
der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten 
zu bemessen. 
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(2) Bei der Entschädigung für den Rechtsverlust sind 
Verkehrswert oder Verkaufswert zu berücksichtigen. 
Ein Preis, der mit Rücksicht auf ungewöhnliche oder 
persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre, bleibt au- 
ßer Betracht. 

(3) Für Vermögensnachteile, die nicht schon durch die 
Entschädigung nach Absatz 2 abgegolten sind, ist eine 
angemessene Entschädigung zu leisten, die nicht über 
den Betrag hinausgehen darf, der erforderlich ist, um 
die infolge der Enteignung eintretenden Vermögens- 
nachteile abwenden zu könen. 

§ 30 
Enteignungsbehöide und Enteignungsantrag 

(1) Die Enteignung wird von der höheren Denkmal- 
schutzbehörde (Enteignungsbehörde) durchgeführt. Bei 
ihr ist der Enteignungsantrag zu stellen. 

(2) Liegt das zu enteignende Kulturdenkmal oder 
Grundstück in den Bezirken mehrerer Enteignungsbe- 
hörden, so bestimmt die oberste Denkmalschutzbehör- 
de die örtlich zuständige Enteignungsbehörde. 

§ 31 
Veifahren bei der Enteignung 

von Grundstücken 

Ist Gegenstand der Enteignung ein Grundstück, ein 
Recht an einem Grundstück oder ein Recht, das zum 
Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung eines Grund- 
stücks berechtigt, oder das den Verpflichteten in der 
Benutzung von Grundstücken beschränkt, gelten für 
das Verfahren die §§ 107 bis 122 des Bundesbaugeset- 
zes entsprechend, soweit in diesem Gesetz nichts Ab- 
weichendes bestimmt ist. 

§ 32 
Verfahren bei der Enteignung 

beweglicher Sachen 

(1) Ist Gegenstand der Enteignung eine bewegliche 
Sache, ein Recht an einer beweglichen Sache oder ein 
Recht, das zum Erwerb, zum Besitz oder zur Nutzung 
der beweglichen Sache berechtigt oder den Verpflichte- 
ten in der Nutzung der beweglichen Sache beschränkt, 
so gelten die nachfolgenden Bestimmungen. 

(2) Für das Enteignungsverfahren gelten § 108 Abs. 1 
Satz I bis 3, § 109 Abs. 1 und Abs. 2, §§ 110, III und 
112 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Bundesbauge- 
setzes entsprechend. 

(3| Für den Enteignungsbeschluß gelten die Vorschrif- 
ten in § 113 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 bis 4 c und 5 
bis 7 des Bundesbaugesetzes entsprechend. Der Ent- 
eignungsbeschluß muß außerdem den zur Herausgabe 
nach dem Eintritt der Rechtsänderung Verpflichteten 
und die Höhe der Entschädigungen mit der Angabe, 
von wem und an wen sie zu leisten sind, bezeichnen. 

(4) Der im Enteignungsbeschluß geregelte neue Rechts- 
zustand tritt anstelle des bisherigen Rechtszustandes, 
sobald der Enteignungsbeschluß unanfechtbar gewor- 
den ist. Der neue Rechtszustand tritt auch ein, wenn 
noch über die Höhe der Entschädigung gestritten wird. 

(5) Soll nach dem Inhalt des Enteignungsbeschlusses 
der Enteignungshegünstigte den Besitz an der Sache 
erhalten, so haben die Eigentümer und Besitzer ihm 
mit Eintritt der Rechtsänderung die Sache herauszu- 
geben. 

(6) Ist zur Erhaltung, wissenschaftlichen Erfassung 
oder Auswertung eines Kulturdenkmals die sofortige 
Herausgabe an den Antragsteller dringend geboten, 
kann die Enteignungsbehörde durch Beschluß den Ei- 
gentümer oder Besitzer verpflichten, die Sache an den 
Antragsteller herauszugeben. Die Anordnung ist nur 
zulässig, wenn über sie in einer mündlichen Verhand- 
lung verhandelt worden ist. § 116 Abs. 1 Satz 3 bis 5, 
Abs. 2 und Abs. 4 bis 6 des Bundesbaugesetzes gelten 
entsprechend. 

Neunter Abschnitt 

Otdnungswidrigkeiten und Schlußbestimmungen 

§ 33 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr- 
lässig 

a) ohne Genehmigung der Denkmalschutzbehörde die 
in § 8, § 15 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 und 
2, § 19 Abs. 2 Satz 1, § 21, § 22 Abs. 2 Satz 1 be- 
zeichneten Handlungen vornimmt, oder den in Ge- 
nehmigungen enthaltenen Auflagen oder Bedin- 
gungen zuwiderhandelt, 

b) den ihn nach § 16, § 20 Abs. 1 treffenden Pflichten 
zuwiderhandelt, 

c) den Maßnahmen der Denkmalschutzbehörden nach 
§ 7 Abs. 1 und 4 zuwiderhandelt, sofern die Be- 
hörde auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

d) den Vorschriften einer nach § 18 erlassenen Rechts- 
verordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsver- 
ordnung auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

e) den in § 34 Abs. 5 angeführten Maßnahmen oder 
Anordnungen zuwiderhandelt, sofern in der Maß- 
nahme oder Anordnung auf diese Bußgeldvorschrift 
verwiesen wird; die Verweisung ist nicht erforder- 
lich, soweit die Maßnahme vor dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes getroffen worden ist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu zwanzigtausend Deutsche Mark geahndet wer- 
den. 

(3) Gegenstände, auf die sich die Ordnungswidrigkeit 
nach Absatz 1 Buchst, a, c, d oder e bezieht, können 
eingezogen werden. 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 
1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist die un- 
tere Denkmalschutzbehörde. 

§ 34 
Übergangsbestimmungen 

(1) Als Eintragung in das Denkmalbuch gemäß § 12 
gilt die Eintragung in 
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a) das Denkmalbuch und das Buch der Bodenaltertü- 
mer nach dem bad. Landesgesetz zum Schutz der 
Kulturdenkmale, 

b) das auf Grund von Art. 97 Abs. 7 der württ. Bau- 
ordnung angelegte Landesverzeichnis der Baudenk- 
male, 

c) das auf Grund von § 34 der bad. Landesbauordnung 
angelegte Verzeichnis der Baudenkmale, 

d) das Verzeichnis der Denkmäler nach Art. 8 und 10 
des Hess, Gesetzes den Denkmalschutz betreffend 
vom 16. Juli 1902 (Reg.Bl. S. 275), 

e) das Denkmalverzeichnis gemäß Verfügung des 
württ. Ministeriums des Kirchen- und Schulwesens, 
betreffend den Schutz von Denkmalen und heimat- 
lichem Kunstbesitz vom 25. Mai 1920 (Reg.Bl. S. 
317). 

(2) Die Eintragungen nach Absatz 1 sollen in das nach 
diesem Gesetz anzulegende Denkmalbuch nach den für 
Neueintragungen geltenden Bestimmungen übertragen 
werden. 

(3) Straßen-, Platz- und Ortsbilder, die nach dem Badi- 
schen Denkmalschutzgesetz geschützt waren, behalten 
diese Eigenschaft gemäß § 19, soweit der Schutz im 
Einvernehmen mit der Gemeinde verfügt worden ist. 
Gebiete, die nach dem Badischen Denkmalschutzgesetz 
zu Grabungsschutzgebieten erklärt waren, werden Gra- 
bungsschutzgebiete gemäß § 22. 

(4) Kulturdenkmale im Eigentum des Staates und öf- 
fentlich-rechtlicher Körperschaften, Anstalten oder Stif- 
tungen, die nicht in das Denkmalbuch eingetragen 
sind, aber eine besondere Bedeutung besitzen, stehen 
bis zum Ablauf von zehn Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Gesetzes den eingetragenen Kulturdenkmalen 
gleich. 

(5) Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Fi- 
deikommißauflösung zum Schutz von Gegenständen 
und Sachgesamtheiten von besonderem künstlerischen, 
wissenschaftlichen, geschichtlichen oder heimatlichen 
Wert getroffen sind, werden durch dieses Gesetz nicht 
berührt. Solche Maßnahmen können geändert, an die 
Vorschriften dieses Gesetzes angepaßt oder aufgeho- 
ben werden. Zuständig hierfür sind die höheren Denk- 
malschutzbehörden. Sie haben auch die zur Durchset- 
zung der Maßnahmen erforderlichen Anordnungen 
zu treffen. 

§ 35 
Landesverwaltungsgesetz 

In § 16 Abs. 1 des Landesverwaltungsgesetzes vom 7. 
November 1955 (Ges.Bl. S. 255) wird nach Nr. 5 ein- 
gefügt: »5. a) der Denkmalschutz,«. 

§ 36 
Inkmfttieten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1972 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig treten alle diesem Gesetz entsprechen- 
den oder widersprechenden Vorschriften außer Kraft, 
insbesondere 

a) das badische Landesgesetz zum Schutz der Kultur- 
denkmale (Badisches Denkmalschutzgesetz) vom 12. 
Juli 1949 (GVB1. S. 303), 

b) das württ. Gesetz betreffend den vorläufigen Schutz 
von Denkmalen im Eigentum bürgerlicher und 
kirchlicher Gemeinden sowie öffentlicher Stiftun- 
gen vom 14. März 1914 (Reg.Bl. S. 45), 

c) das württ. Gesetz betreffend den vorläufigen Schutz 
von Denkmalen und heimatlichem Kunstbesitz vom 
14. Mai 1920 (Reg.Bl. S. 305), 

d) die Verfügung des württ. Ministeriums des Kir- 
chen- und Schulwesens, betreffend den Schutz von 
Denkmalen und heimatlichem Kunstbesitz vom 25. 
Mai 1920 (Reg.Bl. S. 317), 

e) § 131 des Polizeistrafgesetzbuches für Baden vom 
31. Oktober 1863 in der Fassung der Bekanntma- 
chung vom 25. Juli 1923 (GVBl. S. 216), 

f) die bad. Verordnung vom 27. November 1914, Aus- 
grabungen und Funde betreffend (GVBl. S. 290), 

g) das preuß. Ausgrabungsgesetz vom 26. März 1914 
(GS. S. 41), 

h) die württ. Verfügung des Ministeriums des Innern 
über Baudenkmale vom 14. Januar 1912 (Reg.Bl. S. 
10), 

i) Artikel 97 der württ. Bauordnung vom 28. Juli 1910 
(Reg.Bl. S. 333), 

k) §§ 6 und 7 des Gesetzes über das Erlöschen der Fi- 
deikommisse und sonstiger gebundener Vermögen 
vom 6. Juli 1938 (RGB1. I S. 825) und § 7 der Ver- 
ordnung zur Durchführung und Ergänzung des Ge- 
setzes über das Erlöschen der Fideikommisse und 
sonstiger gebundener Vermögen vom 20. März 1939 
(RGB1. I S. 509), soweit sie den Schutz und die Si- 
cherung von Gegenständen und Sachgesamtheiten 
von besonderem künstlerischen, wissenschaftlichen, 
geschichtlichen und heimatlichen Wert betreffen. 

1) die Verfügungen Nr. 41 und 42 des württ.-bad. 
Kultministeriums betr. den Denkmalschutz von In- 
nenräumen vom 18. Juli 1946 (Reg.Bl. S. 215) und 
vom 19. Dezember 1946 (Reg.Bl. 1947 S. 1). 

STUTTGART, den 25. Mai 1971 

Anmerkungen der Redaktion 

*Anm. zu § 19 Abschn. (2): 
Das in den Gesetzestext eingegangene Wort „Gesamt- 
lage" muß sinngeredit „Gesamtanlage" gelesen weiden. 

**Anm. zu § 25 Abschn. (1); 
Statt des hier gebrauchten Begriffes „Straßen-, Platz- 
oder Ortshild" ist in sinngerechter Angleichung an den 
Wortlaut von § 19 zu lesen „Gesamtanlage". 
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HANS DÖRGE 

DAS RECHT DER DENKMALPFLEGE 

IN BADEN-WÜRTTEMBERG 

224 Seiten. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 1971 

Zu dem am 1. 1. 1972 inkraftgetietenen Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale 
(Denkmalschutzgesetz) legt Hans Döige einen ausfübilichen Kommentar vor. Döxge, 
der beim Kultusministerium Baden-Württemberg durch lange Jahie Fachiefeient für 
die Denkmalpflege war und in dieser Eigenschaft intensiv für die Vorbereitung des 
Gesetzeswerkes tätig wurde, nimmt nicht allein zum Gesetzestext Stellung. Als inti- 
mer Kenner der äußerst schwierigen Materie handelt er eingehend über Fragen, de- 
ren Beantwortung für das Verständnis der Anliegen des DSchG unerläßlich ist. Er 
versucht zu erklären, von welcher Art Wesen und Aufgäbe der Denkmalpflege sind, 
aus welchen historischen Voraussetzungen sich die heutige Denkmalpflege entwickelt 
bat. Gründlich werden die Begriffe analysiert und auf ihren rechtlichen, sachlichen 
oder fachlichen Inhalt hin untersucht, die sich dem Gesetzestext sowie der Funktion 
und Arbeit von Denkmalschutz und Denkmalpflege verbinden. Wichtig vor allem 
die Kommentierung des Gesetzesinhalts, welche dessen Bestimmungen über den 
knappen Gesetzeswortlaut hinaus nach Zielsetzung und Wirkung verdeutlicht. — 
Insgesamt ein Werk, das in die Hand eines jeden gehört, der, sei es in amtlicher oder 

privater Weise, mit den Dingen der Denkmalpflege umzugehen bat. 
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Dieter Herten Zum neuen Denkmalschutzgesetz - Ein Uberblick 

Seit dem 1. Januar 1972 besitzt das Land Baden-Würt- 
temberg zur Wahrnehmung der Aufgaben des Denkmal- 
schutzes eine wirksame Rechtsgrundlage: Das Gesetz 
zum Schutz der Kulturdenkmale, ein Denkmalschutz- 
gesetz, das den heutigen Anforderungen gerecht wird. 
Der Gesetzestext ist in vollem Wortlaut diesem Heft der 
„Denkmalpflege in Baden-Württemberg" als lose Bei- 
lage angeschlossen, damit er vom Leser unmittelbar mit 
den nadifolgenden Erläuterungen zu seiner Bedeutung 
und zu seinem Inhalt verglichen werden kann. 

Zur Entstehung des Gesetzes 

Die Regierung unseres Bundeslandes hat dem Landtag 
bereits im Jahre 1962 den Entwurf für ein Denkmal- 
schutzgesetz zugeleitet. Er drang nicht durch, brachte 
aber die Entwicklung zum jetzt vorliegenden Gesetzes- 
werk in Gang. Im März 1964, kurz vor dem Ende der 
damaligen Legislaturperiode, gab der Landtag dem 
Kultusministerium den Auftrag, zu den besonders um- 
strittenen Bestimmungen des Entwurfs über die Be- 
handlung kirchlicher Kulturdenkmale ein Rechtsgut- 
achten einzuholen. Dieses Gutachten, das mittlerweile 
auch in Buchform erschien1), wurde im November 1966 
erstattet. Am 30. Juni 1970 leitete dann die Landesre- 
gierung dem Landtag erneut einen Gesetzentwurf zu, 
nachdem kurz zuvor die FDP/DVP-Fraktion ihrerseits 
einen Initiativ-Gesetzentwurf vorgelegt hatte. Der 
Regierungsentwurf, der eine weitgehend überarbeitete 
Neufassung des vorausgegangenen Entwurfs von 1962 
war und insbesondere die zwischenzeitlich — auch auf 
internationaler Ebene — eingetretene Entwicklung des 
Denkmalschutzrechts berücksichtigte, lag den anschlie- 
ßenden Beratungen und dem Gesetzesbeschluß des 
Landtags im wesentlichen zugrunde. Der Entwurf der 
FDP/DVP-Fraktion, der bei fast gleichem Inhalt wich- 
tige Unterschiede vor allem bei der Behördenorganisa- 
tion und bei den Bestimmungen zur Behandlung der 
kircheneigenen Kulturdenkmale aufzuweisen hatte, 
braucht in diesem Zusammenhang nicht näher erörtert 
werden. Es bleibt indessen zu sagen, daß die Schaffung 
eines Landesdenkmalamtes zu den prononcierten For- 
derungen dieses Entwurfs gehörte. 

Am 6. Mai 1971 verabschiedete der Landtag von Baden- 
Württemberg das Denkmalschutzgesetz; am 25. Mai 
1971 wurde es im Gesetzblatt (S. 209) verkündet; am 
I. Januar 1972 trat es in Kraft. 

Die Bedeutung des Gesetzes 

„Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der 
Natur sowie die Landschaft genießen öffentlichen Schutz 
und die Pflege des Staates und der Gemeinden." So 
lautet Artikel 86 der Verfassung des Landes Baden- 
Württemberg. Um den damit gestellten Auftrag zu er- 
füllen, hat die öffentliche Verwaltung mit dem neuen 
Denkmalschutzgesetz jetzt die erforderlichen rechtlichen 
Mittel in Händen. 

Die Schaffung eines solchen Gesetzes war notwendig 
und dringlich zum einen, weil unser Land ungewöhn- 
lich reich an bedeutenden Kulturdenkmalen ist. Zum 
anderen aber zeigte sich das Denkmalschutzrecht in den 
meisten Landesteilen uneinheitlich und dazuhin unzu- 
reichend geregelt. Lediglich im Regierungsbezirk Süd- 
baden gab es mit dem am 12. Juli 1949 erlassenen 
badischen „Landesgesetz zum Schütze der Kulturdenk- 
male — Denkmalschutzgesetz —" eine nach zeitgemäßen 
Gesichtspunkten konzipierte rechtliche Handhabe, mit 
der sich das frühere Land Baden ein großes Verdienst 
erworben hat. In den anderen Landesteilen dagegen war 
die rechtliche Regelung bruchstückhaft. Artikel 97 der 
württembergischen Bauordnung z. B. bezog sich nur auf 
Baudenkmale, so daß im württembergischen Landesteil, 
sieht man von den ehemals preußischen Gebieten ab, 
die Bodendenkmale praktisch schutzlos blieben und 
ihre Erhaltung auf die Einsicht und den guten Willen 
Einzelner angewiesen war. Hier wirksame und landes- 
einheitliche Abhilfe zu schaffen, macht u. a. die Be- 
deutung des neuen Gesetzes aus. 

Zum Inhalt des Gesetzes 

Die folgenden Ausführungen können und wollen nur 
einen gedrängten Uberblick über den Gesetzesinhalt 
geben2). Es sei insbesondere darauf verzichtet, spezielle 
und besonders brennende Einzelfragen des Denkmal- 
schutzrechtes schon bei dieser Gelegenheit ausführlich 
zu beleuchten. Dies soll späteren Beiträgen in dieser 
Zeitschrift vorbehalten bleiben. 

1) Martin Meckel: Staat, Kirche, Kunst; Rechtsfragen kirch- 
licher Kulturdenkmäler. Tübinger Rechtswissenschaftliche 
Abhandlungen, Band 22. XX/277 Seiten. Tübingen 1968. 

2) Ein ausführlicher Kommentar zum Denkmalschutzgesetz 
liegt vor mit der Arbeit von Hans Dörge; Das Recht der 
Denkmalpflege in Baden-Württemberg. 224 Seiten. Stutt- 
gart 1971. 
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I. Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Nach Artikel 58 der Verfassung des Landes Baden- 
Württemberg kann niemand zu einer Handlung, Unter- 
lassung oder Duldung gezwungen werden, wenn nicht 
ein Gesetz oder eine auf Gesetz beruhende Bestimmung 
dies verlangt oder zuläßt. Entsprechend diesem soge- 
nannten „Vorbehalt des Gesetzes" beschränkt sich das 
Denkmalschutzgesetz auf die Regelung des Denkmal- 
Schutzes, d. h. auf den Bereich der „Eingriffsver- 
waltung" (auch: „obrigkeitliche" Verwaltung). Die 
Denkmal-P f 1 e g e im engeren Sinne, d. h. die pfle- 
gende („schlicht-hoheitliche") Verwaltung, bedarf kei- 
ner gesetzlichen Regelung und wird daher vom Denk- 
malschutzgesetz in § 1 Abs. 1 nur kurz erwähnt. 

Zur Denkmalpflege i. e. S. gehören insbesondere die 
Information und Beratung der Eigentümer und Besitzer 
von Kulturdenkmalen sowie die Leistung von Geldzu- 
wendungen (sogenannten Zuschüssen) zu den Kosten, 
die durch Pflege und Erhaltung von Kulturdenkmalen 
entstehen. Beide Bereiche — Denkmalschutz und Denk- 
malpflege i. e. S. — werden unter dem Oberbegriff 
„Denkmalpflege im weiteren Sinne" zusammengefaßt. 
Im Vordergrund der staatlichen Denkmalpflege i. w. S. 
wird auch künftighin die Denkmalpflege i. e. S. stehen. 
Der Denkmalschutz mit seinen obrigkeitlichen Ein- 
griffsmöglichkeiten wird in aller Regel das Mittel blei- 
ben, zu dem gegriffen wird, wenn gleichsam „die Stricke 
der Denkmalpflege i. e. S. reißen". 

II. Der Kulturdenkmalbegnff 

Nach § 2 DSchG sind Kulturdenkmale „Sachen, Sach- 
gesamtheiten und Teile von Sachen, an deren Erhaltung 
aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatge- 
schichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse be- 
steht". Mit dieser Definition knüpft das Denkmal- 
schutzgesetz an den Begriff „Sache" an, wie er vom BGB 
gebraucht wird („körperlicher Gegenstand", vgl. § 90 
BGB). Es können also nur körperliche Gegenstände 
Kulturdenkmale sein. Die Begriffsbestimmung macht 
überdies klar, daß das Wort „Kulturdenkmal" keines- 
falls nur auf Gegenstände von besonderer Schönheit 
oder künstlerischem Rang zu beziehen ist. Es schließt 
vielmehr Bau-, Kunst- und Bodendenkmale ein, gleich- 
gültig, ob diese ortsfest-gebunden, also unbeweglich, 
oder beweglich sind. Auch spielt es keine Rolle, ob 
solche Denkmale von Menschenhand geschaffen wur- 
den oder das Produkt der Natur sind. Dem Begriff 
„Kulturdenkmal" ist also ein umfassender Sinngehalt 
beigemessen worden, und daraus ergibt sich, daß das 
Denkmalschutzgesetz auch im Rahmen des staatlichen 
Bildungsauftrages gesehen werden muß. In dieser Hin- 
sicht genüge es, daran zu erinnern, daß eine ganze 
Reihe von wissenschaftlichen Disziplinen ihre Auf- 
gaben ausschließlich oder zu großen Teilen erfüllen an 
Hand des Materials, das die vom Gesetz geschützten 
Kulturdenkmale bieten. Hingewiesen sei insbesondere 
auf die Kunstwissenschaften, aber auch auf die allge- 
meine Geschichte, die Anthropologie u. a. 

Auch heimatgeschichtliche Gründe können ein öffent- 
liches Interesse an der Erhaltung von Gegenständen be- 
gründen, z. B. wenn solche Gegenstände für eine be- 
stimmte Landschaft besondere Gefühls- oder Erinne- 

rungswerte besitzen. Daraus ergibt sich, daß „heimat- 
geschichtlich" zu unterscheiden ist von den Begriffen 
„landes- oder ortsgeschichtllich" (vgl. § 10 Abs. 2 Satz 2; 
§ 12 Abs. 2 Buchst, d DSchG). 

Vom Gesetz erfaßt werden diese Gegenstände freilich 
nur, wenn an ihrer „Erhaltung... ein öffentliches Inter- 
esse besteht". So braucht z. B. für die massenhaft vor- 
kommenden versteinerten Ammoniten ungeachtet ihrer 
erd- und tiergeschichtlichen Aussagekraft keine gene- 
relle Erhaltungspflicht statuiert zu werden. Sie sind 
also im allgemeinen keine Kulturdenkmale, während 
z. B. seltene Versteinerungen von Pflanzen oder 
Tieren ebenso unter diesen Begriff fallen wie etwa die 
Uberreste vom Skelett vorzeitlicher Tiere. 

Die Eigenschaft von Kulturdenkmalen ist demnach ge- 
geben bei Bauwerken, Schöpfungen der Schönen Künste, 
des Kunsthandwerks und der Technik, bei Bodenalter- 
tümern, bei Urkunden, Handschriften und anderem 
Schriftgut — immer unter der Voraussetzung allerdings, 
daß sie durch ihren wissenschaftlichen Wert, künstle- 
rischen Rang oder ihre heimatgeschichtliche Aussage 
ein mehr als nur beiläufiges, eben ein öffentliches Inter- 
esse für ihre Erhaltung beanspruchen. 

Wenn nur ein bestimmter Teil einer Sache im Sinne 
des Gesetzes schützenswert ist (z. B. ein einzelner Raum 
in einem Gebäude), ist nur dieser Sachteil Kulturdenk- 
mal. Andererseits kann eine aus mehreren Einzelob- 
jekten sich bildende Sachgesamtheit ein schützenswertes 
Kulturdenkmal sein (z. B. eine Gebäudegruppe, eine 
Kunstsammlung oder ein Archiv). 

Unter den Schutz des Gesetzes fällt auch das Zubehör, 
sofern dieses mit der Hauptsache eine Einheit von 
Denkmalwert bildet (§ 2 Abs. 2 DSchG), so etwa Buch 
und Buchhülle, Kirchengebäude und Altar. Und schließ- 
lich sind in den Schutz des Gesetzes einbezogen die 
Umgebung eines Kulturdenkmals, soweit sie für dessen 
Erscheinungsbild von Bedeutung ist, und Gesamtan- 
lagen (§ 2 Abs. 3 DSchG; vgl. auch unten zu §15 Abs. 3 
und § 19 DSchG). 

'II. Organisation 

In § 3 DSchG wird die Organisation der mit dem Denk- 
malschutz betrauten Behörden festgelegt. Hier steht auf 
der einen Seite der Instanzenzug der Verwaltungsbe- 
hörden. Ihm gehören zu: 

— das Kultusministerium als oberste Denkmal- 
schutzbehörde, 

— die Regierungspräsidien als höhere Denkmal- 
schutzbehörden und 

— die unteren Verwaltungsbehörden als untere 
Denkmalschutzbehörden. 

Dabei haben als untere Denkmalschutzbehörden zu 
gelten die Landratsämter und die Stadtkreise, nicht 
aber, wie sich aus § 35 DSchG ergibt, die Großen Kreis- 
städte. 

Auf der anderen, der fachbezogenen (konservatorischen) 
Seite ist dem Kultusministerium nur eine Instanz 
nachgeordnet, das Landesdenkmalamt. Als 
Landesoberbehörde hat es seinen Sitz in Stuttgart. Aus 
Gründen der Arbeitsrationalisierung und -wirksam- 
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keit wurden in Freiburg, Karlsruhe und Tübingen 
Außenstellen eingerichtet, die für die denkmalpflege- 
rischen Belange in den Regierungsbezirken Südbaden, 
Nordbaden und Südwürttemberg-Hohenzollern zu- 
ständig sind; der Regierungsbezirk Nordwürttemberg 
wird von der Zentralstelle in Stuttgart betreut. 

Die bisher selbständigen Staatlichen Ämter für Denk- 
malpflege in Freiburg (mit Staatlichem Amt für Ur- 
und Frühgeschichte und Badischer Landesstelle für 
Volkskunde), Karlsruhe, Stuttgart (mit Württembergi- 
scher Landesstelle für Volkskunde) und Tübingen wur- 
den also zu einer Behörde zusammengeschlossen. Die 
dadurch erreichbaren Vorteile liegen auf der Fiand. Ins- 
besondere läßt sich die Denkmalpflegearbeit nach lan- 
deseinheitlichen Grundsätzen ausrichten und koordinie- 
ren. Schwerpunkte und Prioritäten sind leichter zu setzen 
und effizienter zu betreuen, da sich die Konservatoren 
nun entsprechend ihren speziellen Kenntnissen allent- 
halben im Lande einsetzen lassen. Die für Zuschuß- 
zwecke vom Land bereitgestellten Geldmittel können 
nun unter vereinheitlichten fachlichen Gesichtspunk- 
ten eingesetzt werden. Die Publikationen, mit denen 
die staatliche Denkmalpflege der Öffentlichkeit Rechen- 
schaft über ihr wissenschaftliches Tun gibt, lassen sich 
zusammenfassen und zu einem Spiegel der Denkmal- 
pflege des gesamten Landes machen. 

Das Zusammenwirken der genannten Denkmalschutz- 
behörden läßt sich mit einigen Strichen skizzenhaft um- 
reißen: Grundsätzlich zuständig sind die unteren Denk- 
malschutzbehörden (§ 7 Abs. 4 DSchG), also die Land- 
ratsämter und die Stadtkreise. Sie haben das Einver- 
nehmen mit dem Landesdenkmalamt herbeizuführen, 
können also nicht ohne dessen Mitwirkung oder gegen 
seine Auffassung entscheiden. Ist kein Einvernehmen 
zu erreichen, fällt die Entscheidung der höheren Denk- 
malschutzbehörde, also dem Regierungspräsidium zu 
(§ 3 Abs. 2 DSchG). Bei diesem liegt die Entscheidungs- 
befugnis in jedem Falle dann, wenn der anstehende 
Einzelfall einen Stadt- oder Landkreis oder eine Große 
Kreisstadt betrifft (§ 7 Abs. 5 DSchG). 

In Angelegenheiten der Denkmalpflege i. e. S. wurde 
durch Verwaltungserlaß festgestellt, daß in erster Linie 
— und nach Maßgabe einer hier nicht näher darzu- 
stellenden Beteiligung auch der Regierungspräsidien — 
das Landesdenkmalamt zuständig ist. Dieses hat im 
übrigen den ganzen Bereich, den der Begriff Kultur- 
denkmal im Sinne des Gesetzes absteckt, in fachlich- 
konservatorischen Fragen zu betreuen. Sofern ihm für 
spezielle Fragen keine eigenen Fachleute zur Verfügung 
stehen (z. B. in Sachen der Naturkunde-Museen, der 
Bibliotheken oder der Archive), bedient es sich dazu der 
sachverständigen Stellungnahme der betreffenden Stel- 
len. Dem Landesdenkmalamt kommt also eine die fach- 
lichen Belange koordinierende Funktion zu. 

Bei Gefahr im Verzug kann das Landesdenkmalamt 
(oder die Polizei) die zur Abwendung der Gefährdung 
erforderlichen vorläufigen Maßnahmen veranlassen 
und insoweit über seine eigentliche (fachlich-konserva- 
torische) Zuständigkeit hinausgehen. In diesem Falle 
sind jedoch die nach dem Gesetz zuständigen Denkmal- 
schutzbehörden unverzüglich zu unterrichten (§ 7 Abs. 4 
DSchG). 

Die Gemeinden wirken am Schutz und an der Pflege 
der Kulturdenkmale im Rahmen ihrer Leistungsfähig- 
keit mit (§ 1 Abs. 2 DSchG). Durch diese Bestimmung 
konkretisiert das Denkmalschutzgesetz auch den oben 
bereits erwähnten Artikel 86 der Landesverfassung, der 
die Gemeinden als Mitträger von Denkmalschutz und 
Denkmalpflege nennt. Für die Denkmalpflege von Be- 
deutung ist dabei, daß die Gemeinden nicht nur hin- 
sichtlich einer finanziellen Mitwirkung angesprochen, 
sondern auch zur Leistung von Diensten u. ä. ver- 
pflichtet sind (vgl. z. B. die den Gemeinden in Bezie- 
hung auf Funde obliegenden Verpflichtungen — § 20 
DSchG — ). Dort, wo die Belange der Gemeinden in 
starkem Maße berührt sind, ist eine besondere Form 
der Mitwirkung vorgesehen (vgl. z. B. § 19 DSchG). 

Nach § 4 DSchG wird bei jedem der vier Regierungs- 
präsidien ein Denkmalrat gebildet. Er soll von den 
Regierungspräsidien bei allen Entscheidungen von 
grundsätzlicher Bedeutung gehört werden, hat aller- 
dings nur beratende Funktionen und kann nicht (wie 
bisher nach württembergischem Recht) selbst Entschei- 
dungen treffen. Um den Beschlüssen des Denkmalrates 
ein vielseitig fundiertes Gewicht zu geben, rekrutieren 
sich seine Mitglieder aus den Reihen sowohl der mit 
Denkmalfragen vertrauten Sachverständigen als auch 
der von den Bestimmungen des Gesetzes betroffenen 
verschiedenen Interessengruppen (z. B. Kirchen, Denk- 
maleigentümer). 

Besonderes Gewicht für die Aufgaben der Denkmal- 
pflege kommt den ehrenamtlichen Mitarbeitern zu. Da 
die staatliche Denkmalpflege mit ihrem vergleichsweise 
geringen Personalbestand nicht allgegenwärtig sein 
kann, muß sie zur möglichst effektvollen Erledigung 
ihrer Aufgaben größten Wert auf ein dichtes und gut 
funktionierendes Netz von ehrenamtlichen Helfern 
legen. Der Aufbau bzw. Wiederaufbau dieses Netzes 
soll daher jetzt, nachdem das Denkmalschutzgesetz vor- 
liegt, verstärkt betrieben werden. § 5 DSchG gibt eine 
Ermächtigung für reisekostenrechtliche Vorschriften, 
die einheitliche Sätze und praktikable Abrechnungs- 
möglichkeiten für ehrenamtliche Mitarbeiter sowie Mit- 
glieder der Denkmalräte festlegen. 

IV. Die Schutzvoischiiftcn 

Zum Verhältnis zwischen dem dritten und dem vierten 
Abschnitt des Denkmalschutzgesetzes sei vorweg be- 
merkt: Das Gesetz arbeitet mit einem Listensystem, 
nämlich mit einer Eintragung in das Denkmalbuch, 
Diese Eintragung darf indes nicht dahin verstanden 
werden, daß nur sie einen Schutz im Sinne des Gesetzes 
begründe und alle nicht eingetragenen Kulturdenkmale 
also schutzlos bleiben würden. Die Aufnahme in das 
Denkmalbuch, die Kulturdenkmalen von besonderer 
Bedeutung vorbehalten bleibt (vgl. § 12 DSchG), be- 
wirkt nur eine Verstärkung des Schutzes, von deren 
Regelung der vierte Gesetzesabschnitt handelt. Vor- 
schriften für den allgemeinen Schutz, den alle — also 
auch die nicht eingetragenen — Kulturdenkmale genie- 
ßen, sind im dritten Abschnitt enthalten. Eine solche 
Rangabstufung lag bereits dem badischen Denkmal- 
schutzgesetz zugrunde und hat sich bewährt. 
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Allgemeine Zielsetzung und genereller Maßstab für das 
Denkmalschutzgesetz werden in dessen § 1 Abs. 1 fest- 
gestellt. Danach ist es die Aufgabe von Denkmalschutz 
und Denkmalpflege, die Kulturdenkmale zu schützen 
und zu pflegen, insbesondere den Zustand der Kultur- 
denkmale zu überwachen sowie auf die Abwendung 
von Gefährdungen und die Bergung von Kulturdenk- 
malen hinzuwirken. 

Welche Verpflichtung den Eigentümern oder Besitzern 
von Kulturdenkmalen innerhalb dieser Zielsetzung zu- 
gewiesen ist, wird in § 6 Satz 1 DSdiG bestimmt; sie 
haben diese Denkmale im Rahmen des (objektiv| Zu- 
mutbaren zu erhalten und pfleglich zu behandeln. Ob- 
wohl sich diese Verpflichtung auch aus anderen 
Normen des Gesetzes ableiten ließe, erschien es dem 
Gesetzgeber zweckmäßig, sie besonders herauszustel- 
len. Was „objektiv zumutbar" ist, ergibt sich aus der 
Sozialgebundenheit des Eigentums (Artikel 14 Abs. 2 
Satz 1 des Grundgesetzes: „Eigentum verpflichtet"). 
Daraus folgt, daß die Zumutbarkeit nach der inhalt- 
lichen Beschränkung des Eigentums, also objektiv zu 
beurteilen ist, und es dabei z. B. nicht auf die Ver- 
mögensverhältnisse des betroffenen Eigentümers oder 
Besitzers ankommt. 

Satz 2 des § 6 DSchG ergänzt den in Satz 1 zum Aus- 
druck kommenden Gedanken. Hier wird festgestellt, 
daß das Land den Denkmaleigentümern bei der Er- 
füllung ihrer Erhaltungs- und Pflegepflicht nach Maß- 
gabe der verfügbaren Haushaltsmittel hilft durch die 
Leistung von Geldzuwendungen (sogenannter Zu- 
schüsse). Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung solcher 
Zuschüsse wird durch § 6 Satz 2 DSchG nicht begründet. 
(Bei § 6 Satz 2 DSchG handelt es sich im Grunde um 
eine Aussage über die Denkmalpflege i. e. S.; die dem 
Denkmalschutz entsprechende Bestimmung ist § 24 
DSchG). 

§ 7 Abs. 1 DSchG enthält eine dem Polizeirecht nachge- 
bildete Vorschrift. Die herkömmlichen Denkmalschutz- 
gesetze bezogen sich hauptsächlich auf das Verhältnis 
Staat/Eigentümer,- sie gingen davon aus, daß der Eigen- 
tümer eines Kulturdenkmals dieses verändern will und 
die dazu erforderliche Genehmigung über einen ent- 
sprechenden Antrag zu erreichen bemüht ist. Dem- 
gegenüber sind nunmehr durch die neue Bestimmung 
folgende wichtige Neuerungen gewonnen: 

— Die Bestimmung enthält eine Generalklausel, be- 
zieht sich also nicht auf einzeln aufgezählte Sachver- 
halte. Dabei lag die Erwägung zugrunde, daß sich un- 
möglich alle regelungsbedürftigen Fälle überblicken 
und abschließend aufzählen lassen. Mit Hilfe der 
Bestimmung kann z. B. auch verlangt werden, daß ein 
Verstoß gegen das Denkmalschutzgesetz rückgängig 
zu machen ist. 

— Die Bestimmung ermöglicht ein Vorgehen auch gegen 
Dritte, also nicht nur gegen den Eigentümer. 

— Schließlich setzt die Bestimmung zur Durchführung 
von Denkmalschutz-Maßnahmen nicht — wie etwa 
§§ 8 und 15 DSchG — einen Antrag des Eigentümers 
voraus, sondern erlaubt den Denkmalschutzbehörden, 
von sich aus die Initiative dazu zu ergreifen. Diese 
Möglichkeit ist insbesondere dann wichtig, wenn ein 
Kulturdenkmal von seinem Eigentümer vernach- 
lässigt wird. 

Die Genehmigung von Vorhaben an Kulturdenkmalen 
kann von der zuständigen Denkmalschutzbehörde mit 
Bedingungen oder Auflagen verknüpft werden (§ 7 
Abs. 2 DSchG). Die Genehmigung z. B. für die Restau- 
rierung eines Denkmals (vgl. § 15 Abs. 1 Buchst, a 
DSchG) läßt sich also mit der Forderung nach einer ganz 
bestimmten Ausführung verbinden. In diesem Zu- 
sammenhang sei angemerkt, daß angestrebt wird, nach 
§ 7 des Landesgebührengesetzes für die Entscheidungen 
der Denkmalschutzbehörden Gebührenfreiheit anzu- 
ordnen. 

Vielfach spielen denkmalschutzrechtliche Fragen in den 
Bereich von Genehmigungsverfahren hinein, die durch 
andere Rechtsvorschriften (als die des Denkmalschutz- 
gesetzes) bedingt sind. Am häufigsten dürfte dies im 
Baurecht vorkommen. Für solche Fälle sieht § 7 Abs. 3 
DSchG vor, daß die Denkmalschutzbehörde lediglich 
— verwaltungsintern — eine Zustimmung im Rahmen 
des anderen Verwaltungsverfahrens gibt. Das Gesetz 
folgt damit der Tendenz des modernen Verwaltungs- 
rechts, einen in sich geschlossenen Sachverhalt auch 
dann möglichst durch nur einen Verwaltungsakt zu 
entscheiden, wenn mehrere Rechtsgebiete berührt wer- 
den. Für den Bürger bedeutet dies eine Vereinfachung 
und Entlastung. 

§ 8 DSchG muß im Zusammenhang mit § 15 DSchG 
gesehen werden. In gleichem Sinne bestimmen diese 
Paragraphen, daß die in ihnen näher bezeichneten 
Veränderungen an Kulturdenkmalen, an ihrem Er- 
scheinungsbild oder in ihrer Umgebung der Genehmi- 
gung durch die Denkmalschutzbehörde bedürfen. Dies 
bedeutet, daß solche Veränderungen grundsätzlich ver- 
boten und nur mit Genehmigung der Denkmalschutz- 
behörde zulässig sind. 

Zum Wortlaut des § 8 DSchG, der aus Gründen der Ver- 
waltungsökonomie für bewegliche Kulturdenkmale nur 
dann gilt, wenn diese allgemein sichtbar und zugänglich 
sind (vgl. Absatz 2|, ist erklärend anzumerken: Die 
„Zerstörung" eines Kulturdenkmals (Absatz 1 Buchst, a) 
meint dessen körperliche Vernichtung. Dagegen ist ein 
Kulturdenkmal „beseitigt" (Absatz 1 Buchst, a), wenn 
es zwar erhalten bleibt, aber weggeschafft wird und da- 
durch für die Öffentlichkeit die gleiche Wirkung ent- 
steht, wie wenn das Denkmal nicht mehr vorhanden 
wäre. Absatz I Buchst, b schützt das äußere Er- 
scheinungsbild des Kulturdenkmals vor Beeinträchti- 
gung, während Absatz 1 Buchst, c für Kulturdenkmale 
von Bedeutung ist, die eine besondere Beziehung zu 
ihrem Standplatz haben (z. B. Marktbrunnen auf dem 
Marktplatz). 

§15 DSchG verstärkt den Schutz für die ins Denkmal- 
buch eingetragenen Kulturdenkmale. Das in Absatz 1 
Buchst, a gebrauchte Wort „wiederherstellen" ist dabei 
auf eine Tätigkeit zu beziehen, durch die ein (in der 
Regel in seinem wesentlichen Bestand noch vorhan- 
denes) Kulturdenkmal wieder in seinen früheren Zu- 
stand zurückversetzt wird oder aber seine frühere 
Funktionsfähigkeit wieder erhält. Der Begriff „instand- 
setzen" (Absatz 1 Buchst, a) meint dagegen insbesondere 
Restaurierungsarbeiten und Reparaturen. Durch Absatz 1 
Buchst, b wird der in § 8 Abs. 1 Buchst, b DSchG defi- 
nierte allgemeine Schutz verschärft: jede Veränderung 
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des Erscheinungsbildes ist genehmigungsbedürftig, 
ferner werden Veränderungen an der Substanz einbe- 
zogen, selbst dann, wenn sie sich nicht wahrnehmbar 
auf das Erscheinungsbild auswirken. § 15 Abs. 1 
Buchst, c unterwirft u. a. das Anbringen von Werbe- 
einrichtungen an Kulturdenkmalen generell der Ge- 
nehmigungspflicht, während Buchst, d, der die Ent- 
fernung eingetragener Kulturdenkmale von ihrem 
Stand- oder Aufbewahrungsort anspricht, bedeutsam 
sein kann z. B. für Archive, die nach dem Aufbe- 
wahrungsort (z. B. Schubfächer) zitiert werden, oder für 
die Aufbewahrung besonders gefährdeter, empfind- 
licher Substanzen. 

Durch § 15 Abs. 3 DSchG wird auch die Umgebung 
eines eingetragenen Kulturdenkmals in den Schutz des 
Gesetzes einbezogen. Dabei wird insbesondere auf bau- 
liche Anlagen in dieser Umgebung abgehoben, Sie dür- 
fen, sofern sie für das Erscheinungsbild des Kulturdenk- 
mals von erheblicher Bedeutung sind, ohne Genehmi- 
gung der Denkmalschutzbehörde nicht errichtet, ver- 
ändert oder beseitigt werden. 

Kulturdenkmale in staatlichen Sammlungen (Museen, 
Archiven usw.) sind mit Rücksicht darauf, daß bei ihnen 
Pflege und Erhaltung im Sinne des Denkmalschutzgeset- 
zes durch die staatliche Betreuung garantiert sind, von 
den Genehmigungspflichten ausgenommen (§9DSchG). 
Private Sammlungen können den staatlichen nach dem 
Ermessen der obersten Denkmalschutzbehörde gleich- 
gestellt werden, soweit sie fachlich betreut sind. 

§ 10 DSchG regelt die Auskunfts- und Duldungspflich- 
ten, denen sich Eigentümer und Besitzer von Kultur- 
denkmalen zu unterwerfen haben. Diese Bestimmung 
ist insbesondere für die Erfüllung der wissenschaftlichen 
Aufgaben der Denkmalpflege, etwa die wissenschaft- 
liche Erfassung der Denkmale (Inventarisation), wichtig. 
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben sind die Denkmalschutz- 
behörden oder ihre Beauftragten berechtigt, Grund- 
stücke und, sofern es zur Abwendung einer dringenden 
Gefahr für Kulturdenkmale erforderlich wird, Woh- 
nungen zu betreten und Kulturdenkmale zu besichtigen. 
Die Grundrechtsbestimmung über die Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird inso- 
weit eingeschränkt. Die vorgesehenen Verwaltungsvor- 
schriften werden bestimmen, daß Eigentümer und Be- 
sitzer tunlichst darüber zu verständigen sind, wenn ein 
Bediensteter oder Beauftragter der Denkmalschutzbe- 
hörden ein Grundstück oder eine Wohnung zu betreten 
beabsichtigt. 

In den § 11 DSchG sind die Regelungen eingegangen, die 
den Gegenstand betreffen, dessen Behandlung im Vor- 
feld des Gesetzgebungsverfahrens am heftigsten umstrit- 
ten war: die Kulturdenkmale, die dem Gottesdienst die- 
nen. Absatz 1 legt fest, wie sich der Sonderstatus, den die 
Religionsgemeinschaften nach dem Grundgesetz und 
der Landesverfassung haben, im Denkmalschutzrecht 
auswirkt. Danach sind bei allen Maßnahmen der Denk- 
malschutzbehörden die gottesdienstlichen Belange vor- 
rangig zu beachten. Diese Belange, die sich im wesent- 
lichen aus den Erfordernissen der Liturgie herleiten, 
werden von der Oberen Kirchenbehörde oder der ent- 
sprechenden Stelle der jeweiligen Religionsgemein- 

schaft festgestellt. Vor der Durchführung von Maß- 
nahmen haben sich die Denkmalschutzbehörden mit 
diesen Stellen der Religionsgemeinschaften ins Beneh- 
men zu setzen. 

In Absatz 2 Satz 1 wird den Kirchen die Möglichkeit 
eingeräumt, im Einvernehmen mit dem Kultusmini- 
sterium als der obersten Denkmalschutzbehörde eigene 
Denkmalschutzvorschriften zu erlassen und damit 
selbst Denkmalschutzfunktionen auszuüben. Dieses als 
E x e m t i o n bezeichnete Rechtsinstitut hätte zur Folge, 
daß einige wichtige, wenn auch keineswegs alle Be- 
stimmungen des Denkmalschutzgesetzes (nämlich § 7 
Abs. 1, § 8 und § 15 Abs. 1 und 2) nicht mehr anwend- 
bar wären auf die im Eigentum der Kirche stehenden 
und dem Gottesdienst dienenden Kulturdenkmale. 
Allerdings würden die Kirchen auch im Falle der 
Exemtion angehalten sein, vor der Durchführung von 
Vorhaben im Sinne der auf sie nicht mehr anwendbaren 
Gesetzesbestimmungen den Versuch zu einer Einigung 
mit den staatlichen Denkmalschutzbehörden, und zwar 
zunächst mit dem Landesdenkmalamt, dann mit dem 
Regierungspräsidium zu unternehmen. Sollte dieser 
Versuch scheitern und keine Einigung erreicht werden 
können, so entscheidet die Obere Kirchenbehörde im 
Benehmen mit dem Kultusministerium. Bisher haben 
die Kirchen keine Vorschriften im Sinne des § 11 Abs. 2 
Satz 1 DSchG erlassen. 

Zum vierten Abschnitt des Denkmalschutzgesetzes wur- 
den oben im Zusammenhang mit der Betrachtung der 
gedanklich miteinander verbundenen §§ 8 und 15 be- 
reits Ausführungen gemacht. Hier sei noch das Folgende 
hervorgehoben: 

Im allgemeinen kann davon ausgegangen werden, daß 
der Eigentümer selbst die Eintragung beantragt (§ 12 
Abs. 2 Buchst, a DSchG). Für bestimmte steuerliche Ver- 
günstigungen besteht nämlich die Voraussetzung, daß 
der Eigentümer bereit ist, Kulturdenkmale den Be- 
stimmungen des Denkmalschutzes zu unterstellen. In 
den Fällen des Absatz 2 Buchst, b bis d kann auf die 
Eintragung in das Denkmalbuch auch dann nicht ver- 
zichtet werden, wenn der Eigentümer die Eintragung 
nicht beantragt. Mit Absatz 2 Buchst, c, d und e wird die 
Verbindung geschaffen zum Bundesgesetz zum Schutz 
deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung und zu 
internationalen Empfehlungen. Die hierbei angespro- 
chenen Kulturdenkmale sind in aller Regel ins Denk- 
malbuch einzutragen. 

Wenn an einem eingetragenen Kulturdenkmal Schäden 
oder Mängel auftreten, die dessen Erhaltung gefährden, 
haben Eigentümer und Besitzer dies nach § 16 Abs. 1 
DSchG unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde mit- 
zuteilen. Das Gesetz stellt zwar kein allgemeines Ver- 
äußerungsverbot für Kulturdenkmale auf (Gemeinden 
jedoch ist es nach § 80 Abs. 5 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg untersagt, ortsgebundene Kultur- 
denkmale zu veräußern), aber Veräußerer und Erwerber 
müssen den Wechsel im Eigentum innerhalb Monats- 
frist anzeigen (§ 16 Abs. 2 DSchG). Um die Erfüllung 
dieser Verpflichtungen zu erleichtern, reicht es aus, 
wenn die erforderliche Anzeige bei irgendeiner Denk- 
malschutzbehörde erfolgt. 
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Wenn mit der Eintragung eines Gegenstandes in das 
Denkmalbuch zu rechnen ist, kann er nach § 17 DSchG 
einem sogenannten vorläufigen Schutz unterworfen 
werden. Dieser hat für einen befristeten Zeitraum die 
gleiche Wirkung wie die Eintragung. Mit Blick auf das 
Eintragungsverfahren ist dies dann bedeutsam, wenn 
die zur Eintragung berechtigende „besondere" Bedeu- 
tung eines Kulturdenkmals (§ 12 Abs. 1 DSchG) z. B. 
noch durch wissenschaftliche Untersuchungen oder 
anderweitig festgestellt werden muß, 

§ 18 DSchG enthält eine Ermächtigung zum Erlaß von 
Rechtsverordnungen für den Katastrophenfall. Diese 
Bestimmung gewinnt bei der Bedrohung der Kultur- 
denkmale durch bewaffnete Konflikte besondere Be- 
deutung. 

Der fünfte, § 19 DSchG beinhaltende Gesetzesabschnitt 
regelt den Schutz von Gesamtanlagen. Darunter sind 
insbesondere Straßen-, Platz- und Ortsbilder zu ver- 
stehen, deren Erscheinungsbild in seiner Gesamtheit 
besonders schutzwürdig ist Der Schutz wird be- 
wirkt durch eine Rechtsverordnung, die von der höhe- 
ren Denkmalschutzbehörde (Regierungspräsidium) er- 
lassen wird, allerdings das Einvernehmen mit der jeweils 
betroffenen Gemeinde zur Voraussetzung hat. 

Der Schutz von Gesamtanlagen, der im übrigen auch auf 
internationaler Ebene ein vordringliches Anliegen ist, 
soll vor allem verhindern, daß unsere Städte und Dörfer 
das sie prägende, in Jahrhunderten gewachsene Gesicht 
verlieren. Daran zeigt sich die große Bedeutung, die 
dieser Bestimmung vor allem im Hinblick auf die im 
Rahmen des Städtebauförderungsgesetzes auf uns zu- 
kommenden Stadtsanierungen haben wird. 

V. Der Fund von Kultmdenkmalen 

Die bisher gültigen Bestimmungen zum Schutz von 
kulturell wertvollen Funden bezogen sich nur auf 
Funde aus dem Boden. Das neue Denkmalschutzgesetz 
aber spricht bewußt nicht allein von „Bodenfunden", 
sondern ganz allgemein von „Funden", da sich Kultur- 
denkmale auch andernorts, z. B. auf dem Grund eines 
Sees oder im Knauf eines Kirchturmhelmes, finden 
lassen. 

In § 20 Abs. 1 stellt das Denkmalschutzgesetz eine An- 
zeigepflicht auf, wenn Sachen, Sachgesamtheiten oder 
Teile von Sachen entdeckt werden, von denen anzu- 
nehmen ist, daß an ihrer Erhaltung aus wissenschaft- 
lichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Grün- 
den ein öffentliches Interesse besteht. Ein „Fund" ist 
also nicht nur anzuzeigen, wenn seine Eigenschaft als 
Kulturdenkmal augenfällig und zweifelsfrei gegeben 
ist, sondern auch dann, wenn diese Eigenschaft sich nur 
vermuten läßt. Zur Fundanzeige, die unverzüglich zu 
erfolgen hat, ist der Finder, und sofern es sich um 
mehrere handelt, jeder einzelne von diesen verpflichtet. 
Im letzteren Fall reicht die Anzeige eines einzelnen aus, 
um die anderen von ihrer Anzeigeverpflichtung zu be- 
freien. Damit der Anzeigepflicht möglichst leicht und 
rasch genügt werden kann, läßt das Gesetz es ausrei- 
chen, wenn die Anzeige bei irgendeiner Denkmalschutz- 
behörde oder auch bei der Gemeindeverwaltung aufge- 

geben wird. Es ist vorgesehen, dem Finder die ihm ent- 
standenen Aufwendungen zu erstatten. 

Der Fund und der Fundort dürfen bis zum Ablauf des 
vierten Werktages nach der Anzeige nicht verändert 
werden, sofern nicht die untere Denkmalschutzbehörde 
(vgl. § 7 Abs. 4 DSchG) oder das Landesdenkmalamt 
mit einer Verkürzung dieser Frist einverstanden sind. 
Durch diese Bestimmung wird einerseits erreicht, daß 
Fund und Fundumstände unmittelbar einer wissen- 
schaftlichen Betreuung und Bewertung zugeführt wer- 
den. Andererseits halten sie die für die wissenschaft- 
liche Fundbergung zuständigen Bediensteten des Lan- 
desdenkmalamtes dazu an, sich ihrer Aufgabe innerhalb 
eines sehr knapp bemessenen Zeitraumes zu entledigen, 
um so aus dem Fund- und Bergungsvorgang für nieman- 
den Nachteile erwachsen zu lassen. 

Auch anderweitig wirkt das Gesetz darauf hin, unzu- 
mutbare Belastungen zu vermeiden. So tritt die er- 
wähnte Pflicht zur Sicherung von Fund und Fundstätte 
dann nicht ein, wenn mit ihrer Erfüllung unver- 
hältnismäßig hohe Kosten oder Nachteile ver- 
bunden sind und die Denkmalschutzbehörde es ablehnt, 
hierfür Ausgleich zu schaffen. 

Das Landesdenkmalamt und seine Beauftragten sind 
berechtigt, den Fund auszuwerten und, soweit es sich 
um ein bewegliches Kulturdenkmal handelt, zu bergen 
und zur wissenschaftlichen Bearbeitung vorübergehend 
in Besitz zu nehmen. Die Gemeinden sind verpflichtet, 
alle ihnen bekannt werdenden, also nicht nur die bei 
ihnen angezeigten Funde unverzüglich dem Landes- 
denkmalamt mitzuteilen (§ 20 Abs. 3 DSchG). 

Für die wissenschaftliche Würdigung eines Fundes sind 
nicht nur dieser selbst, sondern auch die Besonderheiten 
seines Fundplatzes von großer Bedeutung. Um der Zer- 
störung von Fundsituationen vorzubeugen, bedürfen 
nach § 21 DSchG Nachforschungen, insbesondere Gra- 
bungen, mit dem Ziel, Kulturdenkmale zu entdecken, 
der Genehmigung durch das Landesdenkmalamt. 

Bereiche, die in besonderem Maße fundverdächtig sind, 
können nach § 22 DSchG zu Grabungsschutzge- 
biet e n erklärt werden. In derart ausgewiesenen Ge- 
bieten dürfen Arbeiten, durch die verborgene Kultur- 
denkmale zu Tage gefördert oder gefährdet werden kön- 
nen, nur mit Genehmigung des Landesdenkmalamtes 
ausgeführt werden. 

Nach § 23 DSchG erwirbt das Land das Eigentum an 
Kulturdenkmalen, die bei staatlichen Nachforschungen 
oder in Grabungsschutzgebieten gefunden werden oder 
von hervorragendem wissenschaftlichem Wert sind. 
Der Anwendungsbereich von § 984 BGB (Schatzfund) 
ist insoweit eingeschränkt. Das Eigentum an der Fund- 
sache geht unmittelbar auf das Land über; es wird 
weder dem Entdecker noch demjenigen entzogen, der 
Eigentümer der Sache ist, in welcher das Kulturdenkmal 
gefunden wurde. § 23 DSchG hält sich im Rahmen der 
Sozialgebundenhcit des Eigentums. Ein Vorgang von 
enteignender, eine Entschädigung bedingender Wirkung 
liegt demnach nicht vor. Es ist beabsichtigt, dem Finder 
eines Kulturdenkmals von hervorragendem wissen- 
schaftlichem Wert eine Fundprämie zu gewähren. 
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V/. Entschädigung und Enteignung 

Der siebente und achte Abschnitt des Denkmalschutz- 
gcsetzes (§ 24 bzw. §§ 25 ff.) unterscheiden sich nach 
dem Anwendungsbereich. § 24 bezieht sich auf Denk- 
malschutz-Maßnahmen, die den Rahmen der Sozial- 
gebundenheit sprengen und in das Eigentum eingreifen. 
§§ 25 ff. richten sich dagegen auf die Möglichkeit, daß 
das Eigentum an einem Kulturdenkmal entzogen und 
auf einen andern Rechtsträger übertragen wird. 

Von § 24 DSchG war oben im Zusammenhang mit § 6 
DSchG bereits die Rede und auch davon, daß dem 
Eigentümer eines Kulturdenkmals aufgrund des Denk- 
malschutzgesetzes besondere, auf die Wahrung des 
öffentlichen Interesses gerichtete Pflichten auferlegt 
werden können. Dabei ist die insbesondere durch die 
bereits angesprochene sogenannte Sozialgebundenheit 
bedingte Beschränkung des Eigentums zu unterscheiden 
von den Eingriffen in das Eigentum, die durch 
hoheitliche Maßnahmen verursacht werden und enteig- 
nende Wirkung haben (sog. enteignender Eingriff). 
Maßnahmen nach dem Denkmalschutzgesetz werden 
zwar weitgehend im Rahmen der Sozialgebundenheit 
liegen. Sollten sie diesen jedoch überschreiten müssen, 
so gibt § 24 DSchG die Handhabe dafür, daß für ent- 
eignende Eingriffe eine Entschädigung gewährt wird. 

Die Einfügung des § 24 in das Denkmalschutzgesetz 
wurde notwendig auch wegen der in Artikel 14 Abs. 3 
Satz 2 des Grundgesetzes festgelegten sogenannten 
Junktimklausel, nach der ein Gesetz, das eine Enteig- 
nung zuläßt, auch die Art und das Ausmaß der Ent- 
schädigung regeln muß. Durch die Entschädigung wird 
das „Sonderopfer" (so die Rechtsprechung des Bundes- 
gerichtshofes) oder das, was die Grenzen des Zumut- 
baren überschreitet (so die Rechtsprechung des Bundes- 
verwaltungsgerichts), ausgeglichen. Die verschiedenen 
Bezeichnungen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß beide methodischen Ansätze auf dasselbe Ergebnis 
hinauslaufen. 

Die Eintragung in das Denkmalbuch (§ 12 DSchG) oder 
die Ausweisung eines Schutzgebietes (§§ 19, 22 DSchG) 
werden kaum einmal enteignende Wirkung haben. 
Häufig wird durch solche Maßnahmen nur eine bereits 
vorhandene Bindung konkretisiert, wie es denn außer 
Frage steht, daß sich die Sozialgebundenheit stärker 
auswirkt bei einem Bau- oder Bildwerk von Weltrang 
oder bei einem für die deutsche Geschichte bedeutsamen 
Archiv als bei einem vergleichsweise bescheidenen 
Gegenstand des täglichen Bedarfs. Im allgemeinen 
jedenfalls wird ein enteignender Eingriff erst vorliegen 
können bei der Versagung einer Genehmigung nach 
§§ 8, 15, § 19 Abs. 2 und § 22 Aus. 2 DSchG. 

Die Vorschriften der §§ 25 bis 32 DSchG sehen für ge- 
nau umschriebene Einzelfälle förmliche Enteignungs- 
verfahren vor, die darauf gerichtet sind, aus Gründen 
des Denkmalschutzes das Eigentum zu entziehen. Das 
Verfahren ist dem Bundesbaugesetz nachgebildet. An- 
tragsteller zur Durchführung des Enteignungsverfah- 
rens ist das Landesdenkmalamt. Enteignungsbegünstig- 
ter kann das Land oder ein anderer Rechtsträger sein. 
Enteignete bewegliche Sachen werden in der Regel 
einem Museum zugewiesen. 

VII. Ordnungswidrigkeiten und Schlußbestimnnmgen 

Verstöße gegen die Bestimmungen des Denkmalschutz- 
gesetzes können nach § 33 als Ordnungswidrigkeiten 
geahndet werden. Auch Anordnungen der Denkmal- 
schutzbehörden nach § 7 Abs. 1 und 4 sowie § 34 Abs. 5 
DSchG sind bußgeldbewehrt, sofern die Behörde in 
ihrer Verfügung ausdrücklich auf § 33 Abs. 1 Buchst, c 
oder e DSchG verweist. Schließlich verhält sich ord- 
nungswidrig, wer den in Genehmigungen enthaltenen 
Auflagen oder Bedingungen zuwiderhandelt (§ 33 
Abs. 1 Buchst, a DSchG). 

Die in die nach bisherigem Recht geführten Denkmal- 
bücher eingetragenen Kulturdenkmale gelten nach § 34 
Abs. 1 und 2 DSchG als Eintragungen in das neue Denk- 
malbuch, in das sie übertragen werden sollen. Ent- 
sprechendes bestimmt § 34 Abs. 3 DSchG für die 
Straßen-, Platz- und Ortsbilder oder die Grabungsschutz- 
gebiete, die nach dem bisherigen badischen Denkmal- 
schutzgesetz geschützt waren. 

Alle dem baden-württembergischen Denkmalschutzge- 
setz entsprechenden oder widersprechenden Vorschrif- 
ten, so vor allem das badische Denkmalschutzgesetz 
und Artikel 97 der württembergischen Bauordnung, 
sind nach § 36 DSchG am 1. Januar 1972 außer Kraft 
getreten. 

Ausblick 

Es ist anzunehmen, daß das baden-württembergische 
Denkmalschutzgesetz auch in anderen Ländern der 
Bundesrepublik Beachtung findet. Dies um so mehr, als 
die rechtliche Regelung des Denkmalschutzes in den 
meisten Bundesländern bei weitem nicht den heute zu 
stellenden Anforderungen genügt. Nach dem zweiten 
Weltkrieg haben sich lediglich das ehemalige Land 
Baden und Schleswig-Holstein Denkmalschutzgesetze 
gegeben. Andere Länder sind derzeit dabei, Entwürfe zu 
einem solchen Gesetz zu erarbeiten. 

Das baden-württembergische Denkmalschutzgesetz 
bietet zwar erheblich verbesserte rechtliche Möglich- 
keiten für den Denkmalschutz. Mit seiner Anwendung 
allein ist es indes nicht getan. Zu häufig stehen die 
Belange der Denkmalpflege im Widerstreit mit viel- 
fältigen anderen Interessen. Damit sie nicht immer 
wieder Gefahr laufen, mit ihren Anliegen gegen diese 
anderen Interessen zu unterliegen, ist es notwendig, 
daß die Denkmalpflege sich nicht allein auf die Hilfe des 
Gesetzes verwiesen sieht, sondern den von ihr zu ver- 
tretenden Gedanken stützen kann auch auf eine posi- 
tive Resonanz in allen Teilen der Öffentlichkeit. 

ZUM AUTOR; Dieter Werter, Dr. jur. und Regierungs- 
direktor, betreut beim Kultusministerium Baden-Württem- 
berg als Referent die Belange von Denkmalschutz und 
Denkmalpflege. 
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Aus der denkmalpflegerischen Arbeit - Berichte 

Nachrichten aus der denkmalpflegerischen Arbeit zu 
geben, ist die eigentliche Aufgabe dieser Zeitschrift. 
Wenn deren erstes, das vorliegende Heft sich umfäng- 
lich auch anderen Themen zuwendet, der Organisation 
des neuen Landesdenkmalamtes und dem neuen Denk- 
malschutzgesetz, dann bricht es nur scheinbar mit die- 
ser Zielsetzung. Denn solche Themen sind schon von 
ihrem Inhalt her sehr wohl „denkmalpflegerisch". 
Rühren sie doch an die Basis, auf der die Denkmal- 
pflege unseres Landes gründet. Und es will uns schei- 
nen, das, was der Denkmalpfleger aus seiner Praxis 
mitzuteilen hat, würde sich besser begreifen lassen, 
wenn man auch um die Dinge weiß, die gewöhnlich 
unausgesprochen im Hintergrund verbleiben, weil sie 
das Herzeigen nicht lohnen wollen. 

Auf den folgenden Seiten freilich haben die Praktiker 
das Wort. Konservatoren aus allen Teilen des Landes 
berichten von ihrem Tun. Sie legen Rechenschaft ab, 
und die Denkmalpflege wäre nicht von Menschen für 
Menschen gemacht, wenn sich solchen Berichten nicht 
auch ein Granum Stolz verbinden würde auf das, was 
erreicht wurde bei der oft genug beschwerlichen Erfül- 
lung des von der Öffentlichkeit erteilten Auftrags zur 
Bewahrung unseres kulturellen Erbes. 

Vieles bleibt bei solchen Berichten unausgesprochen, 
allein schon, weil es als unschicklich gilt, mit der Müh- 
sal zu kokettieren. Und es muß gesagt werden, daß es 
immer nur ein vergleichsweise winziger Teil aus der 
insgesamt tatsächlich geleisteten Arbeit sein kann, der 
hier vorzuzeigen ist. Um die Tätigkeit der Denkmal- 
pflege in Baden-Württemberg nicht in ein — der Zahl 
wie der Leistung nach — falsches Licht geraten zu las- 
sen, sei eingangs wenigstens skizzenhaft umrissen, was 
was das vergangene Jahr 1971 an Arbeitsvolumen ge- 
bracht hat. 

Das, man muß schon sagen, kleine Aufgebot der staat- 
lichen Denkmalpfleger, eine verschworene Truppe von 
etwas mehr als zwanzig Mann, war im vergangenen 
Jahr sommers wie winters in allen Teilen unseres Lan- 
des unterwegs, um allein im Bereich der Bau- und 
Kunstdenkmalpflege über 2300 „Pflegefälle" zu be- 
treuen, den Eigentümern von Denkmalen, Architekten, 
Bauhandwerkern und Restauratoren Rat und Hilfe zu 
geben. Uber 700 meist foliantenhaft umfängliche Sa- 
nierungsplanungen von Stadt- und Dorfgemeinden 
galt es unter denkmalpflegerischen Aspekten zu durch- 
denken und zu beraten. Einige zwanzig kleinere und 
größere Ausgrabungen, meist Eilunternehmungen zur 
Rettung bedrohten wertvollen Kulturgutes und nur in 
dem einen oder anderen Fall nicht unter dem Zwang 

der antreibenden Nachbarschaft eines Baggers durch- 
zuführen, sahen die Konservatoren der Bodendenk- 
malpflege und der Archäologie des Mittelalters in 
Wind und Wetter vor Ort. 

Fast machen solche Zahlen vergessen, daß sich ein er- 
heblicher Teil der Denkmalpflege in Gedankenarbeit 
und im Innendienst erfüllt. Mehr als 1800 Baugesu- 
che, deren Inhalt in irgendwelcher Weise an die von 
der Denkmalpflege zu wahrenden Interessen rührte, 
waren zu begutachten und wurden, oft unter Bei- 
schluß von ausführlichen Kommentaren und zeichne- 
rischen Vorschlägen, beschieden. Ein gutes Tausend 
sogenannter Beitragsfälle, also jene „Patienten", bei 
denen zu Rat und Tat noch das therapeutische Mittel 
eines verlorenen staatlichen Geldzuschusscs zu treten 
hatte, war nach gewissenhafter Prüfung zu bescheiden. 
Die ungezählten Ausgrabungsfunde mußten wissen- 
schaftlich aufbereitet werden, um das Unterlagenma- 
terial zu ergeben, aus dem die Paradestücke der Denk- 
malpflege, ihre wissenschaftlichen Buchveröffentlichun- 
gen, — wiederum am Schreibtisch — gearbeitet sind. 
Drei große Buchwerke waren 1971 als Ergebnis zu ver- 
melden. Und dann die vielen hundert Menschen, die 
durch die Amtsstuben der 1971 noch nicht vereinigten 
vier Staatlichen Ämter für Denkmalpflege gingen, hier 
Rat, Unterweisung und Hilfe zu finden. Von den mehr 
als 17 000 Briefen, Berichten, Bescheiden, Gutachten 
und dergleichen gar nicht erst zu reden, die im ver- 
gangenen Jahr über die Stenoblöcke und durch die 
Schreibmaschinen der Mitarbeiterinnen gingen und 
kein bloßer Papierkrieg, sondern wichtiger Teil der 
denkmalpflegerischen Arbeit waren. Endlich aber das 
Bemühen der wissenschaftlichen Denkmalpfleger, das 
eigene Wissen und Können durch ständige Fortbildung 
und gegenseitigen Erfahrungsaustausch fortlaufend zu 
vermehren und zu vertiefen, um der gestellten Auf- 
gabe auf die beste Weise genügen zu können. 

Blickt man von dieser keineswegs vollständigen Kurz- 
statistik auf das zurück, was unser Nachrichtenblatt an 
Ausschnitt zu bieten vermag, dann sind die Dinge in 
ein richtiges Verhältnis gerückt: Es können hier nur die 
Glanzlichter gesetzt werden! Die weitaus überwiegen- 
de Arbeitsleistung der Denkmalpflege bleibt im Detail 
verborgen. Das sollte nicht vergessen sein, weil nur so 
eine gerechte Würdigung ihrer Tätigkeit möglich ist. 
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Martin Hesselbacher: Die Stadtbefestigung von Zell am Harmersbach, 

Kreis Wolfach 

Maßnahmen zu ihrer Erhaltung 

„Auf Grund eines alarmierenden Telefonanrufs von 
Kreisdenkmalpfleger Oberbaurat a. D. Schmider haben 
wir noch am Abend des 14. März 1963 die Stadtmauer 
in Zell a. H. besichtigt. Sie ist am Tage zuvor auf etwa 
10 Meter Länge und in ihrer ganzen Höhe von 8 Me- 
tern eingestürzt. Die Reste des Wehrgangs hängen 
hoch oben frei in der Luft und sind jetzt notdürftig 
abgestützt. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. 
Es hat nun gar keinen Sinn, die Schuldfrage zu unter- 
suchen und damit auch abzuklären, wer kostenpflich- 
tig ist. Die Mauer führt an dieser Stelle über ein pri- 
vates Grundstück. Die Staatliche Denkmalpflege muß 
unbedingt verlangen, daß die Mauer sofort wieder auf- 
gebaut wird. Sie ist die einzige Stadtmauer in Südba- 
den, die bisher noch auf einer Strecke von über 60 
Metern in voller Höhe erhalten und mit überdachtem 
Wehrgang und Schießscharten ausgestattet ist . . ." 

Mit diesen nicht alltäglichen Sätzen wird eine bei den 
Akten der Freiburger Außenstelle des Landesdenkmal- 
amtes befindliche Notiz eingeleitet, die ein ganzes Pro- 
gramm beinhaltet. Ein Programm, das sich von der 
bald darauf beginnenden Wiederherstellung dieser 
Mauer bis zu dem nach rund sechs Jahren zum Ab- 
schluß gekommenen Wiederaufbau des schon 1904 
durch Brand zerstörten sogenannten „Hirschenturmes" 
erstreckt hat. Bevor nun über diese beiden denkmal- 
pflegerischen Maßnahmen berichtet wird, sei ein kur- 
zes Wort auf die Bedeutung dieser Befestigungsanlage 
verwendet. 

Das wegen seiner landschaftlich reizvollen Lage in ei- 
nem der Seitentäler der Kinzig als Luftkurort bekann- 
te Städtchen Zell am Harmersbach darf sich rühmen, 
länger als ein halbes Jahrtausend zu den Freien Reichs- 
städten des schwäbischen Kreises im „Heiligen Römi- 
schen Reiche" gehört zu haben. Dabei hatte Zell die 
singuläre Eigenschaft, als die kleinste der Reichsstädte 
zu gelten; dies bezog sich jedoch nur auf die Größe 
der eigentlichen Stadt und nicht auf das zu ihr gehö- 
rende Territorium mit den umliegenden Ortschaften. 
Heute erinnern die Uberreste seiner Stadtbefestigung 
an den Willen seiner Bürgerschaft, ihre Unabhängig- 
keit zu behaupten, denn jedem Bürger war auferlegt, 
„die gepürende Wehr zu halten". 

Von innen nach außen (Landseite) gesehen, bestand 
diese Befestigung aus einer im Durchschnitt acht Me- 
ter hohen Ringmauer mit gedecktem Wehrgang und 
Schießscharten, dem Zwinger, einer zwei Meter hohen, 
als Anlaufhindernis gedachten Sicherungsmauer und 
einem davor umlaufenden Wassergraben (Abb. S. 20). 

Dies war das letzte Stadium der Befestigung am Aus- 
gang des Mittelalters, als die Entwicklung der Kriegs- 
technik im Wechselspiel zwischen Angriff und Vertei- 
digung eine solche Sicherung bedingte. Von der Erbau- 
ung ist uns urkundlich nur ein Datum überliefert: Im 
Jahre 1330 verleiht Kaiser Ludwig der Bayer dem Rat 
und den Bürgern von Zell die besondere Gnade, „also 
daz sie einnemen den zol und daz ungelt in derselben 
stat von unserer fraven tag als sie zu himel fur vier 
gantze jar und sullen auch daz selb an ir stat ver- 
pauen". 

Der ortsunkundige Besucher wird zunächst glauben, 
außer dem „Storchenturm" und dem „Hirschenturm" 
keine Uberreste der Zeller Stadtbefestigung mehr vor- 
zufinden. Doch wird ihm ein aufmerksamer Gang 
durch die Altstadt interessante Entdeckungen besche- 
ren. So umzieht die heutige „Grabenstraße" die süd- 
liche Hälfte des historischen Stadtkerns. Ihr Name er- 
innert an den jetzt verschütteten Wassergraben. Der 
sie begleitende Grüngürtel — heute aus Vorgärten be- 
stehend — war der Zwinger. Die Sicherungsmauer ist 
ganz verschwunden; von der Ringmauer ist ein klei- 
ner Rest beim „Hirschenturm" erhalten geblieben. Die 
Staatliche Denkmalpflege ist mit der Stadtverwaltung 
im Gespräch über eine allmähliche Umwandlung der 
Vorgärten in eine öffentliche Grünanlage, damit die- 
ser historisch bedeutsame Raum erhalten bleibt und 
das Erscheinungsbild der beiden Türme nicht gestört 
wird. 

Von diesen ist der Storchenturm baugeschichtlich be- 
deutsamer (Abb. S. 21). Als ursprünglich höchster der 
fünf Stadttürme diente er als Wartturm oder „Luegins- 
land". Von ihm aus konnte die in gerader Richtung 
verlaufende Südseite der Ringmauer auf über 180 Me- 
ter Länge überwacht werden. Massives Bruchstein- 
mauerwerk mit Quaderketten eingefaßt; aufgesetztes 
Krüppelwalmdach mit Glockenturm und Fachwerkgie- 
belwänden. So zeigt sich der Storchenturm heute noch 
als das weltliche Wahrzeichen der Stadt. Auf deren 
Reichsfreiheit weisen Steinplatten mit Adlerreliefs un- 
ter den Rundbogenfenstern der Nord- und Westseite 
hin. Auf einer dem Turm landseitig vorgebauten Ram- 
pe stehen als Erinnerungsmale an den Kampfesmut 
der Zeller Bürger vier schwedische Kanonen, die 1633 
in einem Gefecht beim nahegelegenen Unterenters- 
bach erbeutet wurden. 

Der Storchenturm war kein eigentlicher Torturm. Er 
hatte nur einen schmalen Durchlaß, das sogenannte 
„Dreibatzenloch". Das daneben liegende stattliche 
Durchfahrtstor entstammt der Zeit, als man zu Beginn 
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unseres Jahrhunderts eine direkte, befahrbare Verbin- 
dung aus der Stadtmitte zum Bahnhof schuf. Haupt- 
funktion des Turmes war, der Stadt als Gefängnis zu 
dienen. Heute noch kann man durch eine Falltüre in 
das acht Meter tiefe Verlies hinuntersehen, das, ohne 
jeden Ausgang, nur durch wenige Schartenfenster spär- 
lich erhellt war. 

In einem der Obergeschosse des Turmes ist der origi- 
nale Kerker erhalten, genannt „das obere Blochhaus". 
Die ganze Strenge mittelalterlichen Strafvollzugs, die 
sich teilweise bis in die Mitte des vergangenen Jahr- 
hunderts erhalten hat und von Heinrich Hansjakob in 
seiner Erzählung „Der letzte Reichsvogt" (H. Hansja- 
kob Schneeballen, Frbg. 1963 S. 147 ff) anschaulich ge- 
schildert worden ist, kommt uns zum Bewußtsein, 
wenn wir die beiden aus schwerem Holz zusammen- 
gefügten und mit stark verriegelten Schlupftüren ver- 
sehenen Zellen betrachten. Sie weisen kaum die Aus- 
maße normaler Schweineställe auf. Durch eine win- 
zige quadratische Öffnung wurde den Gefangenen 
Wasser und Brot gereicht. 

Zusammen mit dem Toranbau bildet der Storchenturm 
heute ein interessantes und vielseitiges Heimatmu- 
seum. Es beherbergt unter anderem ein Modell der 
historischen Stadtanlage, das nach der Vorlage alter 
Stadtansichten von dem rührigen Museumskustos 
Franz Berger in jahrelanger, mühseliger Arbeit zusam- 
mengebastelt worden und unserer besonderen Auf- 
merksamkeit wert ist (Abb. links). 

Wir sehen den von Türmen und Ringmauer gesicher- 
ten Stadtkern etwa zur Barockzeit (äußere Sicherungs- 
mauer und Wassergraben sind weggelassen). Unteres 
und oberes Tor begrenzten die Hauptstraße,- vom 
„Kirchtor" führte der Weg zur nördlich außerhalb der 
Stadt gelegenen Pfarrkirche St. Symphorian, wobei hier 
einzuflechten ist, daß die Kirche bei den meisten Städ- 
ten im Kinzigtalgebiet weit vor den umwehrten Ge- 
meinwesen lag. Das hat seinen Grund in der geschicht- 
lichen Entwicklung: Das Entstehen der frühen kirch- 
lichen Stützpunkte liegt häufig lange Zeit vor den 
Stadtgründungen und brauchte bei der Wahl des Ortes 
nicht wie diese vorrangig auch auf die strategisch-forti- 
fikatorische Gunst des Geländes Rücksicht zu nehmen. 
So auch bei Zell a. H., das seinen Namen herleitet von 
einer Cella, der Zelle eines Mönches oder Einsiedlers, 
der als Leutpriester tätig war. 

Die drei Tortürme wurden in der zweiten Hälfte des 
vergangenen Jahrhunderts als „Verkehrshindernisse" 
abgebrochen, während der südliche Ringmauerbereich 
den drei Großbränden zum Opfer fiel, welche Zell 
1899, 1904 und 1907 heimgesucht haben. Auch der 
nach der Katastrophe von 1907 auf einer Länge von 
rund 30 Metern einigermaßen unversehrt gebliebene 
südwestliche Zug der Ringmauer, wie alte Fotos zei- 
gen, ein besonders imponierendes Stück mittelalter- 
licher Wehrbautechnik, fiel leider alsbald dem Ab- 
bruch anheim. 

Max Wingenroth (Die Kunstdenkmäler des Kreises 
Offenburg, Tübingen 1908, S. 562 ff.) beschreibt die 
Ringmaueranlage wie folgt: „Die Mauer war 1,20— 
1,25 Meter stark, aus Bruchsteinen errichtet, teilweise 
durch Strebepfeiler verstärkt, an deren Ecken etwas 
sauberer behauene Quader sich zeigen. In ihrem obe- 
ren Teil war ein 1 Meter breiter Platz für den Wehrgang 

♦ 

BLICK VON SÜDEN AUF DEN STORCHENTURM 

DAS UNTERE TOR VON ZELL a. H. 1879 als Verkehrs- 
hindernis abgebrochen. Ausschnitt von einem Ölgemälde. 
Privatbesitz. 
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Die 1963 eingestürzte Mauerpar- 
tie mit der im Verband fiei übet 
dem Versturz hängenden hölzei- 
nen Konstruktion der Wehrgang- 
verdachung. 
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ausgespart, dessen Plattenbelag auf steinernen Kon- 
solen vorkragte. Das Satteldach des Wehrgangs war in 
jeweils 4 Meter Entfernung von hölzernen Stützen ge- 
tragen mit Strebhölzern; auf jede solche Abteilung 
kam eine Schießscharte, eine viereckige, sich nach vorn 
verkleinernde Öffnung." (Abb. links oben) 

Wingenroth weist darauf hin, daß die Wehrhaftigkeit 
der Ringmauer nach Ausweis des von ihm veröffent- 
lichten Planes von 1690 aus dem „Schmalkalderschen 
Skizzenbuch" durch die Zugabe von insgesamt sieben 
kleineren Bastionstürmen noch vermehrt war. Diese 
von Schmalkalder als „Blockhäuser" bezeichneten, 
längst vergangenen Türme waren aus Holz geschaffen 
und über polygonalem Grundriß der Mauer vorgesetzt 
(Abb. S. 20 oben). 

Wenn nun im Gegensatz zum südlichen Bereich der 
Ringmauer von deren nördlichem Teil ein beachtlicher 
Abschnitt sich in unsere Tage herüberretten konnte, 
so hat dies ebenso seinen Grund wie der Einsturz je- 
nes Teilstückes von diesem Bestand, der jetzt die 
Denkmalpflege beschäftigte. Wir haben dabei auszu- 
gehen von der durch den Gang der Geschichte und 
den Wandel der Verhältnisse bedingten Tatsache, daß 
die Stadtbefestigung im Laufe der nachmittelalterlichen 
lahrhunderte mehr und mehr ihren ursprünglichen 
Sinn einbüßte und funktionslos wurde. Als Folge hier- 
von rückte die Bebauung im nördlichen, von den 
Brandkatastrophen verschont gebliebenen Bereich der 
Stadt der Wehrmauer immer härter auf den Leib. 
Schließlich wurde diese auch von außen her verbaut 
und zur Rückwand für allerlei Wohnhäuser, Scheunen, 
Geräteschuppen, Waschküchen und dergleichen degra- 
diert. Die erhaltenen Teile ihres Wehrganges führten 
wie eine Art Geheimgang durch Speicher und Quer- 
mauern. Doch wenn das bedeutsame Relikt einer ehe- 
mals stolzen Stadtbefestigung auf solche Weise bis auf 
geringe Teile auch dem Blick entzogen wurde, so ist 
nicht zu verkennen, daß der Verlust an Zugänglichkcit 
zugleich einen Gewinn für die Erhaltung bedeutete. 
Einen zwiespältigen Gewinn freilich. Denn die Ver- 
brämung der Mauer mit Bauwerk und Gerümpel ließ 
es nicht auffallen, daß der Mauerzug just an der Stelle, 
an welcher er als Rückwand für einen von außen her 
angeschobenen Schuppen mit hohem Pultdach Dienst 
zu tun hatte, eine Ausbauchung bekam. 1960 entdeckt, 
schien diese dem Auge keine unmittelbare Gefähr- 
dung des Mauerbestandes zu bedeuten. Am Abend des 
13. März 1963 jedoch, nachdem eine harte Frostperiode 
in Tauwetter übergegangen war, stürzte die äußere 
Bruchsteinwand der in Zweischalenbauweise errichte- 
ten Mauer gegen den Schuppen zu ein und riß die 
Bruchstein-Kalkmörtelfüllung des Mauerkerns und die 
innseitige Mauerschale mit gewaltigem Getöse nach. 

Es spricht für die Solidität der mittelalterlichen Zim- 
mermannsarbeit, wenn die hölzerne Dachkonstruktion 
des Wehrganges nicht auch zusammenbrach, sondern 
im Verband freischwebend über der pittoresken Schutt- 
halde des Mauerversturzes erhalten blieb. (Abb. links). 

Es ist der Einsicht von Bürgermeister, Gemeinderat und 
Eigentümer und der finanziellen Gemeinschaftslei- 
stung von Landkreis Wolfach, Stadt Zell und Staatli- 

cher Denkmalpflege zu verdanken, daß aus dem ver- 
bliebenen Trümmerhaufen die Stadtmauer in ihrer 
alten handwerklichen Schönheit wieder erstehen und 
zu einem zugänglichen Blickfang werden konnte. Un- 
ter der sachkundigen Anleitung des damals schon 80- 
jährigen Kreisdenkmalpflegers Franz Schmider, der den 
Verfasser bereits 30 Jahre zuvor in die vielschichtige 
Tätigkeit des Denkmalpflegers eingeführt hatte, wurde 
die Mauer wieder aufgeführt. Die nach seinen Direk- 
tiven verständnisvoll arbeitende Bauunternehmung 
Cölestin Lehmann und der Zimmermeister Josef Leh- 
mann dürfen hier nicht unerwähnt bleiben. 

Zum Wiederaufbau wurde das aus der Einsturzmasse 
sichergestellte alte Bruchgestein verwendet. Auch die 
Zweischalentechnik blieb maßgebend, wenngleich der 
Mauerkern zugunsten größerer Festigkeit eine Beton- 
füllung erhielt. Die am Bau tätigen italienischen Ar- 
beiter, in derlei heute fast ausgestorbener Maurerarbeit 
besonders geschult, gaben sich alle erdenkliche Mühe. 
Und ihr Werk (Abb. links) lobt den Meister so, daß 
man auch als Denkmalpfleger über die kleinen Ni- 
schenlöcher hinwegsehen kann, die sie als ein „anti- 
historisches" Element ab und an aus der Mauerober- 
fläche aussparten, um der Vogelwelt die beim Einsturz 
verlorenen Nistplätze zu ersetzen. Moderne Zugaben 
sind auch der kleine Mauerdurchlaß und die aus Be- 
tonblockstufen gesetzte Freitreppe, die zum Wehrgang 
hinaufführt und dem interessierten Besucher dessen 
Besichtigung erlaubt (Abb. unten). 

BLICK IN DEN ERNEUERTEN WEHRGANG. Bei der Re- 
konstruktion des Wehrgangs über der 1963 verstürzten 
Stadtmaueipartie wurden die überlieferten Maße und Ma- 
terialien zum Vorbild genommen. Über eine Treppe ist 
der Wehrgang auch vom Maueräußeren her zugänglich. 
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DER HIRSCHENTURM. Der beim Stadtbiand von 1904 zerstörte sogenannte Hirschenturm (Mitte) gehört zumindest in 
Teilen zum mittelalterlichen Bestand der Ringmaueranlage. Er hatte deren einzige winkelig gebildete, die südostwärtige 
Ecke bastionartig zu sichern. Bei der Renovierung wurde statt der fotografisch überlieferten gedrungenen Kegeldachform 
des Barock eine steilere, leichter wirkende Helmbildung gewählt (links und rechts). Über die beim Hirschenturm für eine 
nähere Zukunft geplanten baulich-denkmalpflegerischen Absichten orientieren die Zeichnungen auf der nebenstehenden 
Seite. 

Ein anderes Objekt denkmalpflegerischer Betreuung 
war der runde Bastionturm, der die Südostecke der 
Zeller Ringmauer sicherte. Im Jahre 1836 war er um 
den Preis von 40 Gulden, dem Marktwert von zwei 
Kühen, ins Eigentum des damaligen Wirtes des Gast- 
hauses „Zum Hirschen" übergegangen. Dieser hatte 
ihn zu Wohnzwecken umbauen lassen, und seitdem 
heißt der Turm, der mit seiner reliefierten Adlerplatte 
ebenfalls auf die alte Reichsfreiheit der Stadt hinweist, 
im Volksmund der „Hirschenturm". Seine exponierte, 
wehrtechnisch besonders wichtige Situation in der 
Stadtbefestigung, die körperliche Einbindung in ein 
vorhandenes Anschlußstück der Ringmauer und schließ- 
lich die kraftvoll-rustikale Mauertechnik seiner runden 
Umfassungswandung sind hinreichende Beweise, den 
Hirschenturm zeitlich mit den Anfängen der Stadtum- 
wehrung zusammen zu sehen. 

Länger schon waren sich Stadtverwaltung Zell und 
Staatliche Denkmalpflege darin einig, der beim Groß- 
brand von 1904 mit 33 Wohn- und Ökonomiegebäu- 
den ruinierte Hirschenturm (Abb. oben) lohne einen 
Wiederaufbau. Dafür redeten eindringlich die wehr- 
historische Aussage des Bauwerks und seine städtebau- 
liche Bedeutung als eines point de vue im Grünraum 
entlang der Grabenstraße. Die Möglichkeit, den Bau 
für museale Zwecke einzusetzen, wurde geprüft und 
bejaht. In richtiger Einschätzung des Ranges, den der 
Turm für die Stadt hatte und haben wird, ließ Frau 
Gutmann, die Hirschenwirtin, auf das ihr gehörende 
Turmgrundstück eine Dienstbarkeit eintragen, durch 
welche der Allgemeinheit für alle Zukunft der Zu- 
gang zum Turm garantiert und, was dem Denkmal- 

pfleger zunächst einmal vordringlich wichtig war, des- 
sen Wiederherstellung ermöglicht wurden. 

Die Turmerneuerung ist finanziell das gemeinsame 
Werk von Landkreis, Stadt und Staatlicher Denkmal- 
pflege. Die künstlerische Oberleitung lag in den be- 
währten Händen unseres Freiburger Kollegen Archi- 
tekt Karl List, der auch die Werkpläne für die tech- 
nisch interessante, hier nicht zu erläuternde Konstruk- 
tion des Turmhelmes in gotischer Abzimmerung ver- 
faßte. Wenn man sich bei der Helmbildung nicht an 
das Vorbild des weit ausladenden, schwer und gedrun- 
gen wirkenden Kegeldaches hielt, das auf einem alten 
Foto überliefert und ein Werk der Barockzeit war, 
dann, weil man zu einer historisch richtigeren Form 
und optisch zu größerer Leichtigkeit durchfinden woll- 
te (Abb. oben). 

Als weitere Maßnahme ist vorgesehen, westlich am 
Hirschenturm ein etwa zehn Meter langes Stück der 
Stadtmauer samt Wehrgang wieder aufzubauen. Damit 
soll erreicht werden, daß der Turm aus seiner jetzigen 
Isolierung erlöst und in der ihn umgebenden reizvol- 
len Grünanlage wieder begreifbar wird als das, was er 
war: ein wichtiger, integraler Bestandteil der Gesamt- 
befestigung von Zell. Auch hierfür liegen bei der Au- 
ßenstelle Freiburg des Landesdenkmalamtes aus der 
Hand von Karl List bereits Planungen vor (Abb. links) 

ZUM AUTOR: Martin Hesselbacher, Dipl.-Ing. und Haupt 
konservator, ist als Leiter der Außenstelle Freiburg des 
IDA in Südbaden vor allem für die Bau- und Kunstdenk- 
malpflege tätig. 
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Peter Schubart: Abriß und Neubau zweier Fachwerkhäuser in Mosbach 

In der nordbadischen Fachwerkstadt Mosbach ist der 
Verlust zweier wertvoller Fachwerkhäuser zu bekla- 
gen. Die Fiauser, nahe dem historischen Rathaus und 
dem Marktplatz gelegen, sollten zunächst nur im Erd- 
geschoß umgebaut werden, doch ließ sich ihr Abbruch 
nach einem Urteil der Statiker schließlich nicht um- 
gehen. An ihre Stelle traten freie Kopien nach den 
behäbigen Vorbildern, so daß wenigstens die drohen- 
de Lücke im sonst noch weithin geschlossenen Fach- 
werkbild der Fiauptstraße vermieden werden konnte. 

Der Verlust der originalen Substanz ist bedauerlich. 
Die Errichtung der Neubauten in Fachwerk muß jc- 
doch als ein Erfolg angesehen werden, der vor allem 
der Tatkraft und Einsicht des Bauherrn zu danken ist, 
aber auch der guten und reibungslosen Zusammen- 
arbeit zwischen dem Architektenteam Ackermann aus 
Mosbach, der Stadt und dem Landratsamt Mosbach, 
den Mitarbeitern des Staatlichen Fiochbauamtes I in 
Heidelberg und dem Staatlichen Amt für Denkmal- 
pflege in Karlsruhe. 

Die städtebauliche Situation 

Den Freunden der Baugeschichte ist Mosbach ebenso 
wie das nicht ferne Eppingen als Stadt der Fachwerkhäu- 
ser bekannt. Auf dem mittelalterlichen Stadtgrundriß 
finden wir noch heute in einer seltenen Geschlossen- 
heit in FFaupt- und Nebenstraßen die Gruppen wert- 
voller Fach werkbauten vom frühen 15. Jahrhundert 
bis hin zum 20. Jahrhundert, das mit einigen Jugend- 
stilbauten vertreten ist. 

An der Hauptstraße, die in einer geschwungenen S- 
Kurve durch die Stadt führt, reihen sich die bedeutend- 
sten Fachwerkveteranen auf, im Wechsel mit einigen 
das Bild bereichernden alten Mauerwerksbauten. Im 
Zentrum weitet sich die Straße an einer großen Bie- 
gung zum Marktplatz, an dem das Rathaus, die mittel- 
alterliche Stadtkirche und neben zahlreichen anderen 
Fachwerkbauten auch das bekannte Palmsche Fach- 
werkhaus von 1610 stehen (Abb. S. 28 oben). 

Schräg gegenüber dem Palmschen Haus finden wir die 
beiden Fachwerkgebäude Hauptstraße 33 und 35, die 
Häuser Kapferer, denen hier unser besonderes Interes- 
se gelten soll. Sie liegen im Gefüge der Stadt an einer 
städtebaulich besonders wichtigen Stelle. Das Foto der 
Abbildung Seite 28, das die Kapferer-Gebäude noch im 
alten Zustand zeigt, macht das wenigstens andeutungs- 
weise erkennbar, wenn es auch die Harmonie der 
räumlichen Geschlossenheit kaum einzufangen ver- 

mag, die gerade diesen Bereich der Altstadt auszeich- 
net: durch die geschwungene Straßenführung eröffnen 
sich dem Betrachter bei jedem Schritt neue Einblicke 
in die Gassenräume der Altstadt mit ihren reizvollen 
Überschneidungen der Fassaden und dem spielerisch- 
lebendigen Wechsel von Licht und Schatten. 

Es ist leicht einzusehen, daß einer so harmonisch ge- 
wachsenen, nie langweiligen Straßenfront Auflösung 
droht, wenn aus der Kette ihrer Bauten ein Glied ent- 
fernt und die entstandene Lücke dann ausgefüllt wird 
mit einem maßstäblich womöglich falsch ausgelegten 
Ersatz. Aus diesem Grund allein schon ist es verständ- 
lich, wenn die am Unternehmen „Umbau der Kapfe- 
rergebäude" beteiligten Stellen das Geschehen vom 
ersten Umbaugesuch für das Ladengeschoß im April 
1967 an sorgfältig verfolgten. Und die Denkmalpflege 
tat dies von Anfang an auch mit Besorgnis. Denn wer 
mit Fachwerkhausumbauten zu tun hat, weiß, welche 
unwägbaren Überraschungen hier zu gewärtigen sind. 
Das älteste Fachwerk kann sich zur freudigen Genug- 
tuung als „eisenhart" und stabil zeigen. Dringt man 
aber in das innere Gerippe vor, dann findet man nur 
zu oft einen mehligen, zerfressenen Trümmerhaufen 
vor. Und leider war es in unserem Fall so. Das Gebälk 
der Häuser war durch die Feuchtigkeitseinwirkung be- 
sonders von den Traufgäßchen und den dort zum Teil 
fehlenden Dachrinnen her zermürbt und morsch ge- 
worden. Der Schaden war von außen nicht ohne wei- 
teres sichtbar, wurde es aber, als der Umbau begann. 
Deshalb konnte es nicht bei der beabsichtigten erdge- 
schossigen Erneuerung mit Reparaturen an Dach und 
Fach bleiben, sondern der Entschluß zum Abbruch 
war in einer dramatischen Zuspitzung der Lage im 
Sommer 1968 unausweichlich geworden. 

Geschichte und Beschreibung der alten Bauten 

Das ältere der beiden Häuser war das Eckhaus Haupt- 
straße Nr. 35, das ehemalige Haus Hechtl. Das hohe 
Gebäude hatte über dem gewölbten Keller ein massi- 
ves, durch Ladeneinbauten verändertes Erdgeschoß, 
dessen gebuckelte Eckquaderung auf ein beachtliches 
Alter schließen läßt. Die Buckelquader mit schmalem 
Randschlag hatten sich sowohl an der Hauptstraße wie 
an der Keßlergasse erhalten. Uber diesem massiven 
Erdgeschoß erhoben sich drei jeweils um 20 bis 30 
Zentimeter vorkragende Fachwerkgeschosse und der 
hohe Giebel. Das Fachwerk war im Laufe der Jahrhun- 
derte bis auf die Fenster und Reparaturarbeiten am 
Holzwerk nur wenig verändert worden. 
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DAS MITTELALTERLICHE MOSBACH. Kopie nach Merian. Lavierte Federzeichnung von Theodor und Gottfried Thum -, 
aus dem Thesaurus Palatinus 1752. 

BAUGESCHICHTLICH WERTVOLLER GEBÄUDEBESTAND IM ALTEN STADTKERN VON MOSBACH. 
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BLICK VOM MARKTPLATZ IN DIE HAUPTSTRASSE 
VON MOSBACH. Rechts das prachtvolle Fachweik des 
Palmschen Hauses von 1610. Ihm schräg gegenüber die an 
ihren überkragenden Stockwerken erkennbaren Häuser Nr. 
33 und 35, von deren Geschick hier gehandelt wird. Das 
Foto zeigt sie in ihrem alten Zustand. 

GEBÄUDE HAUPTSTRASSE 35, DAS EHEMALIGE HAUS 
HECHTL, VOR DEM ABBRUCH. Die schlank aufsteilende 
Gestalt und die Klarheit des Fachwerkgefüges dieses um 
1450/1470 entstandenen Hauses beeindrucken. Das Foto 
macht indes auch deutlich, wie nachteilig sich gerade an 
Fachwerkbauten Klappläden an den Fenstern und insbe- 
sondere moderne Reklamemittel auswirken. 
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Schon die schlank hochstrebende Gestalt des Hauses 
mit den auskragenden Geschossen zeigt uns, daß wir 
ein mittelalterliches Bauwerk vor uns haben. Das De- 
tail bestätigt das. Merkwürdig ist nur, daß dieses Haus 
mit der hervorragenden und typischen Fachwerkkon- 
struktion, die wir in ähnlicher Form an dem großarti- 
gen Mosbacher Spitalgebäude wiederfinden, in der 
Fachliteratur1) offensichtlich übersehen oder sogar 
falsch eingeordnet wurde. 

Ohne Zweifel haben wir es im Gegensatz zu der Da- 
tierung von H. Walbe (auf die Zeit „um 1600") mit ei- 
nem Fachwerk aus der frühen Ubergangszeit, also aus 
der Mitte des 15. Jahrhunderts zu tun. Die mittelalter- 
liche, schwäbisch-alemannische Konstruktion überwiegt 
noch, fränkischer Einfluß ist aber schon erkennbar. 
Weite schwäbische Pfostenstellung, Verblattung der 
Streben an Schwelle, Pfosten und Brustriegel sind die 
typischen Merkmale. Die Brustriegel sind in die Pfo- 
sten eingezapft. Die Eck- und Bundpfosten stehen auf 
der Balkenanlage, die Wandrähme wurden an der Ek- 
ke überblattet und hier durch ein Knaggenbündel un- 
terstützt. Die Bundpfosten haben ebenfalls Knaggen, 
die, wie die Knaggen an den Eckpfosten, zum Teil aus 
den Pfosten herausgearbeitet sind; ein bezeichnendes 
Merkmal der Übergangszeit (Abb. unten). 

1) Heinrich Winter: Das Bürgerhaus zwischen Rhein, Main 
und Neckar. Tübingen 1961 
Heinrich Walbe: Das hessisch-fränkische Fachwerk. Gie- 
ßen 1954 

Der Giebel mit der verblatteten hohen Giebelstrebe 
sitzt unmittelbar auf dem Rähmkranz des dritten 
Obergeschosses. Der Schwebegiebel, den wir in Mos- 
bach an etwa gleichzeitigen Häusern noch mehrmals 
finden und der in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun- 
derts in unserem Gebiet weit verbreitet war, wurde 
ebenso wie die Knaggen etwa 1927 erneuert. 

Interessant ist die Verstrebung der Pfosten. Die Stre- 
ben gehen noch nicht über die gesamte Wandhöhe, 
sondern sind in etwa Va der Pfostenhöhe mit den Pfo- 
sten verblattet. Wir haben es hier mit einem 
sehr frühen Vorläufer der Mann-Figur („3/4 wandhohe 
Fußstrebe") zu tun, die sich von der üblichen gezapften 
Mann-Figur, die seit etwa 1550 auftritt, durch die Ver- 
blattung der Streben auf Schwelle und Pfosten unter- 
scheidet. 

Ein Merkmal der schwäbischen Konstruktionsweise 
fehlt an unserem Gebäude; die außen sichtbare Fuß- 
bodendielung. Darin ist kein zwingender Grund für 
eine jüngere Datierung zu sehen, so daß wir das Haus 
nach Baubefund und Konstruktion auf etwa 1450 bis 
1470 datieren können. Auf die ähnliche, dort aller- 
dings noch reichere Fachwerkkonstruktion des auf ca. 
1450 datierbaren Mosbacher Spitalgebäudes, an dem 
wir unter anderem auch diese frühe „Mann-Figur" 
und den Schwebegiebel finden, wurde bereits hinge- 
wiesen. 

M 0 S E> A C H , UAUPT STR. A3 /J, 5 
ALrCR. 2UÖTAND, HAU AU F N A H M e 
 Neuen DACHuM/i/ss aeamicHCLr O -I 5 10 M 
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DIE GEBÄUDE HAUPTSTRASSE 33 UND 35 IN MOSBACH. Links (Haus Nr. 35 angeschnitten) im alten Zustand, rechts 
nach dem Neubau bzw. Umbau von 1968. 

Diese Gebäude, Spital und unser ehemaliges Haus 
Hechtl, entstanden zu einer Zeit, da Mosbach Resi- 
denz der Pfalzgrafen Otto I. und II, (1410 bis 1500) 
war, also während der ersten großen Blütezeit der Stadt. 

Das Gebäude Hauptstraße 33 war jüngeren Datums, 
aber nicht minder reich und vornehm in seiner Ge- 
staltung. Am ebenfalls massiven Erdgeschoß finden 
wir in einem der Sandsteinbögen die Jahreszahl 1600 
eingemeißelt. Mit einiger Sicherheit ist uns damit das 
genaue Erbauungsjahr des gesamten Fachwerkhauses 
gegeben. Möglich, daß im Erdgeschoß schon ehemals 
Verkaufsbänke aufgestellt waren; die Bögen, die durch 
rahmende Malerei geschmückt sind, könnten darauf 
hindeuten. Die Wohngeschosse zeichnen sich durch 
ein zwar einfaches, aber kraftvolles Fachwerk aus, das 
sich erst im Giebel zu einiger Schmuckfreude entwik- 
kelt, Seine Formen weisen auf die Zeit um 1600. Auch 
der Krüppelwalm und das Verdecken der Balkenköpfe 
durch profilierte Bohlen, der geringere Geschoßüber- 
stand sind Merkmale dieser späteren Zeit (Abb. oben). 

Die neuere Baugeschidite 

Fotos vom Anfang unseres Jahrhunderts zeigen die 
beiden Kapfererhäuser und ihre Nachbarn noch in 
verputztem Zustand. Nur das Haus Palm prangte 
durch alle Zeit in voller Fachwerkschönheit. In den 
Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurde Mosbach 
als alte Fachwerkstadt neu entdeckt und zahlreiche 

Fachwerkhäuser, so auch unsere beiden Gebäude, in 
den Jahren 1927 bis 1930 durch rührige Initiative von 
Baurat Schmieder2) und des Bürgermeisters mit Hilfe 
öffentlicher Gelder freigelegt und restauriert. Daß da- 
bei innere Schäden unerkannt oder unbehoben blie- 
ben und, wie an den Häusern Kapferer und Hechtl, 
nur die vordringlichsten Reparaturen ausgeführt wur- 
den, ist der damaligen wirtschaftlichen Ungunst, nicht 
bewußter Nachlässigkeit zuzuschreiben. Dennoch sollte 
diese erzwungene Beschränkung auf das Notwendige 
unerfreuliche, sich bei Beginn der Arbeiten 1968 zei- 
gende Folgen haben. 

Der Umbau von 1968 

Zunächst war nur an den Umbau der Ladengeschosse 
beider Häuser gedacht. Die Firma Kapferer, die das 
Haus Hechtl erworben hatte, wollte den Verkaufsraum 
der alten Drogerie in das Erdgeschoß eben dieses Hau- 
ses hinein erweitern. Dabei sollte wegen der geringen 
Deckenhöhe im Erdgeschoß das erste Obergeschoß dem 
Verkaufsraum zugeschlagen und zu einer inneren La- 
dengalerie ausgebaut werden. 

Für beide Häuser war als einschneidendste Änderung 
nach außen hin ein Arkadengang im Erdgeschoß vor 

2) Ludwig Schmieder: Das Fachwerkhaus in Mosbach. In; 
„Badische Heimat, Das badische Frankenland". Freiburg 
1933, S. 152 
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DAS ARKADENGESCHOSS NACH DEM UMBAU VON 1968. Bei Gebäude Nr. 33 (vorne) wurden die alten, über massi- 
ven Pfeilern ruhenden Bosenöffnungen belassen, gegen die sich die neue Aikatur an Gebäude Nr. 35 in Material und Form 
bewußt absetzt. 

dem eigentlichen Laden geplant, eine Maßnahme, die 
von den beteiligten Stellen eingehend nach Für und 
Wider erörtert wurde. Die Arkadisierung zahlreicher, 
auch historischer Bauten in der Hauptstraße war die 
Forderung der Stunde, da die Verkehrsexperten und 
die Stadtverwaltung eine Verbreiterung der Haupt- 
straße wünschten und dies nur auf Kosten der Ge- 
bäude möglich war. Die Denkmalpflege konnte im 
Falle Kapferer nach anfänglichen Bedenken („Arkaden 
sind ortsfremd") um so leichter zustimmen, als am 
Hause Kapferer bereits ein Erdgeschoß mit arkaden- 
ähnlicher Gestaltung bestand. Zudem war man nun in 
der Gliederung der hinter den Arkaden zurückliegen- 
den Schaufensterzone frei und konnte auf eine groß- 
flächige, moderne Schaufensterlösung ausgehen, die 
das Gesamtbild nicht beeinträchtigen würde. 

Der Umbau begann Anfang Juni 1968, Eisenträger 
wurden eingezogen, alte Wände abgebrochen, neue 
Wände hochgezogen und immer neue Schäden ent- 
deckt, die schließlich zu höchsten Bedenken Anlaß 
gaben. Architekt und Statiker lehnten eine weitere 
Verantwortung ab, so daß eine große Behördenbespre- 
chung zu dem Ergebnis kam, die Häuser müßten ab- 
gebrochen, die Neubauten aber als getreue Kopien der 
alten Gebäude geschaffen werden. 

Nach vierzehn Tagen, am 13. August 1968, war der 
Abbruch beendet, lediglich das Arkaden-Erdgeschoß am 
Haus Nr. 33 blieb vom Abriß verschont und wurde in 

den Neubau übernommen. Von der ursprünglichen 
Absicht, die alten Fachwerkhölzer, soweit sie noch sta- 
bil waren, sorgfältig aus- und am Neubau als vorge- 
hängte Fassade wieder einzubauen, kam man bald und 
auch deshalb ab, da die verschiedenen Geschoßhöhen 
zwischen Haus Nr. 33 und 35 nicht in den Neubau 
übernommen werden sollten. So entschloß man sich 
zu einer völlig neuen Fachwerkkonstruktion in freier 
Anlehnung an das alte Bild. Die Geschoßhöhen wur- 
den geändert und durch Höherlegen der Erdgeschoß- 
decke am Eckgebäude einander angeglichen. Dies ist, 
bei allem Verständnis für diese vereinfachte Lösung, 
bedauerlich, da dadurch die ausgeglichene Harmonie in 
der Gliederung des mittelalterlichen Eckgebäudes ver- 
lorengegangen ist; die durchlaufende gleiche Decken- 
höhe der jetzigen Bauten läßt die früher so wohltuen- 
de optische Spannung auch in bezug auf die Nachbar- 
gebäude vermissen. Hinzu kommt, daß die reizvolle 
mittelalterliche Konstruktion der Verplattungen, der 
Schwebegiebel und andere Details zugunsten einer ein- 
fachen Neukonstruktion aufgegeben wurden. Damit 
ist viel an Atmosphäre und Originalität verloren ge- 
gangen (Abb. links oben). 

Die Häuser sind höher geworden. Die Balkenköpfe 
wurden beim Neubau mit der Decke zusammen in 
Stahlbeton ausgeführt und mit rauhem Schalholz ein- 
geschalt, so daß sich die Holzstruktur an den Balken- 
köpfen abzeichnet. Die Fachwerkaußenwände sind als 
etwa geschoßhohe Wände mit Wärmedämmung zwi- 
schen die Decken gespannt. 
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Wohltuend ist die zurückhaltend moderne Gestaltung 
des Ladenbereichs mit den Schaufenstern im dunkel 
eloxierten Aluminiumrahmen, den Wandleuchten und 
der Erinnerungstafel im Arkadengang. In schönem 
Kontrast dazu stehen die mit Mineros restaurierten 
alten Sandsteinarkaden mit der erneuerten, bescheide- 
nen Bogenbemalung über dem einen Mittelbogen (Ab- 
bildungen links und Seite 31). 

Die neuen Fachwerkbauten fügen sich harmonisch in 
die Altstadt ein. Mit dieser Kopie der beiden Fach- 
werkhäuser ist es gelungen, das Altstadtbild Mosbachs 
an entscheidender städtebaulicher Stelle zu bewahren. 
Gesagt werden muß aber auch, daß eine solche Kopie 
immer nur der letzte Ausweg sein kann, wenn alle 
anderen Mittel einer herkömmlichen Sicherung und 
Sanierung des originalen Bestandes versagen. Die Er- 
haltung des Originalbaues wird immer oberstes Ziel 
bleiben müssen. 

Von der Beratungsstelle für Bauleitplanung beim Re- 
gierungspräsidium Nordbaden sind inzwischen für den 
Altstadtbereich von Mosbach weitreichende städtebau- 
liche Sanierungsuntersuchungen angestellt worden, die 
als Hauptziel eine weitgehend fahrverkehrsfreie Haupt- 
straße vorschlagen, in der nur noch der Fußgänger- 
und Anlieferungsverkehr zugelassen ist. Mit dieser 
Maßnahme würde die Stadt Mosbach eine große, in 
die Zukunft weisende Lösung schaffen, die für die 
jetzt vom Fahrverkehr durchtoste Hauptstraße eine Er- 
lösung wäre und der Geschäftswelt erhebliche Vorteile 
brächte. Die durch den Verkehrslärm weitgehend ver- 
lorengegangene anheimelnde Atmosphäre wäre dann 
der alten Stadt zurückgewonnen. 

DER MODERN GESTALTETE ARKADENGANG VOR 
DEN SCHAUFENSTERN DER DROGERIE 

DETAIL VOM RELIEFSCHMUCK AUF DER STIRNSEITE 
DES MITTLEREN ARKADENPFEILERS VON HAUS NR. 33. 

ZUM AUTOR: Peter Schubart, Dipl.-Ing. und Konservator, 
ist bei der Außenstelle Karlsruhe des IDA insbesondere 
für die Bai:- und Planungsberatung tätig. 
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Bodo Cichy; In den Kasernen des Reiterkastells Aquileia-Heidenheim 

Während der Sommermonate 1965 und 1966 wurden 
vom Staatlichen Amt für Denkmalpflege Stuttgart im 
locker überbauten, mit großen Gartenpartien durch- 
setzten nordwärtigen Teil von Heidenheim weitflächig 
angelegte archäologische Untersuchungen durchgeführt. 
Veranlaßt von einigen zwischenzeitlich auch verwirk- 
lichten Neubauvorhaben, sollten sie die letztmögliche 
Gelegenheit wahrnehmen, das Wissen um die zwar 
schon seit 1893, aber eben nur in unzulänglichen 
Bruchstücken bekannte Anlage des Römerkastells Hei- 
denheim zu ergänzen und ebenso etwas mehr von der 
noch wesentlich schlechter belegten Geschichte des zi- 
vilen römischen Heidenheim, von Aquileia in Er- 
fahrung zu bringen. 
Die Ausgrabungen, bei denen verschiedene Areale von 
insgesamt fast 5000 Quadratmeter Fläche zwischen 1,5 
und 4,5 Meter tief auf ihre historischen Erdeinschlüsse 

hin durchforscht wurden, verliefen überaus ergebnis- 
reich. So haben sie hinreichend schlüssige Beweise da- 
für erbracht, daß das mit einer fast einen Kilometer 
langen, turmbestückten Steinmauer (Abb. unten) wehr- 
haft umzingelte Kastell, das mit seinem rund 5,4 Hek- 
tar beanspruchenden Innenraum zu den weitläufigsten 
und deshalb bemerkenswertesten Truppenstützpunk- 
ten im römisch okkupierten Teil Germaniens und Rä- 
tiens zählt, ehestens im Jahre 89 n. Chr. unter Kaiser 
Domitian aufgeführt worden sein kann. Auch wurde 
klar, daß es eine der stattlichsten und vornehmsten 
Auxiliareinheiten der römischen Militärmacht war, die 
sich diese feste Garnison zur Bleibe einrichtete und bis 
kurz nach 150 n. Chr., nämlich bis zu ihrem Abzug 
nach dem limesnahen Aalen besetzt hielt: die Ala 
II Flavia Pia Fidelis milliaria, ein Reiter- 
regiment von 1000 Mann und mit 1096 Pferden. 

REKONSTRUKTION DER UMWEHRUNG DES HOLZ- 
ERDE-KASTELLS. Einem knapp 2,5 Meter breiten, manns- 
tiefen Spitzgraben folgte die nur 1,3 Meter starke Mauer. 
Sie war aus frontseitigen Pfählen und rückwärtigen Pfosten 
mit stabilisierenden Querhölzern und einer Füllung aus 
Lehmplaggen aufgebaut. Ob die Mauerstirn als lehmver- 
stridienes Zweiggeflecht oder aber als Bohlenwand gebildet 
wurde, ist ungewiß. Entstanden um 90 n. Chr. als Quar- 
tier für die Truppe, die das Steinkastell zu errichten hatte. 

REKONSTRUKTION DER WBHRANLAGE DES STEIN- 
KASTELLS. Die aus Jurahruchsteinen aufgeführte, 1,2 Me- 
ter starke Mauer ging über einem rund 50 Zentimeter ho- 
hen, außen sichtbar gelassenen Sockel auf. Ihre Außenseite 
war verputzt, und die Putzschicht besaß eine Quaderfugen- 
ritzung, die, rot gehöht, auf der weißen Kalktünche echtes 
Quaderwerk vorzutäuschen hatte. Rückwärts angeschüttet 
ein Schotterwall. Feindseitig eine befestigte Berme und der 
8 Meter breite Verteidigungsgraben. Um 90 n. Chr. 
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PORTA PHAETÜS:K 

□ * er 

GESAMTPLAN DER 1965 AUSGEGRABENEN REITER- 
KASERNE. Die punktierte Fläche bezeichnet das unter- 
suchte Areal. Im Bmnenhof die dunkler schraffierten Sik- 
kergruben mit den Zuflußgrähchen vom Entwässerungs- 
system der Bauzeit. Ebendort auch die Standorte der Vier- 
kantstützen für die laubenartigen Sdiützverdadiungen 
(portici). Die kleinen Vierecke und Kreise in den Wohn- 
stuben der Contubernien sind nachweisbar gewordene 
Herdstellen, wie sie wohl in allen Unterkünften vorhan- 
den waren. Zwischen dem Kasernengebäude und den La- 
gerstraßen ein rund 1,2 Meter breiter Straßengraben, über 
den Holzstege führten. 

LUFTAUFNAHME VOM GELÄNDE DER AUSGRABUNG 
1965. Die langen durchlaufenden Linien sind Grübchen von 
den abgegangenen Längswänden des in Fachwerkbauweise 
errichteten Großkasernenkomplexes. Die rechtwinkelig da- 
zu stehenden kurzen Linienstücke bezeichnen den Ort der 
Trennwandungen zwischen den jeweils zweizeiligen Wohn- 
einheiten (Contubernien). Die ovalen oder runden Gruben 
im Hofraum des Baukomplexes dienten zusammen mit den 
unregelmäßig verlaufenden Rinnengräbchen während der 
Bauzeit zur Entwässerung des Geländes. (Luftbild Albrecht 
Brugger, Stuttgart. Freigegeben vom Innenministerium Ba- 
den-Württemberg. Nr. 2/21 130) 

\> 

Neben solchen Ergebnissen, die länger schon Vermute- 
tes aus dem Stadium der Zweifel erlösen konnten, bo- 
ten sich einige Überraschungen an, das harte Brot der 
Ausgräber schmackhafter zu machen. So die Entdck- 
kung, daß das in der Brenztalenge zwischen Ottilien- 
berg und Totenberg an strategisch hervorragend gün- 
stigem Ort plazierte Steinkastell einen Vorgänger be- 
saß. Bisher unbekannt, hatte dieser zwischen der ost- 
wärtigen Langseite des Steinkastells und dem Ufer der 
Brenz seinen Platz bezogen. Ein kleineres, nur etwa 
180 Meter langes, 120 Meter breites Lager, dürfte er 
mit seiner schwächlich ausgebildeten Holz-Erdemauer 
und dem eher dürftigen Verteidigungsgraben (Abb. S. 
33) und nach Ausweis einiger Grabungsbefunde nicht 
auf lange Dauer berechnet, sondern gedacht gewesen 
sein als das Schutz gewährende Domizil für eine klei- 
nere, mit dem Bau des großen Kastells beauftragte 
Truppeneinheit (vielleicht ein Vorauskommando, eine 
sogenannte V e x i 11 a t i o der Ala II Flavia milliaria). 

Uberraschend waren auch die Auskünfte, die zur Ge- 
schichte der zivilen Siedlung Aquileia-Hcidenheim 
faßbar wurden. Sie, das wissen wir jetzt, sank nach 
der Preisgabe der Garnison nicht, wie man allenthal- 
ben vermutete, zu dörflicher Bescheidenheit ab, son- 
dern erlebte im späteren 2. und im 3. fahrhundert eine 
ungeahnte Blüte. Ihre Steingebäude beanspruchten in 

der Brenztalebene ein Areal von etwa 30 Hektar. Das 
römische Aquileia war also um ein Vielfaches größer 
als das mittelalterliche Heidenheim und noch die Stadt 
des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Und die Römer- 
stadt scheint, obwohl von den Verwüstungen bei den 
Alamanneneinbrüchen von 232 und 259/60 nachhaltig 
getroffen, zählebig gewesen zu sein. Ein Münzschatz 
mit römischen Kleinbronzen aus der Zeit bis um die 
Mitte des 4. Jahrhunderts, der sich mit spätrömischer 
Keramik in einer Holzhütte fand, gibt Anlaß zu glau- 
ben, mitten in alamannisch gewordenem Gebiet habe 
sich hier ein sicher bescheidener, aber eben doch von 
Romanen besiedelter Ort Aquileia bis weit ins 4. Jahr- 
hundert hinein gehalten. 

Von besonderem Reiz war indes ein Ergebnis, das 
eher prosaisch anmutet, für die provinzialrömische For- 
schung und speziell für die Kastellkunde aber von her- 
vorragendem Interesse ist: zum erstenmal gelang es in 
Heidenheim, den Nachweis zu führen, wie die Unter- 
künfte, die Kasernen einer römischen Reitereinheit 
von der Größenordnung einer Ala milliaria baulich 
gestaltet und organisiert waren. Und ebenfalls zum 
erstenmal in der deutschen Kastellforschung ließ sich 
mit Sicherheit feststellen, wie die römischen Söldner 
in solchen Behausungen lebten und sich eingerichtet 
hatten. 
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Auf dem Gelände des sogenannten Bitteischen Gar- 
tens, einem verwilderten Streifen im Winkel von Karl- 
und Paulinenstraße, wurden 1965 Uberreste angetrof- 
fen, die nach aller Erfahrung nur die von römischen 
Kasernen sein konnten: schmale Gräbchen, die sich 
rechtwinkelig zueinander ordneten und die über 1700 
Quadratmeter große Grabungsfläche schachbrettähnlich 
musterten (Abb. oben). Daß diese Gräbchen, die sich 
dunkel aus dem Hellgelb des von der Brenz in die 
Talaue eingeschwemmten Juraschotters abhoben, den 
Verlauf von abgegangenen Gebäudewandungen be- 
zeichneten, stand außer Frage. Ebenso bedurfte es kei- 
ner besonderen Gedankenakrobatik, die schachbrettför- 
mige Felderung als den Beweis dafür zu erkennen, die 
hier einst stehenden Baulichkeiten hätten sich nach 
dem Gestaltungsprinzip ausgerichtet, das dem Kaser- 
nenbau der Römer gleich der Bestimmung aus einer 

Heeresdienstvorschrift typisch war; Zweiteilige, aus ei- 
ner kleineren, zum Aufbewahren der Ausrüstung die- 
nenden vorderen Kammer und einer größeren, zum 
Wohnen bestimmten hinteren Stube bestehende Raum- 
einheiten (sogenannte Contubernien = Zelt- 
gemeinschaften) reihen sich zu mehr oder minder lan- 
gen Raumzeilen. Diesen den einfachen Söldnern zuge- 
wiesenen Contubernientrakten schloß sich an einem 
Ende (selten auch an beiden Enden) ein merkbar ver- 
größerter, unregelmäßig untergliederter Kopf- oder 
Schlußbau an. Er diente den Chargen der Kasernenbe- 
legschaft zur Unterkunft. Und auf der Seite der Ein- 
gänge zu den Contubernien war als Schutz gegen den 
Regen in aller Regel eine über hölzernen Freistützen 
ruhende Verdachung (sogenannte porticus) ange- 
bracht (im regenreichen Heidenheim bekamen die so 
geschützten Wegräume einen Holzbohlenbelag). 
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REKONSTRUKTION DES FRONTSEITIGEN TEILES IM VORDERLAGER VON KASTELL HEIDENHEIM. Hinter einem 
tief gestaffelten Grabengürtel geht die turmbestückte, etwa 4,5 Meter hohe Zinnenmauer auf. In der Mitte der Front die 
von zwei Türmen flankierte porta praetoria, eine Toranlage mit zwei Durchlässen. In den abgerundeten Mauerecken sind 
bastionenartige Einbauten nachgewiesen, auf deren Plattformen wohl Pfeilgeschütze oder Steinschleudern, die Fernwaffen 
der Römer, standen. Hinter der Wallstraße folgen die mächtigen Baukomplexe der Großkasernen, die hier nach dem Gra- 
bungsbefund als Drillingskasernen gezeigt werden, aber auch vierteilig gewesen sein können. 
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Alle diese Typenmerkmale des regelmäßig als Fach- 
werkkonstruktion geschaffenen römischen Kasernen- 
baus haben sich auch in Heidenheim gefunden. Er- 
staunlich jedoch waren die Dimensionen und die bau- 
liche Organisation der hiesigen Baracken. Sie übertref- 
fen allen Vergleich mit den Kasernen, die bislang aus 
anderen Lagern von Auxiliareinheiten (das sind Hilfs- 
truppen, die sich aus dem Lande rekrutierten) bekannt 
geworden sind, und treten gleichberechtigt neben die 
Truppenunterkünfte in den sonst meist bevorrangten 
riesigen Legionslagern. 

Schon damit, daß jede Kaserne Kopf- und Schlußbau 
besaß, rücken die Heidenheimer Baracken aus dem 
Rahmen des Üblichen. Sie tun es auch mit der Zu- 
sammenreihung von zwölf Contubernien zu einer 
Raumzeile, wo sonst nur zehn, ganz selten elf solche 
Doppelkammern zueinander treten. Und mit einer 
Länge von mindestens 75, eher aber an die 80 Meter 
haben sie unter den Auxiliarkasernen keinen Ver- 
gleich (Abb. rechts). 

Am erstaunlichsten freilich ist, in Heidenheim nicht 
Kasernen angetroffen zu haben, die sich wie sonst als 
selbständige, durch Weg- oder Straßenräume vonein- 
ander getrennte Baukörper in den schematisierten Be- 
bauungsplan des Kastells fügen. Hier sind vielmehr 
mindestens drei, vielleicht sogar vier solche Einzelka- 
sernen baulich zu gewaltig dimensionierten Gebäude- 
komplexen zusammengefaßt worden. Kopf-und Schluß- 
bauten waren unter gemeinsamem Dach vereint, und 
die langen Raumzeilen der Contubernien rahmten mit 
ihren laubenartigen Vordächern atriumartige Binnen- 
höfe (Abb. links). 

Für alle diese Besonderheiten der Heidenheimer Ka- 
sernen haben die bei der Ausgrabung gesicherten Funde 
und Befunde plausible Erklärungen erlaubt. Die unge- 
wöhnliche, vielleicht sogar einmalige Großbaracken- 
bauweise hatte ihren Grund fraglos in den beengten 
Platzverhältnissen des Kastells, die mit Rücksicht auf 
die Geländegegebenheiten in Kauf genommen werden 
mußten. Die ebenso unnormale Zwölferreihung der 
Contubernien erwies sich als Folge der Kasernenbele- 
gung: In jeder Kaserneneinheit waren zwei der insge- 
samt 24 Schwadronen (Türmen) der Ala II Flavia mil- 
liaria untergebracht, wobei die jeweils 40 gewöhnli- 
chen Reiter jeder Turme und ihre Offiziere sechs Con- 
tubernien und je einen Kopfbau zum Quartier hatten. 
In jedem Contubernium fanden acht Reiter ihre Bleibe, 
während in dem immer etwas vergrößerten Contuber- 
nium unmittelbar beim Kopf- bzw. Schlußbau der 
rangniedrigste Unteroffizier (Sesquiplicarius), 
in den vergrößerten Endbauten die beiden höheren 
Chargen der Schwadron (Duplicarius, Decu- 
r i o ) wohnten. 

Dies alles hört sich nicht nur sehr schematisch an, son- 
dern ist es auch gewesen. Die römische Militärmacht 
war womöglich noch sturer durchorganisiert, als wir 
das vom Kommis eigener Erfahrung kennen. Es hatte 
alles seine Regel. Norm und Zahl herrschten, und 
wenn in Heidenheim zum Beispiel die Contubernien 
für die Mannschaften spürbar geräumiger abgesteckt 
waren als diejenigen in Unterkünften für Fußsoldaten, 
dann, weil ein Reiter höheres Ansehen genoß und 
deshalb mehr Raum beanspruchen durfte als der ordi- 
näre Infanterist. Auch die Belegung der Contubernien 
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GRUNDRISSE VON MANNSCHAFTSBARACKEN IN 
AUXILIARKASTELLEN DOMITIANISCHER ZEIT, Die ge- 
waltigen Dimensionen der Heidenheimer Reiterkasernen 
werden beim Vergleich mit etwa gleichzeitigen Baracken 
anderer Reitereinheiten augenfällig. Links: Kastell Künzing 
(Bayern); Mitte: Kastell Edizell (Hessen); rechts: Kastell 
Heidenheim (Württemherg). 

mit nur acht Mann, kommt aus diesem Wertigkeits- 
denken und nur bedingt aus dem Zwang, daß ein Rei- 
ter mehr Ausrüstung unterzubringen hat als ein Fuß- 
soldat. 

Freilich, acht Mann in einem Raum von 4,30x4,70 
Meter Bodenfläche, das kann nach unserer Vorstellung 
kaum ein reines Vergnügen gewesen sein. Um so we- 
niger, als die Kastelle wie das Heidenheimer oft über 
lange Jahrzehnte Standort derselben Truppeneinheit 
blieben. Doch wenn es auch schwierig ist, uns solche 
Quasigefangenschaft vorzustellen, so haben wir durch 
die Ausgrabungen nun endlich einmal nähere Aus- 
kunft darüber erhalten, wie die Reiter und doch wohl 
auch die anderen römischen Söldner in derartigen 
„Käfigen" hausten. 

Die Frage nach der Inneneinrichtung römischer Kaser- 
nen mußte bislang weitgehend unbeantwortet bleiben, 
da das Mobiliar durchweg aus Holz geschaffen und 
deshalb meist spurlos vergangen war. Lediglich davon, 
daß die Aufenthaltsräume der Contubernien häufig 
mittels offener Feuerstellen beheizbar gemacht wur- 
den, haben wir vielfach Kunde. Auch in Heidenheim 
fanden sich überall derartige Ofenplätze, an denen 
sich die Soldaten beim Mangel einer truppeneinheit- 
lichen Gesamtverpflegung ihre kargen Mahlzeiten be- 
reitet haben mögen. Aber wie sie sonst eingerichtet 
waren, das hat sich erst jetzt gezeigt. 

Es war eher Zufall, daß solche Auskünfte gewonnen 
wurden. Das weite Grabungsareal mit seinem exak- 
ten Raster von Wandgräbchen der Fachwerkbaracken 
war völlig systemlos übersprenkelt mit zahllosen klei- 
neren und größeren Pfostenlöchern und -gruben. Da 
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REKONSTRUKTION EINER WOHNSTUBE IN DER REITERKASERNE VON KASTELL HEIDENHEIM. Das Ensemble von 
Feuerstelle, ortsfestem Tisch und U-föimig geordneten zweistockigen Bettpritschen hat sich wiederholt nachweisen lassen. 
Die Herde, rund oder rechteckig, können auch als offener Feuerplatz mit Rauchfang ausgebildet gewesen sein. Häufiger 
besaßen sie einen befestigten Vortritt aus Lehmplatten oder Ziegeln. 

das Gelände in vorrömischer Zeit bereits Pfostenhäu- 
ser vorgeschichtlicher Siedler (Urnenfelder, Hallstatt] 
gesehen hatte, mußte ein Großteil von ihnen verdäch- 
tig werden, in diese Perioden zu gehören. Andere 
stammten fraglos von den Gerüsten her, die man zur 
Errichtung der riesigen Kasernenbauten brauchte. Aber 
es fiel auf, wie zahlreich sich diese Pfostenmarken ge- 
rade in den Flächen versammelten, die einst den Bo- 
denbereich der römischen Kasernenwohnungen bilde- 
ten. Zufall? Nein! Bei näherer Beobachtung offenbarte 
sich, daß ganz bestimmte, in den Contubernien im- 
mer wieder an denselben Stellen auftauchende Pfosten- 
löcher herstammen konnten nur von abgegangenem 
Holzmobiliar. So haben sich denn auf dem Wege müh- 
samer Pfostenphilologie die Standplätze ortsfester Ti- 
sche nachweisen lassen, deren vier Beine in den nach- 
giebigen Grund eingerammt worden waren und die 
sich in der Regel unmittelbar vor dem wärmenden 
Feuerplatz an der Trennwand zur Vorderkammer be- 

fanden. Und es hat sich, interessant vor allem, ge- 
zeigt, daß an den Rückwänden und Seitenwänden höl- 
zerne Bettpritschen aufgeschlagen waren, die sich, an 
Vierkantpfosten befestigt, in hufeisen- oder triklinen- 
förmiger Anordnung zu Tisch und Feuerplatz öffneten. 
Jeweils vier Pritschen reihten sich zu solcher Ordnung 
zusammen, was bedeutet, daß die Schlafstellen dop- 
pelstöckig gewesen sein müssen, da ja acht Mann die 
Stube bevölkerten. Damit entsteht ein Bild vor unse- 
ren Augen (Abb. oben), das abseits von allem wissen- 
schaftlichen Interesse nahe eigene Erinnerungen weckt 
und die Feststellung geradezu aufnötigt, wie wenig sich 
doch gewisse Gewohnheiten in bestimmten Lebensbe- 
reichen während zweier Jahrtausende verändert haben. 

ZUM AUTOR: Bodo Cichy, Dr. phil. und Oberkonserva- 
tor, ist Leiter der Abteilung 1 (Bau- und Kunstdenkmalpfle- 
ge) des LDA und zugleich für die Bau- und Kunstdenkmal- 
pflege in Nordwürttemberg tätig. 
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Dieter Planck; Konservierung eines römischen Bades in Rottweil 

Die römische Stadt bei Rottweil, deren antiker Name 
Arae Flaviae uns aus drei Quellen überliefert ist, 
wurde seit dem Jahre 1967 mehr und mehr zu einem 
Schwerpunkt der provinzialrömischen Forschung inner- 
halb der Bodendenkmalpflege unseres Landes. 

Die bisherigen Untersuchungen haben gezeigt, daß die 
Keimzelle der römischen Siedlung ein befestigtes Mili- 
tärlager, ein Kastell war, das, 1968 entdeckt, mit seiner 
aus Holz und Erde aufgeführten Umwehrung (soge- 
nanntes Erdkastell) im Norden der Flur Hochmauren 
ein langrechteckiges Geviert von etwa vier Hektar 
Fläche umschloß. Grabungsfunde und -befunde mach- 
ten zusammen mit anderen historischen Hinweisen 
klar, daß dieses Kastell kurz nach 72 n. Chr. eingerich- 
tet wurde und damit als das früheste der von der rö- 
mischen Militärmacht am oberen Neckar angelegten 
Standlager anzusehen ist. Die Aufgabe dieses Stütz- 
punktes, nämlich die militärische Sicherung der wich- 
tigen Verbindungsstraße vom Oberrhein durch das 
Kinzigtal über Rottweil zur Donau bei Tuttlingen, 
stand von Anfang an außer Frage. 

Wie bei allen auf längere Dauer eingerichteten römi- 
schen Garnisonen, entstand auch beim ältesten Kastell 
von Rottweil alsbald eine kleine, vorab mit Handwer- 
kern besetzte zivile Siedlung. Aus bescheidenen An- 
fängen entwickelte diese sich sehr rasch zu einem Ge- 
meinwesen von solcher Größe und Bedeutung, daß ihr, 
soweit wir wissen, als dem einzigen Ort im rechtsrhei- 
nischen Teil der Provinz Germania superior 
die Benennung municipium (eine Siedlung mit 
römischem Stadtrecht) zugestanden wurde. Gegen Ende 
des 1. nachchristlichen Jahrhunderts beanspruchte das 
römische Stadtwesen das gesamte Gebiet von Rottweil- 
Altstadt zwischen Neckar und Prim, also eine Fläche 
von rund 15 Hektar, und nach der Auflassung des Ka- 
stells wurde auch dessen Areal übersiedelt. Andere, et- 
was jüngere militärische Anlagen, die wir in Rottweil 
kennen, finden sich sämtlich links vom Neckar auf 
einer Hochfläche in den Fluren Nikolausfeld und Käl- 
berwasen und blieben vom Ausdehnungsdrang der Zi- 
vilsiedlung zunächst verschont. 

Seit dem Sommer 1970 gelten die Untersuchungen der 
Bodendenkmalpflege dem zivilen Stadtbereich auf der 
Flur Hochmauren (in deren Namen man eine Erinne- 
rung vermuten möchte an die Erschwernisse, welche 
der Ackerbau durch die im Boden steckenden „mau- 
ren", die Mauerüberreste der Römerbauten, in Kauf 
nehmen mußte). Sie wurden bedingt durch umfang- 
reiche Erschließungsmaßnahmen für einige geplante 
große Siedlungsbauvorhaben. Und da hier wohl die 
letzte Gelegenheit geboten ist, eine römische Stadtan- 

lage im rechtsrheinischen Gebiet zu einem Großteil 
archäologisch fassen und untersuchen zu können, sind 
die beabsichtigten Untersuchungen dringend erforder- 
lich. In den kommenden Jahren gilt es, noch etwa 
zweieinhalb Hektar wissenschaftlich zu erschließen. 

Am Beginn der Ausgrabungen stand 1967 die Aufdek- 
kung einer großen römischen Badeanlage auf dem lin- 
kerhand vom Neckar gelegenen Nikolausfeld. Hier 
wurden im Juli dieses Jahres bei Erweiterungsarbeiten 
für den Städtischen Friedhof bei der Ruhe-Christi-Kir- 
che mehrere römische Mauerzüge angeschnitten. Die 
unverzüglich einsetzende wissenschaftliche Untersu- 
chung, die am 1. August begann und bis zum 17. No- 
vember dauerte, erbrachte die völlige Freilegung des 
eben erwähnten großen Bades. 

Das eigentliche Badgebäude, zu dem sicherlich einige 
weitläufige, archäologisch aber nicht mehr faßbare 
Wandelhallen gehörten, war über streng symmetrisch 
geordnetem Grundriß (Abb. unten) aufgebaut. Das 
Hauptgebäude umfaßte das Warmbad E/l (Calda- 
r i u m ) , Warmluftbad E/2 (Tepidarium), Kalt- 
bad C (Frigidarium) mit Badebecken D (Pis- 
cina) sowie die beiden unter sich gleich groß abge- 
steckten, spiegelbildlich angeordneten Umkleideräume 
A und B (Apodyteria). Das Schwitzbad ^Su- 
datorium) und der ebenfalls beheizbare, in seiner 
Zweckbestimmung aber noch ungeklärte Raum K ver- 
vollständigen das Raumensemble. Für die Beheizung 
der Großräume E/l und E/2 dienten die Heizräume F, 
G und H, während Sudatorium und Raum K separat 
von einer kleineren Feuerungsstelle aus erwärmt wur- 
den. Das Kaltbad C mit seinem Badebecken D ließ 
sich über einen großen gemauerten Kanal entwässern. 

Erbaut um 110/120 n. Chr. 
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BLICK VON SÜDEN AUF DIE GESAMTANLAGE DES RÖMERBADES. Unten die drei gro- 
ßen Heizräume, dann das seitlich durch je zwei Exedien ausgezeichnete Caldaiium (Waim- 
had). Ihm folgt der sdimaleie Queiraum des Tepidaiiums (Waimlufthad). Den Abschluß 
bildet das von je einem Umkleideiaum flankierte Fdgidarium (Kaltbad) mit dem Badebek- 
ken an der Rückwand. Der kleine Rundbau rechts war das Schwitzbad (Sudatorium). 

Baugeschichtliche Vergleiche halten dazu an, die Ent- 
stehung unserer Badeanlage in die Jahre zwischen 110 
und 120 n. Chr., also in traianisch-hadrianische Zeit 
zu verlegen. Das Bad ist damit jünger als die schon 
seit 1913 bekannten militärischen Einrichtungen auf 
diesem Gelände und folglich ein Teil der nachkastell- 
zeitlichen Bebauung auf der linken Neckarseite. Als 
Teil der Zivilstadt Arae Flaviae, die sich, wie schon 
erwähnt, vorwiegend auf der rechten Neckarseite an- 
gesiedelt hatte, gibt das Badgebäude zu der Vermutung 
Anlaß, zur Zeit seiner Errichtung sei eine Stadterwei- 
terung auf der linken Neckarseite geplant gewesen 
und, wenn die jetzt gewonnenen Einblicke nicht trü- 
gen, auch begonnen worden. 

Wie bei einer Badeanlage nicht anders zu erwarten, 
blieben die Kleinfunde spärlich, obwohl zahlreiche, mit 
den Fabrikationsstempeln verschiedener Militäreinhei- 
ten versehene Ziegel, die in sekundärer Verwendung 
in den Heizkanälen gefunden wurden, gerade als Da- 
tierungsanhalte für die militärische Geschichte der rö- 
mischen Stadt von großer Bedeutung sind. 

Nach Abschluß der wissenschaftlichen Arbeiten stellte 
sich die Frage, ob die Reste des römischen Bades der 
geplanten Erweiterung des Friedhofes, der nach etwa 15 
Jahren aufgelassen und in eine Parkanlage umgestaltet 
werden soll, zu opfern seien oder ob auf diese Erwei- 
terung verzichtet werden solle, um das Bad zu erhal- 
ten. Nachdem der Stadtrat von Rottweil am 8. Mai 
1968 die Erhaltung beschlossen hatte, wurde die Ruine 
in den Jahren 1969 bis 1971 unter ständiger Beratung 
durch die Denkmalpflege konserviert und ihr Mauer- 
werk — soweit nötig — ergänzt. Damit hat sich die 
Stadt Rottweil ein eindrucksvolles Denkmal aus ihrer 
römischen Vergangenheit bewahrt. Außerdem vermit- 
telt diese Ruine eines großen öffentlichen Gebäudes 
einen starken Eindruck von der römischen Architektur 
in einer der entlegensten Provinzen des Römischen 
Imperiums (Abb. oben). 

Da bei der Ausgrabung im Jahre 1967 die vom Bade- 
gebäude erhaltenen Fundamente nur an wenigen Stel- 
len freigelegt wurden, war es zunächst notwendig, die- 
se Mauerrestc vollständig auszugraben. Die Funda- 
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WIEDERHERGESTELLTES FUNDAMENTMAUERWERK IM BEREICH DES GROSSEN 
HEIZRAUMES F. Vom urspiünglich sichtbar über den Boden aufgehenden Mauerwerk des 
Römerbades hat der Pfluggang späterer Jahrhunderte nur wenig übrig gelassen. Um den 
Baukomplex dennoch ablesbar zu machen, wurden Partien des ehedem im Erdreich stecken- 
den Fundamentmauerwerks sichtbar belassen. Die Mauerkrone wurde aus optischen und 
Erhaltungsgründen egalisiert. 

mente mit einer Höhe bis zu 1,8 bzw. 2 Metern wur- 
den an unsichtbaren Stellen gegen aufsteigende Feuch- 
tigkeit mit einer Mörtelabdichtung versehen und in 
ihren sichtbar bleibenden Teilen mit Kalkmörtel aus- 
gefugt (Abb. oben). Weil eine Überdachung nicht in 
Frage kam, mußten aus optischen und Erhaltungsgrün- 
den außerdem noch ein bis zwei Lagen Steine neu auf- 
gesetzt werden. Verschiedene Störungen im Mauer- 
werk wurden unter Verwendung antiken Baumaterials 
ausgeglichen. Die ursprünglich nicht vermörtelten Fun- 
damentstickungen der Räume A, B, C mit D wurden 
zum Teil neu aufgesetzt, da es nur unter unvertretbar 
hohen Kosten möglich gewesen wäre, die vorhande- 
nen Reste im alten, originalen Zustand zu konservie- 
ren. Die Trennmauern zwischen dem Heizraum F und 
dem Baderaum E/2 wurden neu aufgeführt, da die 
Heizkanäle bei der Ausgrabung völlig abgebrochen 
wurden, um an die hier zahlreich verbauten, für Da- 
tierungszwecke wichtigen gestempelten Ziegel zu kom- 
men. Auf die Erhaltung der originalen Estrichböden, 
auf die die Hypokauststützcn (Stützpfeiler für die 
Schaffung eines beheizbaren Hohlraumes unter dem 

Fußboden) aufgesetzt waren, mußte verzichtet werden, 
ebenso auf die des an und für sich noch recht gut er- 
haltenen Abwasserkanals. Er wurde bis auf eine Stein- 
lage abgetragen, die wenigstens seinen Verlauf erkenn- 
bar machen soll. 

In der Nordostecke des Raumes E/2 wurden acht Hy- 
pokaustenpfeiler aus neuen, nach alten Maßen angefer- 
tigten Ziegeln aufgesetzt, um anzudeuten, daß die 
Böden der Räume E/l und E/2 hypokaustiert waren 
(Abb. S. 42). Es ist beabsichtigt, in den kommenden 
Jahren an dieser Stelle den Fußboden zu rekonstruie- 
ren, um einen Einblick in das System der römischen 
Heizungstechnik zu gewähren. 

Abschließend darf gesagt werden, daß bewußt keine 
Dinge rekonstruiert wurden, die wir archäologisch 
nicht nachweisen konnten. Aus diesem Grund wurde 
auch darauf verzichtet, das Mauerwerk neu und höher 
aufzubauen, damit der Bcsucher die Ruine so vor sich 
hat, wie sie im Jahre 1967 aufgedeckt wurde. Natürlich 
entsteht durch die wasserdichte Ausfugung des Mauer- 
werkes und durch die neuen Ziegel ein Eindruck, der 
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HYPOKAUSTENPFEILERCHEN IN DER NORDOSTECKE 
DES TEPIDARIUMS. Die kleinen, mit neuen, aber nach 
alten Maßen geformten Ziegelplatten aufgeschichteten Stüt- 
zen tragen den begehbaren Fußboden. Dieser wurde er- 
wärmt durch die stark erhitzten Heizgase, die von den 
Heizungsräumen aus zwischen die Pfeilerchen strömten. 

RÖMISCHE SÄULEN AUS ROTTWEIL-ALTSTADT IN 
DER GRÜNANLAGE BEIM RÖMERBAD. Diese nicht an 
ihrem Aufstellungsort gefundenen Spolien weisen als Zeu- 
gen aus Kottweils römischer Vergangenheit auf die Lage 
des Römerbades hin. Rechterhand ein Betonklotz mit dem 
Plan und Erläuterungen zur Badeanlage. 

nicht ganz dem Originalzustand entspricht. Doch dies 
mußte in Kauf genommen werden, da hier die Ruine 
in einem relativ rauhen Klima offen liegt und Regen 
und Schnee ausgesetzt sein wird. Zweifellos wird hier 
die natürliche Patinierung des Mauerwerkes im Laufe 
der Zeit Abhilfe schaffen. 

hingen, der Stadt Rottweil und dem Landkreis Rott- 
weil getragen. Das innerhalb einer Grünanlage liegen- 
de Bad wurde am 23. Oktober 1971 in Anwesenheit 
von Regierungspräsident Bim und zahlreichen Ehren- 
gästen vom Rottweiler Oberbürgermeister der Öffent- 
lichkeit übergeben. 

Die Grünanlage um das Badegebäude, die direkt an 
den Bundesstraßen 14 und 27, also sehr zentral gele- 
gen und leicht zugänglich ist, wurde außerdem durch 
die Aufstellung von vier römischen Säulen bereichert 
(Abb. S. oben), die sich vor einigen Jahren in Rottweil- 
Altstadt fanden und hier nun als Blickfang aufgerich- 
tet sind. Ein Betonwürfel mit Plan und Erläuterungen 
ist an der Südseite der Anlage auf einem erhöhten 
Punkt aufgestellt, von wo sich dem Besucher ein her- 
vorragender Uberblick über die gesamte Anlage bietet. 
Daß der Grabungs- und Konservierungsplan durchge- 
führt werden konnte, ist der Stadt Rottweil, voran 
Oberbürgermeister Dr. Regelmann und Stadtbaurat 
Brendle, zu verdanken. Die Kosten der Konservierung 
wurden vom Staatlichen Amt für Denkmalpflege Tü- 

ZUM AUTOR: Dieter Planck, Dr. phil, ist als wissenschaft- 
licher Mitarbeiter bei der Abteilung Bodendenkmalpflege 
der Zentralstelle Stuttgart des LDA tätig. 
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Kleine Arbeitsberichte 

Die vielfältige Tätigkeit der Denkmalpflege erfüllt sich 
beileibe nicht immer in solchen Aufgaben, die nach 
Umfang, Bedeutung und allgemeinem Interesse einen 
ausführlichen Bericht in diesem Nachrichtenblatt recht- 
fertigen. Derlei Aufgaben sind zwar vom Anreiz und 
vom erreichbaren, vorzeigbaren Erfolg her gesehen 
gleichsam die Paradepferde der Denkmalpflege. Das will 
und kann indes nicht bedeuten, diese Denkmalpflege 
würde sich mit geringerem Einsatz um jene zahllosen 
bescheidenen und eher glanzlosen Dinge kümmern, die. 

in der Summe genommen, den wesentlich größeren und 
keineswegs weniger wichtigen Teil ihrer Tagesarbeit 
ausmachen. 

Um diese mehr im Verborgenen liegende Seite der 
denkmalpflegerischen Tätigkeit nicht ungeschehen sein 
zu lassen, sollen künftig an diesem Ort kurze Berichte 
erscheinen, die in Wort und Bild wenigstens andeutend 
aufzeigen, was ringsum in unserem Lande an mehr oder 
minder alltäglicher Denkmalpflege geleistet wird. 

Walter Supper 
(LDA ■ Stuttgart) 

Restaurierung der Gabler-Orgel in 
Ochsenhausen 

Seit fünf Jahren sind die Restaurie- 
rungsarbeiten an der Gabler-Orgel in 
der ehemaligen Benediktiner-Kloster- 
kirche zu Ochsenhausen in Gang; sie 
stehen vor dem Abschluß. Das viel- 
schichtige Restaurierungsprogramm 
dieses von 1729 bis 1733/34 durch 
Joseph Gabler (1700—1771) erstellten 
Instruments sah vor, nicht nur die üb- 
lichen Zerschleißerscheinungen und 
Schäden, die Verstaubung und Holz- 
wurmfraß bewirkt hatten, zu besei- 
tigen, sonders dieses Opus 1 Gablers 
in einen beweisbaren früheren Zu- 
stand zurückzuführen. Diese Orgel 
hatte nämlich einige Eingriffe über 

sich ergehen lassen müssen: So war 
sie ihrer sagenumwobenen Vox hu- 
mana verlustig gegangen und im 18. 
oder 19. lahrhundert von ihrer ur- 
sprünglichen Viermanualigkeit in die 
Dreimanualigkeit umfunktioniert wor- 
den. 
Anhaltspunkte für die Rückgewin- 
nung dieses Verlorenen waren die in 
der Weingartener Gabler-Orgel (1737- 
1750) noch im Original vorhandenen 
Pfeifen der Vox. Für die Viermanua- 
ligkeit gab die Ochsenhausener Orgel 
selbst einen lückenlosen „Indizienbe- 
weis", der durch entsprechende Auf- 
zeichnungen eines Benediktinermönchs 
(in der Yale-University, USA) erhär- 
tet werden konnte. 

Das sorgsam erarbeitete Programm der 
Restaurierung erfuhr bei seiner Durch- 
führung hinter dem Rücken der Orgel- 

llinks) Teilansicht dei Gablei-Orgel in 
Ochsenhausen; oben die Orgelkrone, 
das sogenannte Kronwerk; rechts der 
freistehende Spieltisch mit Aufgang 

(rechts) Die für die Ochsenhausener 
Gabler-Orgel dem Vorbild in der 
Gabler-Orgel zu Weingarten nachkon- 
struierte Vox humana 8 ' 

denkmalpflege leider eine unliebsame 
Störung: Von unbefugter Seite war das 
Einbringen elektrisch gesteuerter Spiel- 
elemente veranlaßt worden. Sie muß- 
ten bzw. müssen auf Verlangen der 
Denkmalpflege wieder entfernt wer- 
den, so daß zu hoffen bleibt, der alte 
Bestand habe durch diesen stilfremden 
Eingriff zuletzt keinen bleibenden 
Schaden erlitten. 

Die Rückgewinnung des Gablerschen 
Klangguts konnte in allen Teilen er- 
reicht werden. Klangstilistisch gehören 
die noch vorhandenen Orgeln Gab- 
lers — Ochsenhausen, Weingarten, 
Maria-Steinbach (bei Memmingen) - 
jener Periode zu, die ins Transparent- 
Tonmalerische überführt und die 
klangliche Entsprechung zu der in die- 
sen Barockräumen lebenden Reichheit 
an Formen und Farben darstellt. 
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(unten links) Das Schutzengel-Relief der Engelsmühle von 
1776 nach der Wiedeiheistellung 
|unten Mitte und rechts) Die Sandstein-Madonna der En- 
gelsmühle von 1728 vor und nach dei Restaurierung 

Hans Huth 
(LDA • Karlsruhe) 

Die Restaurierung einer Madon- 
nenstatue an der Engelsmühle bei 
Philippsburg, Kreis Bruchsal 

Die Engelsmühle liegt rund einen 
Kilometer ostwärts der Stadt und ehe- 
maligen Festung Philippsburg. Mit 
ihren im wesentlichen aus dem 18, 
Jahrhundert stammenden Gebäuden 
dient sie schon seit einigen Jahrzehn- 
ten nicht mehr dem ursprünglichen 
Zweck. Bei Straßenbauarbeiten wurde 
erst jüngst der Mühlgraben leider zu- 
geschüttet. Die Mühlräder und die der 
Wasserregulierung dienstbaren Weh- 
ren sollen indes erhalten bleiben. Die 
Gaststätte, die in die alten Mühlen- 
gebäude einziehen wird, hat als Be- 
sonderheit die als technisches Denk- 
mal erhaltenswerten Teile der Müh- 
leneinrichtung zu bieten. 
Hier interessieren uns besonders zwei 
Skulpturen am Außenbau der Engels- 
mühle: eine Sandstein-Madonna mit 

Christuskind und ein Sandstein-Relief, 
das einen vor einem Schutzengel 
knienden Müller zeigt. Dieses 1776 
datierte Relief war über der früher 
zum Mahlraum führenden Tür ange- 
bracht und ist heute in die Mauer ein- 
gelassen. 
Während das Relief noch verhältnis- 
mäßig gut erhalten und deshalb ver- 
gleichsweise leicht instand zu setzen 
war, zeigte sich die Madonnenstatue 
stärker gefährdet. Aus der Inschrift am 
Sockel (sanCta Del genltrlX splrä 
MIhl sis: proteCtrIX) erfahren wir, 
daß sie das Werk von 1728 und nicht, 
wie früher durch eine aufgemalte Jah- 
reszahl angegeben war, das des Jahres 
1724 ist. 
Philippsburg gehörte im 18. Jahrhun- 
dert noch zum Bistum und Hochstift 
Speyer. Unsere Madonna ist eine Ko- 
pie der „Patrona Spirensis", eines Gna- 
denbildes, das im Speyrer Dom stand 
und dem Dombrand vom 19. 1. 1794 
zum Opfer fiel. 1777 schuf der Hof- 
bildhauer Joachim Günther eine wei- 
tere Kopie für die von Franz Ignaz 

von Neumann errichtete Domvorhalle. 
Seit 1856 steht diese Kopie im Ober- 
geschoß des Westwerks. 
Zum großen Domfest von 1938 wurde 
die Madonna von der Engelsmühle in 
feierlicher Prozession nach Speyer ge- 
leitet. Damals schuf Prof. August 
Weckbauer, München, nach ihr das 
über drei Meter hohe Abbild, das 
im Königstor des Domes steht. 
Die Engelsmühlen-Madonna ist 1,57 
Meter groß. Ihr separat gearbeiteter 
Sockel war in seiner Substanz so zer- 
mürbt, daß er kopiert werden mußte. 
Otto Rumpf, Lachen-Speyerdorf, führte 
diese Arbeit aus. Auch der untere Teil 
des Bildwerks selbst, insbesondere die 
Mondsichel, die nach Ausweis alter 
Fotos schon vor dem 1. Weltkrieg be- 
schädigt war, wies größere Schädigun- 
gen auf. Der linke Arm des Kindes 
fehlte. Die abgebrochenen Stücke fan- 
den sich allerdings glücklicherweise bei 
der Herausnahme der Figur in der 
Nische. Restaurierung von Madonna 
und Relief lag in Händen von Restau- 
rator Otto Schulz, Herxheim. 

(links) Die Mühlräder der Engelsmühle hei Philippsburg 
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Buchbesprechungen 

Rolf Dehn: Die Urnenfeldeikultur 
in Nordwürttemberg 
Band 1 der „Forschungen und Berichte 
zur Vor- und Frühgeschichte in Baden- 
Württemberg". 
Herausgegeben vom Landesdenkmal- 
amt Baden-Württemberg. 
135 Seiten Text, 35 Tafeln, 26 Text- 
abbildungen und Karten. 
Verlag Müller & Gräff, Stuttgart. 1972 

Mit dem Inkrafttreten des Denkmal- 
schutzgesetzes und der damit verbun- 
denen Schaffung eines Landesdenk- 
malamtes zu Jahresbeginn wurden die 
bislang von den vier eigenständigen 
Staatlichen Ämtern für Denkmalpfle- 
ge unseres Landes in eigener Verant- 
wortung herausgegebenen Buchveröf- 
fentlichungen mit den Ergebnissen 
aus der denkmalpflegerischen Tätig- 
keit und Forschung zu landeseinheit- 
lichen Publikationsreihen zusammen- 
gefaßt. Die Reihe „Forschungen und 
Berichte zur Vor- und Frühgeschichte 
in Baden-Württemberg" wird mit dem 
vorliegenden Band eröffnet. 
Es war die Marburger Schule um Ge- 
ro von Merhart, der wir den entschei- 
denden Anstoß zur Vorlage urnen- 
felderzeitlichen Kulturgutes und da- 
mit zur Erforschung des 13. bis 8. vor- 
christlichen Jahrhunderts in Zentral- 
europa verdanken. Unser Wissen um 
diese problemreiche und zugleich reiz- 
volle Periode der Vorgeschichte wur- 

de mittlerweile durch zahlreiche Ar- 
beiten gefördert. Hier seien stellver- 
tretend für andere genannt die Ab- 
handlungen von W. Kimmig; „Die 
Urnenfelderkultur in Baden"; K. H. 
Wagner: „Nordtiroler Urnenfelder"; 
H. Müller-Karpe: „Die Urnenfelder- 
kultur im Hanauer Land", „Das Ur- 
nenfeld von Kehlheim", „Münchner 
Urnenfelder" und dessen umfassen- 
des und richtungweisendes Werk „Bei- 
träge zur Chronologie der Urnenfel- 
derzeit nördlich und südlich der Al- 
pen". 
Die vorliegende Arbeit von Rolf Dehn 
schließt eine verbliebene, seit langem 
schmerzlich empfundene Forschungs- 
lücke. Auf 35 Tafeln erfolgt die Vor- 
lage sämtlicher aus dem nordwürt- 
tembergischen Bereich bekannten Grab- 
funde und einer wohlabgewogenen 
Auswahl typischer Stücke aus dem 
umfangreichen Siedlungsmaterial. Ei- 
nen besonderen Schwerpunkt bildet 
die typologische Differenzierung der 
Keramikformen, der wichtigsten Quel- 
lengattung in diesem Forschungsge- 
biet, verbunden mit einer regionalen 
Gliederung und dem Versuch, Werk- 
stattkreise bzw. Werkstattraditionen 
herauszuarbeiten. In weiteren Kapi- 
teln werden die Bronzeformen sowie 
die Siedlungs- und Grabformen abge- 
handelt. 
Intensiv setzt sich der Verfasser mit 
der chronologischen Gliederung in den 

Nachbargebieten (Südbayern, Neckar- 
mündungsgebiet, Rhein-Main-Raum) 
auseinander, um daran anschließend 
eine Chronologie für die nordwürt- 
tembergische Urnenfelderkultur vor- 
zuschlagen. Diese Ausführungen wer- 
den durch dreizehn anschauliche Ta- 
bellen und Textabbildungen verdeut- 
licht. 
Im Schlußkapitel wird der Ablauf der 
Urnenfelderkultur in Nordwürttem- 
ber skizziert. An Hand einer Verbrei- 
tungskarte wird erkennbar, daß löß- 
bedeckte Flächen, so vor allem die 
Gäuflächen am mittleren Neckar zwi- 
schen der Einmündung von Jagst und 
Kocher aufwärts bis etwa Nürtingen, 
von den Urnenfelderleuten bevorzugt 
besiedelt, die Keuperhöhen zwischen 
Neckar und Kocher dagegen ebenso 
auffällig gemieden wurden. Besiede- 
lungsdichte und -Verschiebungen im 
Ablauf der Urnenfelderzeit werden 
mit dreizehn zum Teil farbigen Ver- 
breitungskarten anschaulich gemacht. 
Ein Fundkatalog dokumentiert sämt- 
liche bisher bekannten Fundstellen in 
Nordwürttemberg. Ein umfassendes 
Literaturverzeichnis und eine Fund- 
ortkarte erleichtern den Gebrauch. 
Die Dehnsche Arbeit wird von der 
archäologischen Fachwelt dankbar be- 
grüßt, darüber hinaus aber auch dem 
fachlich interessierten Laien eine Fül- 
le von Anregungen und Informatio- 
nen vermitteln. H. Reim 

Eduard M. Neuffer: 
Der Reihengtäberfriedhof von 
Donzdorf, Krs. Göppingen 
Band 2 der „Forschungen und Berichte 
zur Vor- und Frühgeschichte in Baden- 
Württemberg". 
Herausgegeben vom Landesdenkmal- 
amt Baden-Württemberg. 
131 Seiten Text, 85 Tafeln. 
Verlag Müller &. Gräff, Stuttgart. 1972 

Mit der Vorlage des merowingerzeit- 
lichen Friedhofs von Donzdorf setzt 
die neue Reihe der „Forschungen und 
Berichte" eine Entwicklung fort, die 
mit den Publikationen von Kirchheim/ 
Teck (R. Fiedler), Sontheim (Ch. Neuf- 
fer-Müller), Niederstotzingen (P. Paul- 

sen) und Sirnau (R. Koch) eingeleitet 
worden war. Rechnen wir noch die 
Veröffentlichungen der Gräberfelder 
des Stuttgarter Raumes (O. Paret) und 
von Hailfingen (H. Stoll) hinzu, ist 
damit ein großer Teil der von W. 
Veeck in seinem Sammelwerk „Ale- 
mannen in Württemberg" nicht aus- 
reichend berücksichtigten oder erst 
später entdeckten Fundkomplexe ediert 
und damit der landeskundlichen wie 
überregional arbeitenden Forschung 
zugänglich. 
Ähnlich wie die Adelsgräber in Nie- 
derstotzingen und der Friedhof von 
Sontheim ist auch Donzdorf — durch 
den Autor — modern gegraben und 
damit gut beobachtet. Diese Voraus- 
setzung gilt nur für einen geringen 
Teil der so überaus reichhaltigen Hin- 

terlassenschaft des frühen Mittelalters 
in Württemberg. Wirklich gut er- 
forschte und dokumentierte Befunde 
wie Donzdorf sind daher nicht nur 
für die Beurteilung der örtlichen Si- 
tuation von Wichtigkeit, sondern lie- 
fern auch Hinweise und Erklärungs- 
möglichkeiten für ältere Fundbestän- 
de. 
Diese in einer eingehenden Ausein- 
andersetzung mit den Grabungsbeob- 
achtungen liegende Chance hat der 
Bearbeiter voll genutzt und mit sei- 
nen Überlegungen zur Rekonstruk- 
tion des Schwertgehänges, zur Trag- 
weise der dreiteiligen Gürtelgarnitu- 
ren oder der paarweise vorkommen- 
den Bügelflbeln teilweise neue Ge- 
danken vorgetragen. Aufschlußreich 
sind auch die Ergebnisse zur Her- 
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Stellungstechnik komplizierter Gold- 
schmiedearbeiten oder zum Aufbau 
bronzebeschlagener Saxscheiden. 
Es ist hier nicht der Ort, die zahlrei- 
chen Einzelbeobachtungen, die durch 
eine Bearbeitung der sorgfältig gebor- 
genen organischen Reste (H.-J. Hundt) 
ergänzt werden, listenartig aufzufüh- 
ren. Sie machen aber insgesamt, ne- 
ben der Materialvorlage, den Haupt- 
wert dieser Publikation aus, die in 
der rein archäologischen Auswertung 
weniger bietet. Dies liegt, wie der 
Verfasser in seinem Vorwort betont, 
an der Lückenhaftigkeit des Planes, 
die etwa den Versuch einer horizon- 
talstratigraphischen Auswertung eben- 
so erschwert wie Überlegungen zu 
Gruppenbildungen oder sozialen 
Schichtungen innerhalb des Gräber- 
feldes. Bei einem Vergleich der unter- 
suchten Fläche mit dem durch Einzel- 
funde abgesicherten Gesamtareal des 
Friedhofs wird tatsächlich erkennbar, 
daß nur etwa ein Viertel der Anlage 
planmäßig untersucht werden konnte. 
Da aber die übrigen Friedhofsteile 
zerstört oder unerreichbar sind, eine 
wesentliche Vergrößerung des Plan- 
ausschnitts also kaum noch zu erwar- 
ten ist, hätte man doch nicht grund- 
sätzlich auf die Beigabe von Typen- 
kartierungen verzichten sollen. Auch 
ohne anschließende Auswertung ge- 
hören solche Karten, die einen ra- 
schen Überblick über die Verteilung 
der chronologisch oder sozialgeschicht- 
lich relevanten Beigaben gestatten, 
heute einfach in jede Edition eines 
Gräberfeldes, genauso wie die — hier 
übrigens vorzüglichen — fotografischen 
Aufnahmen wichtiger Objekte, die 
Abbildung der geschlossenen Grabin- 
ventare und der alle Detailbeobach- 
tungen zu Lage und Herstellungstech- 
nik bietende Katalog. 
Bleiben also in der Ausstattung mit 
Plänen und in der archäologischen 
Gesamtauswertung Wünsche offen, 
hat sich der Autor doch einige Ex- 
kurse gestattet, unter denen vor al- 
lem die sehr eingehende und im Ur- 
teil abgewogene Besprechung der 

steinbesetzten Bügelfibeln aus Grab 
78 genannt werden soll. In diesen für 
Süddeutschland bisher einmaligen 
Stücken, hier auf einer Farbtafel vor- 
gestellt, sieht E. Neuffer die Arbeit 
eines wandernden Goldschmieds, der 
— einer der bedeutenden Meister sei- 
ner Zeit — in Jütland, England und 
im fränkischen Rheinland tätig gewe- 
sen sein könnte. Im alamannischen 
Siedlungsgebiet sind diese Stücke je- 
denfalls als Fremdformen zu werten, 
vielleicht durch Handel hierherge- 
langt. Aber auch E. Neuffers Vermu- 
tung, daß die Besitzerin dieser kost- 
baren Schmuckstücke „eine Angehö- 
rige des fränkischen Adels" gewesen 
sein könnte, „die nach der Unterwer- 
fung der Alamannen mit einem derer 
Edlen verheiratet wurde" hat einiges 
für sich. Ähnliche Überlegungen 
konnten auch schon an andere un- 
gewöhnliche Grabausstattungen Süd- 
deutschlands angeknüpft werden. Oh- 
ne Vorbehalt wird man dem Autor 
in der Bestimmung dieses Inven- 
tars als Adelsgrab folgen. Mit rei- 
cher, auch qualitativ hervorragender 
Schmuck- und Gefäßausstattung, lie- 
gen alle hierfür entscheidenden Kri- 
terien vor. Berücksichtigt man Erhal- 
tung, Zeitstellung und Beigabenreich- 
tum der übrigen Männergräber, kann 
man im zerstörten Nachbargrab 79, 
das die Reste eines Helmes enthielt, 
wohl unbedenklich das männliche 
Pendant sehen. Unter den späteren 
Bestattungen könnte Grab 75 mit 
kompletter Waffen- und Reitausstat- 
tung der gleichen Schicht zugehören. 
Damit zeichnet sich, entgegen dem in 
diesem Punkt wohl überkritischen 
Autor, eine Fortsetzung der Adelsfa- 
milie im 7. Jahrhundert ab. Donzdorf 
gehört also zu den Friedhöfen, auf 
denen sich neben der bäuerlichen Be- 
völkerung auch die Angehörigen ei- 
ner Ortsadelsfamilie bestatten ließen. 
Wir erfassen mit diesen Friedhöfen 
eine Kategorie von Siedlungen, denen 
aus strategischen, wirtschaftlichen oder 
sonstigen Gründen eine gewisse Be- 
deutung zukam und die in der Regel 

auch bei den einfacheren Gräbern 
diese Hervorhebung erkennen lassen. 
In Donzdorf zeigt sich dies in der 
reichhaltigen Ausstattung mit silber- 
tauschierten Gürtelgarnituren, ent- 
sprechend verzierten Waffen, einem 
bislang einzigartigen Paar silberner 
Ohrringe, mit Scheibenfibeln, Bronze- 
und Glasgefäßen. 
Es stellt sich die — bislang unbeant- 
wortete - Frage nach dem Ort, in 
dem diese Adelsfamilie im 6. und 7. 
Jahrhundert ihren Sitz hatte. Donz- 
dorf selbst scheint nach seiner späten 
Namensform auszuscheiden, doch ist 
der topographische Zusammenhang 
mit dem heutigen Ort unverkennbar. 
Möglich, daß hier eine urkundlich 
nicht nachweisbare Änderung des ur- 
sprünglichen Ortsnamens vorliegt. 
Man möchte sich zu diesem offenbar 
früh beginnenden Gräberfeld doch 
gerne eine alamannische „Ursied- 
lung" entsprechenden Namens den- 
ken, eine alte, bedeutende Gründung, 
zu der auch die Adelsgräber passen 
würden. Möglicherweise lag aber 
schon in der Frühzeit der Sitz dieser 
Sippe nicht im Dorfbereich. E. Neuf- 
fer verweist in seinen abschließenden 
Betrachtungen auf den nahegelegenen 
„Burgberg" des Waidenbühl, der nicht 
nur in der Situation dem als alaman- 
nischer Adelssitz erwiesenen Runden 
Berg bei Urach entspricht, von dem 
vielmehr auch schon Funde des 8. 
Jahrhunderts bekannt sind. Ob wir 
dem Autor in der Vermutung folgen, 
hier vielleicht schon eine merowin- 
gerzeitliche Burg zu fassen, oder eher 
annehmen wollen, daß sich im 8. 
Jahrhundert das zunächst im Ort an- 
sässige Adelsgeschlecht aus der dörf- 
lichen Gemeinschaft gelöst und auf 
dem Berg einen festen Stützpunkt er- 
richtete, bleibt vorerst Ermessenssa- 
che. Jedenfalls bietet sich in Donz- 
dorf mit frühem Ort, Gräberfeld, 
Adelsfamilie und Burg die typische 
Ausgangssituation, aus der sich die 
wirtschaftlichen und sozialen Verhält- 
nisse des hohen Mittelalters entwik- 
kelt haben. G. Fingerling 

Bodo Cichy: 
Das römische Heidenheim 
79 Seiten, 50 Abbildungen. 
Verlag der Buchhandlung Meuer, 
Heidenheim. 1971 

In einer lebendigen, leicht eingängi- 
gen Sprache legt Bodo Cichy die Er- 
gebnisse seiner Ausgrabungen vor, die 
er 1965 und 1966 im Auftrag des 
Staatlichen Amtes für Denkmalpflege 
Stuttgart im römischen Alenkastell 
Heidenheim durchführte. Den oft 
komplizierten archäologischen Befund 
illustriert er mit zahlreichen anspre- 
chenden, auch für den Laien klar ver- 
ständlichen Rekonstruktionszeichnun- 
gen. 

Zunächst hat er in der Nordwestecke 
des 1896/97 von Forstmeister Precher 
in seiner Umfassung festgestellten 
Steinkastells der Ala II Flavia millia- 
ria eine zusammenhängende Fläche 
von 1700 Quadratmetern untersucht 
und hier, in der Praetentura, zwischen 
Via sagularis und Via praetoria die 
ersten Kasernenbauten einer Ala mil- 
liaria freigelegt, die wir bis jetzt ken- 
nen. Es ist ihm gelungen, das An- 
fangsdatum dieser Kasernen durch 
Münzfunde auf + 90 n. Chr. zu fixie- 
ren. Außer zahlreicher Keramik ka- 
men Teile vom Zaumzeug der Pfer- 
de, Trensenknebel, Gebißstangen her- 
aus, — Reste, die von den im Kastell 
Heidenheim untergebrachten 1096 

Pferden herstammen. Auch wurden 
Teile von Schuppenpanzern (lorica 
squamata) der Reiter gefunden. Cichy 
konnte in der von ihm untersuchten 
Fläche außerdem einen Münzschatz 
von 77 Münzen überwiegend des 4. 
Jahrhunderts n. Chr. bergen. Die 
Münzen sind, ausgenommen die älte- 
ren Stücke, alle in Trier geprägt. Sie 
waren nach 341/346 n. Chr. (Schluß- 
münze] von ihrem Besitzer in einem 
Lederbeutel versteckt worden, kamen 
aber nicht mehr in seinen Besitz. Mit 
allem Vorbehalt schließt der Ausgrä- 
ber aus diesem mit spätrömischer Ke- 
ramik vergesellschafteten Fund auf 
eine romanische Besiedlung von Aqui- 
leia bis ins 4. Jahrhundert. 
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Im Jahre 1966 untersuchte Cidiy ein 
fast 5000 Quadratmeter großes Areal 
zwischen Olga-; Bahnhof- und Brenz- 
straße. Hier stellte er fest, daß das 
Alenkastell von Anfang an mit einer 
Steinmauer umgeben worden war, 
nicht also, wie das zu dieser Zeit sehr 
wohl noch denkbar wäre, eine erste 
Umwehrung mit Holzerdemauer be- 
saß. Leider konnte diese Campagne 
keine näheren Aufschlüsse über die 
lagerzeitliche Innenbebauung ergeben, 
da die Retentura des Steinkastells an 
dieser Stelle schon um 180 n. Chr. zi- 
vil überbaut wurde. Unter den Resten 
der römischen Zivilbauten konnte 
Cichy lediglich noch zusammenhang- 
lose Barackenspuren, fraglos Über- 
bleibsel von Kasernenbauten, erken- 
nen. Dafür glückte ihm östlich des 
Steinkastells ganz überraschend der 
Nachweis eines älteren Holzerdelagers 
mit einer 1,30 Meter starken, parallel 
zur Wehrmauer des Steinkastells ver- 
laufenden Holzerdemauer und davor 
liegenden Spitzgraben. Nach Maßgabe 
des für dieses Erdkastell im Brenztal 
zwischen dem Steinkastell und dem 
Flußbett der Brenz verfügbaren Ter- 
rains rechnet Cichy mit einer Anlage 
von etwa 180 x 120 Meter Abmessung. 
Dieses Lager könnte einer Cohors 
quingenaria peditata, einer Infante- 
rieeinheit von etwa 500 Soldaten, 
Platz geboten haben, doch verdient 
die aus allerhand örtlichen Befunden 
gefolgerte Meinung Cichys Beachtung, 
es dürfte sich bei der im Erdlager ein- 
liegenden Truppe doch wohl um ein 
Vorauskommando der Ala II Flavia 
milliaria gehandelt haben, das vom 
Erdlager aus den Bau des großen Stein- 
kastells zu besorgen hatte. Auch wenn 
aus den ergrabenen, leider sehr gerin- 
gen Teilen des sicher früheren Erd- 
kastells keine Funde gewonnen wur- 
den, die die Einrichtung dieses Lagers 
und damit den Beginn der militäri- 
schen Besetzung Heidenheims defini- 
tiv fixieren konnten, wird man den 
Überlegungen Cichys (zumindest bis 
zum Beweis des Gegenteils) beitreten 
müssen, das Erdkastell sei als eine 

Art Arbeitslager zu einer Zeit ange- 
legt worden, als die Planung für das 
große Nachfolgekastell bereits vor- 
handen war. So betrachtet kann es 
kaum vor die Jahre 89/90 n. Chr. da- 
tiert werden. 
Ein solches Datum läßt Fragen offen, 
die auch Cichy einstweilen nicht be- 
antworten konnte. Denn Kastell Hei- 
denheim gehörte zur Alblinie, deren 
Kastelle [Burladingen, Gomadingen (?), 
Donnstetten (?), Urspring] nach Mei- 
nung nicht nur des Rezensenten sehr 
wahrscheinlich noch in spätvespasia- 
nisch-frühdomitianischer Zeit (— 80 n. 
Chr.) von den zuvor an der oberen 
Donau stationierten Auxiliareinhei- 
ten angelegt wurden. Eine Maßnah- 
me, die nach dem Vorverlegen der 
Rheingrenze an den oberen Neckar 
um ± 73/74 n. Chr. [Kastelle: Wald- 
mössingen, Rottweil, Sulz, Gelslingen 
(?), Lautlingen] notwendig geworden 
war, da die rätisehe Nordgrenze dem 
neuen obergermanischen Grenzverlauf 
angepaßt werden mußte. Ob der Vor- 
schlag Cichys richtig ist, das von ihm 
so spät datierte Heidenheim könne 
als der Ausweis für eine etappenwei- 
se von Westen nach Osten fortschrei- 
tende Abwicklung dieser weiträumi- 
gen Grenzregulierung genommen wer- 
den, wird sich noch erweisen müssen. 
Vielleicht schaffen die im Kastell Fai- 
mingen laufenden Grabungen etwas 
mehr Klarheit in dieser Frage. 
Die von Cichy gesicherten archäologi- 
schen Befunde beweisen allerdings 
eindeutig, daß die Ala II Flavia pia 
fidelis Domitiana milliaria erst nach 
89 n. Chr., offenbar im Zusammen- 
hang mit der Auflösung des großen 
im Wetterau/Maingebiet zusammen- 
gezogenen Heeresverbandes, zum rä- 
tischen Heer, d. h. nach Heidenheim 
abkommandiert wurde. In dem in 
Weißenburg gefundenen Militärdi- 
plom des Jahres 107 n. Chr. wird die 
Ala II Flavia milliaria zum erstenmal 
als zum Exercitus raeticus gehörend 
genannt. 
Das m. E. wichtigste Ergebnis der Gra- 
bung Cichy ist der exakte Nachweis 

der Kasernenbauten der Ala, da wir 
nun endlich wissen, wie die Unter- 
künfte einer Ala milliaria aussahen. 
Cichy stellte drei Kasernen fest, die 
nicht in der üblichen Weise durch 
Wegräume voneinander getrennt, son- 
dern zu einer baulichen Einheit zu- 
sammengefaßt waren. Er spricht von 
einer „Drillingskaserne", ein Novum, 
da uns bislang aus Kastellen nur 
Doppelkasernen bekannt waren. Jede 
Kaserne ist in zwölf Contubernien 
[Contubernium = Zeltgenossenschaft 
mit Schlafraum Ipapilio) und einem 
Raum zur Ablage der Waffen (armis) 
und einer Abstellfläche für Last- und 
Zugtiere (iumentis)] aufgeteilt und 
besitzt an ihren beiden Schmalseiten 
je einen erweiterten Kopfbau. Eine 
etwas verstärkte Mauer teilte die 
Zwölferreihe der Contubernien genau 
in der Mitte, so daß jeweils sechs 
Contubernien mit dem zugehörigen 
Kopfbau für eine Turma (Reiterzug) 
von 42 Mann zur Verfügung standen. 
Da Cichy in den Wohnstuben der 
Contubernien Bettstellen für je acht 
Mann feststellen konnte (auch dies 
eine wichtige neue Erkenntnis), dürf- 
ten fünf Contubernien solche Bele- 
gungsstärke gesehen haben, wogegen 
das immer etwas vergrößerte Endcon- 
tubernium beim Kopf bau die Unter- 
kunft des rangniedrigsten Unteroffi- 
ziers gewesen sein wird und der Kopf- 
bau dem höher chargierten Unteroffi- 
zier und dem Zugführer (Decurio) 
Quartier gewährte. 
Cichy, der seine dreiteiligen „Groß- 
baracken" mit Rücksicht auf die er- 
grabenen Befunde konzipierte, hält es 
gesprächsweise für durchaus möglich, 
daß die Baracken vierteilig gewesen 
sind, also völlig symmetrisch abge- 
steckt waren. Manches, was uns vom 
Zahlenreglement der Römer bekannt 
ist, spricht für diese Vierheit, so daß 
in jeder der Heidenheimer Großba- 
racken acht Türmen gelegen haben 
können und für die insgesamt 24 Tür- 
men der Ala milliaria drei solche Ba- 
rackenkomplexe in Kastell Heiden- 
heim vorhanden waren. Ph. Filtzingei 

Karl Kolb: Das Madonnenland 
208 Seiten, 34 Abbildungen. 
Echter-Verlag, Würzburg. 1970 

Das im Zuschnitt eines Taschenbuchs 
gehaltene Bändchen trägt den Unter- 
titel „500 Madonnen im Taubergrund". 
Diese Region umfaßt nach der Dar- 
stellung (siehe Karte Seite 208) nicht 
nur die Stätten unmittelbar am Ufer 
des Flusses, sondern noch einen schma- 
len Streifen Landes auf den ihn be- 
gleitenden Höhen von Rothenburg bis 
Wertheim. Doch liegen ganz überwie- 
gend die Standorte im nordbadischen 
Teil von Baden-Württemberg. Heran- 
gezogen hat der Verfasser vor allem 
Bildstöcke und Figuren im Freien, die 

noch heute der genannten Landschaft 
(zusammen mit zahlreichen anderen 
dort zur Darstellung gelangten reli- 
giösen Themen) einen besonderen, 
nicht zu übersehenden Charakterzug 
verleihen. 
Die erfaßten und schlagwortartig ver- 
zeichneten bildhauerischen Arbeiten 
ordnen sich kapitelweise nach ihrem 
ikonographischen Inhalt (Schmerzens- 
mutter, Schlangentöter, Immaculata, 
Mariä Krönung, Himmelkönigin, Ma- 
ria Hilf) und ihrem formalen Typus. 
Letzterer läßt sich zumeist auf ältere, 
ausgeprägte Wallfahrtsbilder zurück- 
führen. Bei solchem Vorgehen des Ver- 
fassers ergeben sich ihm für das Zu- 
standekommen der hier in Rede ste- 

henden verschiedenen Objekte im Tau- 
bergrund interessante Einzelaspekte 
und Zusammenhänge. Auf Seite 160 
resümiert er: „Die Anregung (für die 
behandelten Bildwerke) kommt von 
der Wallfahrtsstätte, die Ausführung 
obliegt einem heimischen Künstler, 
das Vorbild findet sich bei bekannten 
Würzburger Künstlern und das Geld 
liefert der Weinbau." 
Indem Kolb in seiner Arbeit das histo- 
rische Schicksal des Taubergrundes und 
dessen religiöse und wirtschaftliche 
Bedingtheiten mitberücksichtigt, zeich- 
net er ein lebendiges Bild dieser Kul- 
turlandschaft, das man dankbar ent- 
gegennimmt. Ein Literaturverzeichnis 
fehlt nicht. In einem besonderen Ka- 
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pitel werden dann noch abrißhaft Le- 
ben und Werk der damals in jenem 
Landstrich tätigen Bildhauer und Stein- 
metzen aufgeführt, ohne daß sich, wie 
der Verfasser sagt, über Ausnahme- 
fälle hinaus diesem oder jenem eins 
der inventarisierten Werke zuschrei- 
ben ließe. 

Kolb hat keine wissenschaftliche Ar- 
beit im eigentlichen Sinne geschrie- 
ben. Sie ist vielmehr das Werk eines 
kundigen, von der Liebe zum Gegen- 
stand durchdrungenen Laien, der hier 
einen breiten, am Thema interessier- 
ten Kreis ansprechen möchte. Unstim- 

migkeiten gibt es: z. B. befinden sidi 
Grunewalds Tafein aus Tauberbischofs- 
heim heute nicht im Badischen Lan- 
desmuseum, sondern in der Badischen 
Kunsthalle in Karlsruhe; auch kön- 
nen die Wandgemälde in der Marien- 
kapelle zu Mergentheim, die im „Wei- 
chen Stil" gemalt sind, niemals von 
Rudolphus von Wimpfen stammen, 
wenn dieser (Seite 23) bereits 1311 
gestorben ist. 

Der Wert von Kolbs Arbeit wird hier- 
durch keineswegs beeinträchtigt. Denn 
hier geht es streng genommen nicht 
so sehr um Kunstgeschichte, sondern 

vielmehr um ein Kapitel religiöser 
und nicht nur religiöser Volkskunde, 
so wie es sich von den Bildern her 
unseren Augen erschließt. Ihr Inhalt 
läßt sich somit auch als wichtiger, zeit- 
lich und geografisch eingegrenzter Bei- 
trag zur Kulturgeschichte unseres Lan- 
des verstehen. 
Das Bändchen ist jedem Heimatfreund 
zur Lektüre zu empfehlen. Der Denk- 
malpflege bietet es eine dankenswerte 
Erfassung umfangreicher bildhaueri- 
scher Bestände, deren Erhaltung sie 
sich heute wegen ihrer mannigfalti- 
gen Gefährdung mehr denn je an- 
nehmen muß. H. Niestet 

Quellennachweis für die Abbildungen 

(Die Zahlenangaben verweisen auf die Seiten) 

Fotoaufnahmen stellten zur Verfügung: 
W, Kapferer, Mosbach 30; Kiehnle, Eppingen 28 (unten); Photo-Müller, Zell a. H. 22 (Mitte); LDA-Freiburg 20 (unten), 21 
(oben), 22 (oben/unten), 23, 25; LDA-Karlsruhe 27 (oben), 28 (oben), 31, 32, 44; LDA-Stuttgart Titelbild, 35, 43; LDA-Tü- 
bingen 40-42. 

Die gezeichneten Vorlagen fertigten: 
B. Cichy, Echterdingen 33, 34, 36—38; M. Hesselbacher, Freiburg 20 (oben); K. List, Freiburg 24; P. Schubart, Karlsruhe 27 
(unten), 29; J. Spindler, Tübingen 39. 
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DIE DIENSTSTELLEN 

des 

LANDESDENKMALAMTES 

Als einer der im Denkmalschutzgesetz § 3 Abs. 1 benannten Denkmalschutzbehörden fällt 
dem Landesdenkmalamt BW die vom Gesetz in § 1 definierte Aufgabe zu, Kulturdenkmale 
zu schützen und zu pflegen, insbesondere den Zustand der Kulturdenkmale zu überwachen 
sowie auf die Abwendung von Gefährdungen und die Bergung von Kulturdenkmalen hin- 
zuwirken. Im Rahmen dieser Verpflichtung steht im Vordergrund die Pflege der Kultur- 
denkmale, die von den fachlich geschulten Konservatoren des Landesdenkmalamtes besorgt 
wird. Im Zusammenhang damit bat das Denkmalamt im wesentlichen auch die in § 6 
DSchG festgestellte Pflicht des Landes zu erfüllen, Maßnahmen zur Erhaltung und Pflege 
von Kulturdenkmalen nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel durch 
die Hergabe von Zuschüssen zu fördern und zu unterstützen. 
Beides, pflegerische Tätigkeit und Zuschußwesen, bedingt einen engen, meist persönlichen 
Kontakt zwischen dem Landesdenkmalamt und den Eigentümern der betroffenen Denk- 
male. Diese unerläßliche Verbindung zu intensivieren, wurde das Denkmalamt zwar zen- 
tral organisiert, nicht aber an einem Ort installiert. Es wurden vier Dienststellen einge- 
richtet, deren jede einen bestimmten der einstweilen von den Grenzen der Regierungsprä- 
sidien umrissenen vier Landesteile verantwortlich zu betreuen hat. Alle Fragen in Sachen 
der Denkmalpflege und des Zuschußwesens sind entsprechend bei der für den jeweiligen 
Regierungsbezirk zuständigen Dienststelle des LDA vorzutragen. 

Die Dienststellen des Landesdenkmalamtes sind: 

ZENTRALSTELLE STUTTGART 

7000 Stuttgart 1 • Eugenstraße 3 • Telefon (07 II) 2 02/25 38 
Zuständig für den Regierungsbezirk Nordwürttemherg und zugleich Sitz der Amtsleitung, 
der Leitung der Abteilung I (Bau- und Kunstdenkmalpflege) und der Leitung der Abteilung II 

(Bodendenkmalpflege) 

AUSSENSTELLE FREIBURG 

7800 Freiburg i. Br. ■ Colombistraße 4 ■ Telefon (07 61) 3 19 39 
Zuständig für den Regierungsbezirk Südbaden 

AUSSENSTELLE KARLSRUHE 

7500 Karlsruhe • Karlstraße 47 • Telefon (07 21) 2 62 79 und 2 98 66 
Zuständig für den Regierungsbezirk Nordbaden 

AUSSENSTELLE TUBINGEN 

7400 Tübingen 1 • Schloß/Fünfeckturm • Telefon (0 71 22) 2 29 04 und 8 28 31 
Zuständig für den Regierungsbezirk Südwürttemberg-Hohenzollern 



BUCH VERÖFFENTLICHUNGEN 

des 

LANDESDENKMALAMTES BADEN-WÜRTTEMBERG 

Denkmalpflege ist nicht einfach Kunstpflege. Selbst dort, wo sie vordergründig solche 
Kunstpflege betreibt, bleibt sie in mannigfacher Weise der Wissenschaft verbunden. Geht 
doch die praktische Pflege der Kulturdenkmale allemal aus von Erkenntnissen, die von 
den Kunstwissenschaften, aber auch von den Natur- und einigen benachbarten Hilfswis- 
senschaften erarbeitet wurden und unerläßliches Rüstzeug einer tauglichen Denkmalpfle- 
ge sind. Zum anderen stellt diese durch Betreuung und Bewahrung der Kulturdenkmale 
nicht nur das unabdingbare Material sicher für Arbeit und Forschung vorab der Kunstwis- 
senschaften, sondern sie wird durch ihre Tätigkeit unmittelbar an den Objekten oft genug 
selbst zur Grundlagenforschung. Dies vor allem in den Disziplinen, die bei ihrem konser- 
vatorischen Bemühen in unerforschtes Neuland eindringen müssen: die Bodendenkmal- 
pflege und die Archäologie des Mittelalters. 
Mit „Forschungen und Berichten" legt das Landesdenkmalamt in Buchform Zeugnis ab 
über den wissenschaftlichen Ertrag auf dieser Seite seiner Tätigkeit. Die Arbeit auf ande- 
ren Aufgabengebieten und ihre Ergebnisse werden vorgestellt durch reich bebilderte, regio- 
nal ausgerichtete Kunst- und Denkmalinventare, durch monographische Abhandlungen zu 
Einzel Objekten oder begrenzten Themenbereichen und durch Fundberichte. 
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